
• , Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKS-12/1169-11 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 2, 5 

und 10 ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018) 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität. Gas. Telekom

munikation. Post und Eisenbahnen. Tulpenfeld 4, 53113 Bonn , 

durch den Vorsitzenden Helmut Fuß, 

den Beisitzer Rainer Sender 

und den Beisitzer Bernd Petermann 

gegenüber der Westfalen Weser Netz AG,Tegelweg 25, 33102 Paderborn, gesetzlich 

vertreten durch den Vorstand. 

- Netzbetreiber 

­

­
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am 21 .10.2014 beschlossen: 

1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01 .01 .2014 bis zum 31 .12.2018 gemäß Anlage 8 dieses Be

schlusses festgelegt. 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01.01 .2014 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV oder volatile Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 5 ARegV ändern. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Übergang von Netzen, Netzzusammen

schlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei der 

Beschlusskammer anzuzeigen. 

­

­

­
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GRÜNDE 

1. 	 Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be­

stimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die 

Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

1. 	 Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbe­

treibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur 

Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten des 

Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. Für die Ermittlung des 

Anteils der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV 

an den Gesamtkosten gemäß § 6 Abs. 1 ARegV waren weitere Informationen not­

wendig. Der Netzbetreiber hatte die Möglichkeit, Kostenanteile in der Überleitungs­

rechnung umzubuchen. 

Die von der Beschlusskammer danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netz­

betreiber mit Schreiben vom 12.08.2013 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit 

Schreiben vom 20.08.2013 gemäß § 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. Nach 

eingehender Würdigung der Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbe­

treiber mit Schreiben vom 10.09.2013 die aus ihrer Sicht berücksichtigungsfähigen 

Gesamtkosten mitgeteilt (Anlage Zwischendokumentation und den dazu gehörigen 

Anlagen 1 bis 3). 

2. 	 Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß § 13 Abs. 3 

ARegV 

Um die Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß § 13 Abs. 3 ARegV durchführen 

zu können, war eine Strukturdatenabfrage bei allen Netzbetreibern vorzunehmen, die 

keine Genehmigung zur Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 

S. 3 ARegV erhalten hatten. Die erforderlichen Strukturdaten der Netzbetreiber wur-
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den von der Bundesnetzagentur erhoben. Die Bundesnetzagentur hat die vom Netz­

betreiber übermittelten Daten einer Konsistenz- und Plausibilitätskontrolle unterzo­

gen. Der Netzbetreiber wurde im Falle beobachteter Inkonsistenzen oder unplausib­

ler Datenübermittlungen aufgefordert, diese zu erläutern und, sofern eine Adjustie­

rung der Daten erforderlich war. die korrigierten Daten erneut unter Verwendung des 

Web-Formulars im Energiedaten-Portal der Bundesnetzagentur zu übennitteln. 

3. 	 Effizienzvergleichsmodell und Ausgestaltung der Metho­

den gemäß Anlage 3 ARegV 

Das Beraterkonsortium SwissEconom1cs I SUMICSID hat auf Grundlage der erhebe­

nen Daten ein Effizienzvergleichsmodell entwickelt. Am 12.07.2013 fand in den 

Räumlichkeiten des Bundesumweltministeriums eine Anhörung mit den Wirtschafts­

und Verbrauchervertretern gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 ARegV zur Ausgestaltung der in 

Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden zur Effizienzwertermittlung statt. 

Den Wirtschafts- und Verbrauchervertretern wurde die Möglichkeit zur schriftlichen 

Stellungnahme eingeräumt. Bei der Bundesnetzagentur sind insgesamt vier Stel­

lungnahmen eingegangen. Die Verbände VKU. GEODE und BDEW haben am 

05.08.201 3 eine gemeinsame Stellungnahme eingereicht. Darüber hinaus sind Stel­

lungnahmen der ENSO NETZ GmbH (ENSO NETZ), der NRM Netzdienste Rhein­

Main GmbH (NRM) sowie der SWM Infrastruktur GmbH (SWM) eingegangen. 

In den Stellungnahmen wurde insbesondere vorgetragen, dass noch kein konkretes 

Modell für die Berechnung der Effizienzwerte vorgestellt worden ist. Die Informatio­

nen seien nicht ausreichend, um der obligatorischen Anhörung der Verbände zu ge­

nügen (§§ 12 Abs. 1 Satz 2 und 13 Abs. 3, Satz 10 ARegV). Ziel dieser Regelung sei 

es. Transparenz zu schaffen und die inhaltliche Richtigkeit sicherzustellen. Die Ver­

bande schildern daher, dass aus ihrer Sicht in der ARegV vorgesehene Verfahrens­

rechte verletzt würden. sollte die Bundesnetzagentur nicht weitere Informationen 

(insb. konkrete Gütemaße und Verteilungsgrößen zu den einzelnen Modellen) über­

mitteln. 

Des Weiteren kritisieren die Verbände, dass fehlende Kostendaten von 32 Unter­

nehmen durch die Bundesnetzagentur geschätzt wurden. Dies sei unabhängig von 

der Approx1mationsmethode u.a. deswegen kritisch zu sehen. weil unterstellt würde. 
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dass Unternehmen mit fehlenden Daten die gleiche Struktur aufweisen wie diejeni­

gen mit vollständigen Daten. Dies sei jedoch angesichts der Tatsache, dass vor al­

lem kleinere Netzbetreiber keine vollständigen Daten aufweisen nicht der Fall. 

Das mehrstufige Verfahren zur Datenvalidierung wird von den Verbänden ausdrück­

lich gelobt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Validierung angesichts der 

noch nicht endgültigen Datenbasis in jedem Fall zu wiederholen sei. 

Außerdem weisen die Verbände darauf hin, dass für die Auswahl möglicher Ver­

gleichsparameter sicherzustellen sei, dass die Kostenseite der Daten mit der Struk­

turparameterseite inhaltlich konsistent ist. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, 

dass der unterschiedliche Umgang mit Entgelten für singulär genutzte Betriebsmittel 

(§ 19 Abs. 3 StromNEV) den Effizienzvergleich verzerren könnte. 

Weiterhin weisen die Verbände darauf hin, dass die Verteilernetzbetreiber Strom in 

Deutschland besonders heterogen seien. Die Bundesnetzagentur sei in ihrer Konsul­

tation in der Parametrierung nicht auf diese vorliegenden Heterogenitäten eingegan­

gen. 

Insbesondere in Bezug auf die Beachtung von Erneuerbaren Energien sehen d ie 

Verbände Probleme. Kosten, die auf gesetzliche Vorgaben zurückgehen, dürften da­

her nicht als ineffiziente Kosten gewertet werden. Die vom Gesetzgeber geforderte 

und geförderte Heterogenität sollte in der Parametrierung berücksichtigt werden (z.B. 

durch Beachtung der Einspeisepunkte). 

Zudem fordern die Verbände, dass ein Parameter berücksichtigt werde, der die Netz­

länge Hochspannung disaggregiert abbildet. Diesen Punkt hebt die ENSO NETZ 

GmbH ausdrücklich hervor. 

Als weiterer kritischer Punkt wird die höhere Versorgungsdichte städtischer NB an­

gesehen. Um diesbezüglich Nachteile auszuschließen. müsse eine Second-Stage 

Analyse durchgeführt werden. Außerdem sei die Integration von Parametern, die ei­

ne höhere Versorgungsdichte anzeigen (z.B. Zählpunkte), eine Möglichkeit den City­

Effekt zu verhindern. 

Der Netzbetreiber DB Energie GmbH solle nicht 1n den Effizienzvergleich einbezogen 

werden. weil dieser sich in der technisch-wirtschaftlichen Bewertung zu stark von den 

anderen Netzbetreibern unterscheide. 
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Im Zuge der Modellfindung sei darüber hinaus sicherzustellen, dass nicht gewisse 

Gruppen von Netzbetreiben systematisch benachteiligt würden. Dabei sei vor allem 

das „Vorsichtsprinzip" (§ 23 EnWG) bei der Definition des Modells anzuwenden. 

Zum Vorgehen bei der Analyse kritisieren die Verbände. dass es nicht klar ersichtlich 

sei, ob alle Modelle im Rahmen der Kostentreiberanalyse um Ausreißer bereinigt 

wurden. Außerdem sei es kritisch, dass die Auswahl einzelner Parameter aufgrund 

statistischer Kriterien erfolgte. Es sei wichtig, in der SFA und der Kostentreiberanaly­

se die gleiche funktionelle Form zu verwenden. 

Bei der Parameterauswahl wird vor allem die Darstellung der Ergebnisse kritisiert. Es 

sei nicht ersichtlich warum einige Parameter signifikant seien. andere wiederum 

nicht 

Außerdem wird explizit die Aufnahme der Zählpunkte als Parameter in das Modell 

gefordert. Der Grund hierfür liege darin. dass nur so die anfallenden Mess- und Ab­

rechnungskosten hinreichend im Modell berücksichtigt werden könnten . 

Kritisiert wird weiterhin, dass die Effizienzwerte im Rahmen der Konsultation nicht 

detailliert genug dargestellt wurden, so dass eine fundierte Beurteilung nicht möglich 

sei. 

Zuletzt kritisieren die Verbände die Verwendung der gestutzten Normalverteilung. 

Die Verwendung einer Exponentialverteilung sei die bessere Alternative. 

Am 23.09.2013 wurde den Verbänden ein Foliensatz mit dem aktuellen Stand der 

Kostentreiberanalyse übersandt. mit der Bitte hierzu Stellung zu nehmen. 

In ihrer Stellungnahme führen die Verbände zunächst aus, dass die Bundesnetza­

gentur noch immer kein endgültiges Modell vorgelegt habe, so dass die Verbände 

weiterhin nicht endgültig Stellung nehmen könnten. Die Verbände erneuern daher 

ihre Forderung nach einem physischen Anhörungstermin, nachdem ein endgültiges 

Modell bestimmt wurde. 

Die Verb'ande nennen in Bezug auf die konkrete Bildung des Effizienzverg leichsmo­

dells nachfolgende Punkte: 

- Dezentrale Erzeugungsarten (alle Spannungsebenen) sollen vollstandig bei 

der Parametrierung berücksichtigt werden. 
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Neben den Anschlusspunkten sollen auch die e:1nspe1sepunkte· 1n das Modell 

integriert werden. 

Um den sog City-Effekt zu vermeiden sei es w1cht1g Zählpunkte in das Modell 

zu ·integ r1eren. 

Insbesondere die Leitungslängen von HS und MS sollen d1saggreg1ert 1n das 

Modell eingehen. 

Um ein vollstandiges Bild zu haben sollten verschiedene Parameter der Um­

spannebenen·un Modell geprüft werden 

Die Annahme der Exponent1alverteilung solle verwendet werden . 

4. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 13.112013 Gele­

genheit gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabs1chl1gen Entscheidung 

der Beschlusskammer zu ·außern Der Netzbetreiber hat mit Schreiben vorn 

28 .11 .2013 Stellung genommen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesei:i 



11. 	 Rechtliche Würdigung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ·1st gemäß § 54 Abs. 1 EnWG die zustand1ge Regulierungs­

beh'Orde. Die Zustandigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Ab;; 1 ~ 1 

EnWG. 

2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regu'he­

rungspef1ode Strom erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs 1 ARegV i.V rn § 32 Abs 1 

Nr. 1 und § 4 Abs. 1 und 2 ARegV. 

Die Reguflerungsbehbrde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlbse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemaß § 4 Abs 1 

ARegV nach Maßgabe der §§ 5 t51s 16 und 25 ARegV. Die Besl1mmung der kalen

der'Jährflchen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs 

1 Nr 1 ARegV '1.V. m 	§ 29 Abs 1 EnWG. 

Gemaß § 1 Abs 1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor

gungsnetzen ab dem 01. 01. 2009"1m Wege der Anre1zregu'llerung bestimmt Die zwei­

te Regulierungsperiode der Anre1zregul1erung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 AReg\i'J 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlbsobergrenze fur Jedes Kalendeqahr der ge­

samten Regulierungspeilode (§ 4 Abs. 2 S 1 ARegV) Oie kalenderjahr"l1chen Erlös­

obergrenzen des Netzbetre1bers"1n der zweiten Regülierungsper1ode Strom (2014 bis 

2018) ergeben sich aus Anlage 8 

Die Besf1mmung der kalendeqahrlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

"1n der zweiten Regulierungsperiode gemaß § 7 ARegv·in Anwendung der" in Anlage 

1 zu§ 7 ARegV enthaltenen Regul1erungsforrneJ 

' VPI, ,

E 0 .. -=- KA j ·1t • + ( KA v~cr '\ (1- V 1 ) KA l' : ) · I - p r- . ~ E F 1' ' Q : _,_ (VK. -- VK . ) . s 


\. VPl·1 , 

Zur Besi1mmung der Erfösobergrenzen "ist ' 1n einem ersten Schritt das Ausgangsni

veau gemaß § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen Daraufhin sind die dauerhaft n1cl1t 

beeinflussbaren Kostenanteile (K d nb.t). die vorübergehend ri1cht beeinflussbaren 

­

­

­



(KA vnb 0 ) und die beeinflussbaren Kosten (KA b.o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 

des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs­

faktor (V 1} gemäß§ 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den sektoralen Pro­

duktivitätsfortschritt (PF 1) bereinigte allgemeine Geldwertentwicklung (VPI 1I VPI o) 

nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF 1) nach § 10 ARegV, das Quali­

tätselement (Q 1) nach§§ 18 ff. ARegV sowie der Saldo des Regulierungskontos (S 1) 

nach § 5 Abs. 4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage 8. 

2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ennittlung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die zweite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

StromNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemaß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet. als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011 . 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 20 11 

erg ibt sich aus der Anlage Zwischendokumentation und den dazugehörigen Anla­

gen 1 bis 3 
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2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teile nach§ 11 Abs. 2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die H·ohe der 

nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenantei1e· 1m Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb.o ) zu bestimmen. 

Auf Grundlage der Überleitungsrechnung wurde der1n den gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 2 

ARegV ermittelten Gesamtkosten enthaltene Anteil der dauerhaft nicht beeinflussba­

ren Kostenantei le gemäß § 11 Abs. 2 ARegV ermittelt . Der so ermittelte Anteil der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenante11e·1st der Anlage Zwischendokumenta­

tion und der dazugehörigen Anlage 5 zu entnehrnerJ 

2.3. 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA vnb o) gelten gemäß 

§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten berein igten Effl.2:1­

enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile (KA dnb. 0) . Somit gilt 

KA vnb.o =(GK - KA d n b. o) * EW 

In diesen sind geni'aß § 11 Abs 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel­

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhende Kostenanteile enthalten Die 

Ho he der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen 

2.3.1. 	 Effizienzwertermittlung nach§§ 12 bis 15 ARegV 

Ein wesentliches Element der Anreizregulierung ist die Bestimmung der Effiz1enzwe1­

te der Verteilernetzbetre1ber nach MaL~gabe der §§ 12 bis 15 ARcgV. 

Die Emi1tt lung des ind1v1duel len Ef'flz1enzwertes erfolgt für alle Verteilernetzbetre1ber. 

die nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen. auf Grundlage 

des sicll aus dem Effi z1enzvergle1ch nach §§ 12 bis 14 ARegV' 1 V rn Anlage 3 zu 

§ 12 ARegV ergebenden Wertes 
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Die Bundesnetzagentur hat vor Beginn der Regulierungsperiode einen bundesweiten 

Effizienzvergleich mit dem Ziel durchgeführt, die unternehmensindividuellen Effizi­

enzwerte aller Verteilernetzbetreiber zu bestimmen (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Der 

Effizienzvergleich für Verteilernetzbetreiber wurde durch die Bundesnetzagentur un­

ter Berücksichtigung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV genannten Vorgaben sowie 

nach Maßgabe des § 12 Abs. 2 bis 4a und der §§ 13 und 14 ARegV durchgeführt. 

Unter Verwendung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden soll durch 

eine den Maßgaben des § 13 ARegV entsprechende Kombination von Vergleichspa­

rametern die Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers möglichst gut abgebildet wer­

den. 

Ergeben sich künftig auf Grund rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen nach­

trägliche Änderungen des nach § 6 ARegV ermittelten Ausgangsniveaus. so bleibt 

der Effizienzvergleich von diesen nachträglichen Änderungen unberührt 

(§ 12 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Das Ergebnis des Effizienzvergleichs ermöglicht es dem Netzbetreiber, seine relative 

Effizienz im Vergleich zu allen anderen am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbe­

treibern zu erfahren. Aus dem Ergebnis des Effizienzvergleichs kann jedoch nicht 

abgeleitet werden, welche konkreten Faktoren zu einer Veränderung der jeweiligen 

Effizienz führen. Gemäß der Anreizregulierungsverordnung ist es insbesondere nicht 

Aufgabe der Regulierungsbehörde, den Netzbetreibern diesbezüglich Informationen 

oder konkrete Handlungsempfehlungen zur Steigerung ihrer individuellen Effizienz 

aufzuzeigen. 

2.3.1.1. Methodik des Effizienzvergleichs 

Der bundesweite Effizienzvergleich wurde von der Bundesnetzagentur nach den me­

thodischen Vorgaben der§§ 12 bis 14 ARegV 1.V.m. Anlage 3 zu § 12 ARegV durch­

geführt. 

Die Bundesnetzagentur hat nach Durchführung einer Kostentreiberanalyse ein soge­

nanntes .. doppeltes duales Benchmarking" (vg l. § 12 Abs 4a ARegV} vorgenommen. 

1n dem einerseits die Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten 

(Kosten nach§ 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV) und andererseits die Auf­

wandsparameter ohne Standardisierung der Kapitalkosten (Kosten nach § 14 Abs. 1 
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Nr. 1 und 2 ARegV), jeweils zwei methodisch unterschiedlichen mathematischen Ef­

fizienzanalysen (Data Envelopment Analysis - DEA und Stochastic Frontier Analysis 

- SFA) unterzogen wurden. Die nach § 13 Abs. 3 und 4 ARegV ermittelten Ver­

gleichsparameter blieben dabei jeweils unverändert. 

Die Robustheit des Effizienzvergleichs wurde unter anderem durch die komplemen­

täre Nutzung der oben genannten Vergleichsmethoden gewährleistet. Es wurden 

somit insgesamt vier Einzeleffizienzanalysen durchgeführt. Zugunsten des Netzbe­

treibers wurde zudem davon ausgegangen, dass das beste Ergebnis der insgesamt 

vier Einzeleffizienzanalysen die Effizienz des Unternehmens abbildet (vgl. § 12 

Abs. 3 und Abs. 4a S. 3 ARegV). 

Für Netzbetreiber, die im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen werden. gilt 

gemäß Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV ein Effizienzwert von 100 Prozent, für alle an­

deren Netzbetreiber ein entsprechend niedrigerer Wert 

Es wurde eine Ausreißeranalyse durchgeführt. Ausreißer mit einer besonders hohen 

Effizienz erhielten den Höchsteffizienzwert von 100 Prozent (§ 12 Abs. 1 ARegV 

i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreißer mit einer niedrigen Effizienz von 

unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent (§ 12 Abs. 4 S. 

1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Die Effizienzvergleiche werden getrennt für Strom- und Gasverteilernetze durchge­

führt (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Die Ermittlung der Effizienzwerte erfolgte unter Ein­

beziehung aller Druckstufen oder Netzebenen. Es erfolgte keine Ermittlung von Tei­

leffizienzen für die einzelnen Netzebenen (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 3 

zu§ 12 ARegV). 

Methodische Grundlagen 

Oie Bundesnetzagentur hat mit der Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment 

Analysis - DEA) und der stochastischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier 

Analysis - SFA) zwei wissenschaftlich anerkannte Methoden zur Durchführung eines 

Effizienzvergleiches verwendet (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 1 zu § 12 

ARegV). In beiden Analysemethoden orientieren sich alle Unternehmen an den ­

nach Maßgabe der Ausreißeranalyse - effizientesten Unternehmen (sogenannte 

Frontierunternehmen ). 
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Die Regelung der Anlage 3 Nr. 2 zu§ 12 ARegV, nach der die Effizienzgrenze von 

den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis zwischen netzwirtschaftlicher Leis­

tungserbringung und Aufwand gebildet wird, verstößt nicht gegen § 21 Abs. 5 S. 4 

EnWG. Durch die Anwendung des „best-of-four" gemäß§ 12 Abs. 3 und 4a ARegV 

wird in besonderer Weise die Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der Effizienzvorga­

be sichergestellt. Darüber hinaus wird neben der ökonometrischen Ausreißeranalyse, 

die der Eliminierung von außergewöhnlichen Datensätzen dient, eine äußerst groß­

zügige Ausreißerbestimmung und Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 

ARegV vorgenommen. so dass insoweit im Effizienzvergleich insgesamt bereits fak­

tisch keine Orientierung am sog . Frontierunternehmen mehr erfolgt. 

Die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der individuellen Effizienzvor­

gaben (§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG) wird dadurch gewährleistet. dass den Netzbetrei­

bern ein angemessener mehrjähriger Zeitraum zur Erreichung der Effizienzgrenze 

eingeräumt wird . Zudem ist nach § 12 Abs. 4 ARegV ein Mindesteffizienzwert i.H.v. 

60 Prozent anzusetzen. Nach § 15 Abs. 1 ARegV sind strukturelle Besonderheiten 

der Netzbetreiber gegebenenfalls gesondert zu berücksichtigen. Soweit notwendig, 

kann darüber hinaus in Ausnahmefällen eine individuelle Anpassung der Effizienz­

vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers durch Einräumung eines längeren Zeitraums 

zum Abbau der ermittelten Ineffizienzen erfolgen (§ 16 Abs. 2 ARegV). Diese aus 

dem Verhältnismäßigkeitsprinzip resultierenden Erleichterungen ändern nichts an 

dem gesetzlich vorgegebenen Effizienzmaßstab, der sich nach den im Effizienzver­

gleich ermittelten effizienten Unternehmen bestimmt (BR-Drs. 417/07 S.54). 

Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment Analysis - DEA) 

Die DEA ist eine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optimalen 

Kombinationen von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer Line­

arkombination der Verg leichsparameter individuell bestimmt werden, ohne einen 

funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufgabe zu unter­

stellen. Die Bestimmung der Effizienzgrenze erfolgt aus den Daten aller Verteiler­

netzbetreiber Die individuelle Effizienz des Netzbetreibers wird aus der relativen Po­

sition des einzelnen Unternehmens gegenüber der gefundenen Effizienzgrenze (Kos­

ten der effizienten Unternehmen) ermittelt. Dabei liegt das Unternehmen näher am 
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effizienten Rand . welches die höchste Relation aus gewichteten Vergle1chspararne­

tern und Kosten erzielt. Bei Durchführung der DEA sind nicht-fallende Skalenertrage 

(non decreasing returns to scale - ndrs) zu unterstellen (§ 12 Abs. 1 Anlage 3 Nr. 4 

zu § 12 ARegV). 

Stochastische Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis - SFA} 

Oie SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zu­

sammenhang zwischen Aufwand und Leistung ' 1n Form einer Kostenfunktion unter­

stellt Dabei werden die Abweichungen zwischen den tats~chlichen und den regres­

s1onsanalytisch geschätzten Kosten in einen symmetrisch verteilten Sforterm und 

eine positiv verteilte Restkomponente zerlegt Die Restkomponente ist Ausdruck von 

Ineffizienz: Es wird somit von einer schiefen Verteilung der Restkomponente ausge­

gangen . Oie Effizienzgrenze wird von den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis 

zwischen netzwirtschaftllcher Leistungserbringung und Aufwand gebilde! Bei Durch­

führung der SFA wurden konstante Skalenertrage (constant returns to scale - crs) 

unterstellt 

2.3.1.2. Datengrundlage des Effizienzvergleichs 

Im Effli1enzvergleich hat die Regulierungsbehörde gemaß § 13 Abs 1 ARegV Auf­

wandsparameter und Vergleichsparameter zu berücks1chl1gen. Insgesamt wurden 

Daten von 182 Stromverteilernetzen 1n den Effiz ienzvergleich einbezogen 

2.3.1.2.1 . Aufwandsparameter nach§ 14 ARegV 

Als Aufwandsparameter "1m Sinne des § 13 Abs. 2 ARegV werden die nach § 14 

ARegV crni1ttelten Kosten angesetzt Dabei wird zwischen den Aufwandsparametern 

rn'1t und ohne Standardisierung der Kapitalkosten unterscn1eden. 

Bei der Erni1ttlung der Aufwandsparameter ist gemä ß § 14 Abs 1 Nr 1 ARegV zu­

nachst von den Gesamtkosten des Netzbetreibers nach Maßgabe der zur Bestim­

n1ung des Ausgangsri1veaus anzuwendenden Kostenprufung nach § 6 Abs 1 und 3 

ARegV auszugehen. Von den so crni1ttelten Gesamtkosten sind gernaß § 14 Abs. 1 

Seite 14 von 34 



N~ 2 ARegV die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenantei le nach § 11 Ab$ 

2 ARegV abzuziehen. 

Zur Ermittlung der Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten wurde 

gemciß § 14 Abs. 1 Nt 3 und Abs. 2 ARegV neben der Ermittlung der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile eine Vergleichbarkeitsrechnung durchgeführt. Die 

VerglE!1chbarkeitsrechnung dient dazu, die Kapitalkosten so zu bestimmen. dass ihre 

Vergle1chbarke1t möglichst gewährleistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden . 

wie sie insbesondere durch unterscH1edliche Altersstrukturen der Anlagen und Ab

schreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen können . Die nicht standardisierten 

Kosten werden in der Anlage Zwischendokumentation und der dazugeh'ö'ngen An­

lage 5 ausgewiesen. 

2.3 .1.2.1.1 . 	 Überleitungsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV 

Die Erni1ttlung der Gesamtkosten 1m Rahmen des Effizienzvergleichs der Anreizregu­

lierung gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV erfordert die 1Jberle1tung der Kostenwerte 

nach § 6 Abs 1 ARegV zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach 

§ 11 Abs. 2 ARegV. In der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehö'n­

gen Anlage 5 'ist die Erni1ttlung der Aufwandsparameter" 1nklus1ve der vorgenomme­

nen Umbuchungen und etwaiger Korrekturen der Regul ierungsbehörde dargestellt. 

2.3.1.2.1.2. 	 Vergleichbarkeitsrechnung nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV 

Oie Kapitalkosten sollen gemaß § 14 Abs 1 Nr. 3 ARegV zur DurchfL.1hrung des Effi ­

zienzvergleichs so bestimmt werden. dass ' ihre Vergle1chbarke1t nfog.hchst gewähr­

leistet ist tmd Verzerrungen berücksichtigt werden . wie sie insbesondere durch un­

terscn1edf1che Altersstrukturen der Anlagen. Abschreibungs- und Aktivierungsprakti ­

ken entstehen können Zur Gewährleistung der Vergle1chbarke1t der Kapitalkosten" ist 

gemäß § 14 Abs 1 Nr. 3"1.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergle1chbarkeitsrechnung zur 

Erm"1ttlung von Kap1talkostenannu1fäten durchzuführen. 

Die Kapitalkosten urnfassen gemäß§ 14 Abs 1 Nr 3. 3 HS. ARegV die Fremdkap1·· 

talzinsen gemäß § 5 Abs 2 StrornNEV. die kalkulatorischen Abschreibungen gernaß 

­
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§ 6 StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemaß § 7 StromNEY 

Die Bestimmung der Kapitalkosten für den Netzbetreiber nach Durchführung der 

Vergleichbarkeitsrechnung ist in der Anlage Zwischendokumentation und der da­

zugehörigen Anlage 6 dargestellt. 

2.3.1.2.2. Vergleichsparameter nach§ 13 ARegV 

Die Ern11ttlung der Vergleichsparameter erfolgt nach Maßgabe des § 13 Abs . 3 

ARegV. Vergleichsparameter im Sinne des § 13 Abs . 1 ARegV sind gemäß § 13 

Abs. 3 S. 1 ARegV Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der 

Geb'1etseigenschaften , insbesondere die geografischen. geologischen oder topogra­

fischen Merkmale und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf 

Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes. 

Die Parameter müssen gemäß§ 13 Abs 3 S. 2 ARegV geeignet sein . die Belastbar

keit des Effizienzvergleichs zu stützen. Heranzuziehen sind somit Vergleichsparame

ter. die einen signifikanten Einfluss auf die Kostenentwicklung haben. Dies ist gemäß 

§ 13 Abs. 3 S 3 ARegV insbesondere dann anzunehmen. wenn sie messbar oder 

mengenmäßig ertassbar, ri1cht durch Entscheidungen des Netzbetreibers besl1rnm

bar. nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend sind und insbesondere 

nicht bereits durch andere Parameter abgeöildet werden. 

Vergleichsparameter können in Stromversorgungsnetzen geniäß § 13 Abs 3 S. 4 

ARegV insbesondere sein 

1­ die Anzah l der Anschlusspunkte. 

2 die Flache des versorgten Gebietes. 

3 die Le1tungsfange , 

4 die Jahresarbeit. 

5. 	 die ze1tgle1che Jahreshochstlast oder 

6. 	 die dezentralen Erzeugungsanlagen. "insbesondere die Anzahl und Leistung 

von An. 
lagen zur Erzeugung von Strom aus Wind- und solarer Strahlungs­

energ1e 

­

­

­
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In der ersten und zweiten Regulierungsperiode hat die Regulierungsbehörde gemäß 

§ 13 Abs. 4 S. 1 ARegV in Stromversorgungsnetzen die Vergleichsparameter 

1. Anzahl der Anschlusspunkte, 

2. Fläche des versorgten Gebietes, 

3. Leitungslänge (Systemlänge) und 

4. zeitgleiche Jahreshöchstlast 

zu berücksichtigen. Darüber hinaus können gemäß § 13 Abs. 4 S. 2 ARegV weitere 

Parameter nach Maßgabe des§ 13 Abs. 3 ARegV verwendet werden. 

Bei der Bestimmung von Parametern zur Beschreibung geografischer, geologischer 

oder topografischer Merkmale und struktureller Besonderheiten der Versorgungsauf­

gabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes können gemäß 

§ 13 Abs. 3 S. 5 ARegV flächenbezogene Durchschnittswerte gebildet werden. 

Die Vergleichsparameter können gemäß § 13 Abs. 3 S. 6 ARegV bezogen auf die 

verschiedenen Netzebenen von Stromversorgungsnetzen verwendet werden; ein 

Vergleich einzelner Netzebenen findet dabei nicht statt. Die von den Netzbetreibern 

übermittelten Strukturparameter wurden hierzu von der Bundesnetzagentur teilweise 

aggregiert. Die Variablen wurden über Netzebenen, Druckstufen und Material ien 

kaskadiert. Dies dient dazu, aus der Fülle von disaggregierten Variablen eine aussa­

gefähige Größe zu generieren. Eine Beschreibung der durchgeführten Aggregatio­

nen und der Strukturparameter wurde den Netzbetreibern im Rahmen der Übersen­

dung der Datenquittung für den Effizienzvergleich mit übersandt. 

Die Auswahl der Vergleichsparameter hat gemäß § 13 Abs. 3 S. 7 ARegV mit qualita­

tiven. analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen. die dem Stand der Wis­

senschaft entsprechen. Auf Basis der vorliegenden Daten wurden mittels wissen­

schaftlich anerkannter analytischer und statistischer Methoden, die geeignet sind die 

Bedeutung der Parameter empirisch zu belegen, die Vergleichsparameter aus den 

analysierten möglichen Vergleichsparametern ausgewählt. Durch die Auswahl der 

Vergleichsparameter soll gemäß § 13 Abs. 3 S. 8 ARegV die strukturelle Vergleich­

barkeit möglichst weitgehend gewährleistet sein. Dabei sind gemäß§ 13 Abs. 3 S . 9 

ARegV die Unterschiede zwischen Strom- und Gasversorgungsnetzen zu berück-
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sichtigen. insbesondere der unterschiedliche Erschließungs- und Anschlussgrad von 

Stromversorgungsnetzen. 

Um die Vergleichsparameter nach§ 13 Abs. 4 ARegV zu erheben und die Ermittlung 

weiterer Vergleichsparameter gemäß § 13 Abs. 3 ARegV durchführen zu können, 

wurde eine Strukturdatenabfrage bei den Netzbetreibern durchgeführt. 

Die erhobenen Strukturdaten wurden, wie unter 1.3. beschrieben, von der Bundes­

netzagentur zunächst einer umfassenden Plausibilitätskontrolle unterzogen. Unplau

sible Daten wurden den Netzbetreibern mitgeteilt und von diesen korrigiert. Alsdann 

wurden in einem zweiten Schritt aus diesen plausiblen Strukturdaten weitere poten

zielle Vergleichsparameter ermittelt. Im Rahmen des Verfahrens wurden den Netzbe

treibern, wie unter 1.3. beschrieben, zeitlich gestaffelt zwei Datenquittungen über

sandt, die von den Netzbetreibern zu bestätigen waren. 

Vor der Auswahl der Vergleichsparameter wurden gemäß § 13 Abs. 3 S. 10 ARegV 

Vertreter der betroffenen Wirtschaftskreise und der Verbraucher rechtzeitig gehört. 

Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 13 Abs. 4 ARegV und auf Grundlage der be

schriebenen Kostentreiberanalyse folgende Vergleichsparameter in den Effizienzver

gleich einbezogen: 

• Stromkreislänge HS - Kabel 

• 	 Stromkreislänge MS - Kabel 

• 	 Stromkreislänge HS - Freileitungen 

• 	 Stromkreislänge MS - Freileitungen 

• 	 Anschlusspunkte 

• 	 Zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS 


• Zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS 


• 	 Zählpunkte 

• 	 Installierte dezentrale Erzeugerleistung 

• 	 Versorgte Flache NS 

• 	 Stromkreislange NS 

Im Folgenden werden die verwendeten Vergleichsparameter erläutert: 

Stromkreislänge in der Netzebene HS - Kabel: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene HS - Kabel" ist die 

Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Kabel in der Netzebene 

­

­

­

­

­

­
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HS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche Länge in km 

ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Kabel sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Stromkreislänge in der Netzebene MS - Kabel: 

Der verwendete Parameter .,Stromkreislänge in der Netzebene MS - Kabel" ist die 

Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1+L2+L3) der Kabel in der Netzebene 

MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche Länge in km 

ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Kabel , soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Kabel sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 201 1 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Stromkreislänge in der Netzebene HS - Freileitung: 

Der verwendete Parameter ,,Stromkreislänge in der Netzebene HS - Freileitung" ist 

die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Freileitungen in der 

Netzebene HS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen war die durchschnittliche Lange 

in km zu ermitteln. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweft1g 

dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be-
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trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie 

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Stromkreislänge in der Netzebene MS - Freileitungen: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene MS - Freileitungen" 

ist die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L1 +L2+L3) der Freileitungen in der 

Netzebene MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche 

Länge in km ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderwe itig 

dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be

trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie 

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Anschlusspunkte: 

Die „Anschlusspunkte" umfassen folgende Netzanschlusspunkte: 

(1) 	 Netzanschlusspunkte. an denen eine Übergabe an Letztverbraucher. Objekt

und Arealnetze stattfindet. Dies umfasst auch kundeneigene Stationen und Um

spannstationen. Anschlusspunkte in der Niederspannung sind die Hausan

schlüsse; 

(2) Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an fremde nachgelagerte Netz

ebenen stattfindet. Dies umfasst auch Stationen und Umspannstationen der 

Weiterverteiler; 

­

­

­

­

­
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(3) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an eigene nachgelagerte Netz

ebenen stattfindet; 

(4) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an benachbarte Netz- oder 

Umspannebenen stattfindet; 

(5) 	 Netzanschlusspunkte der Straßenbeleuchtung; 

(6) 	 Einspeisepunkte, in denen dezentrale Einspeisungen in das eigene Netz erfol

gen; 

(7) 	 Einspeisepunkte der Netzebene NS, in denen dezentrale Einspeisungen in das 

eigene Netz erfolgen und die darüber hinaus auch Netzanschlusspunkte sind, 

an denen eine Übergabe an Letztverbraucher, Objekt- und Arealnetze stattfin

det. 

Zur Berechnung wurden zunächst alle Netzanschluss- und Einspeisepunkte der 


Nummer (1) bis (6) der Netzebenen HöS, HS, MS und NS addiert. Danach wird die 


Position (7) subtrahiert. Dabei handelt es sich um diejenigen Einspeisepunkte in die 


Netzebene NS, die darüber hinaus auch Netzanschlusspunkte in der Netzebene NS 


sind. Da diese als Anschlusspunkte von Letztverbrauchern sowohl in Position (1 ) als 


auch in Position (6) enthalten sind, muss - um eine Doppelzählung zu vermeiden 

diese Größe einmal subtrahiert werden. 


Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 


Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 


Tag des in 20 11 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 


Zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS: 


Die „korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS" beinhaltet 


die zeitg leiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene HS/MS ge­


messen in kW. Dabei handelt es sich um die höchste zeitgleiche Summe der viertel­


stündlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene HS/MS. 


Zur Ermittlung der Größe wurde weiterhin der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in 


der Netzebene MS berücksichtigt. 


­

­

­

­
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Der Anteil der Zcihlpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS umfasst den prozen­

tualen Anteil der Zählpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 

Monaten (bezogen auf den 31 .12. des letzten abgeschlossenen Gescrraftsjahres) 

leer steht und die ggfs. durch Einbau eines Zählers und Einsetzen der Sicherung 

wieder in Betrieb genommen werden kan11 

Die zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS wird um den vom Netz­

betreiber gemeldeten AnW1I der Zählpunkte rn1t Leerstand· in der Netzebene MS kor­

rigiert. Es Wird somit errechnet. welche zeitgleiche Jahreslrochstlast sich ergäbe. 

wenn alle z·ahlpunkte ausgelastet waren . 

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetre1ber· 1m Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und bet1ehen sich auf den letzten 

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS: 

Die „korrigierte ze1tgle1che JahresHöchstlast der Umspannebene MS/NS" beinhaltet 

die ze1tgle1che Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene MS/NS ge­

messen ' 111 kW. Dabei handelt es sich um die höchste zeitgleiche Summe der v1ertel­

sn.indfichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene MS/NS 

Zur Ermittlung der Größe wurde we1terli1n der Anteil der Zahlpunkte n11t Leerstand' 1n 

der Netzebene NS berücksichtigt . 

Der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS umfasst den prozentu­

alen Anteil der Zahlpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit . die seit n)1nd. 12 M e 

naten (bezogen auf den 31 .12. des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres) leer 

steht und die ggfs . durch Einbau eines Zahlers und Einsetzen der Sicherung wieder 

in Betrieb genommen werden kann . 

Die ze1tgle1che Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS wird um den vom Netz­

betreiber gemeldeten Anteil der Zahlpunkte ni 1t Leerstand· in der Netzebene NS kor­

rigiert Es wird somit errechnet. welche zeitgleiche Jahrestiochstlast s1cl1 ergäbe 

wenn alle Zählpunkte ausgelastet waren 
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Alle verwendeten Angaben wurden ' rn der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten 1-tohe verwendet und beziehen sich auf den letzten 

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahre~ 

Zählpunkte: 

„Zählpunkte" sind Netzpunkte, an denen der Energiefluss messtechnisch erfasst 

wird . Zur Berechnung werden alle vom Netzbetreiber gemeldeten Zahlpunkte der 

Netz- und Umspannebenen Höchst- bis Niederspannung addiert. 

Alle verwendeten Größen beziehen sich auf den letzten Tag des in 2011 abge­

schlossenen GeschaftsJahres. 

Installierte dezentrale Erzeugerleistung: 

Die ,,Installierte dezentrale E rzeugerle1stung" ' ist die Summe der" installierten Erzeu­

gungsleistungen aller dezentralen Erzeugungsanlagen nach EEG (§ 3 Zif.1 EEG), 

die an die ·Jeweilige Netz- oder Umspannebene (Höchst- bis Niederspannung) ange­

schlossen sind, einschließlich Solarenergie und Windenergie 

Zusätzf1ch wurde noch die Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller de­

zentralen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen nach KWKG, die an die jeweilige Netz­

oder Umspannebene (H'bchst- ÖIS Niederspannung) angeschlossen sind sowie die 

Summe der -rnstallier1en Erzeugungsleistungen aller sonstigen Kraftwerke und Er­

zeugungsanlagen. die an die ·ieweilige Netz- oder Umspannebene (H.ochst- bis Nie­

derspannung) angeschlossen sind berücksichtigt 

Alle verwendeten Angaben wurden in kW abgefragt, in der von dem Netzbetreiber 1m 

Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich 

auf den letzten Tag des·rn 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres 

Versorgte Fläche NS: 

Der Parameter „Versorgte Fläche NS'" bezeichnet d1e1en1ge Flache· innerhalb des er­

schlossenen Gebiets. die über das Stromversorgungsnetz des Netzbetreibers ver­

sorgt wird Diese Angabe des Netzbetreibers beruht auf der amtlichen Stat1st1k zur 

Bodenflacl1e nach Art der tatsachl1chen Nutzung der Stabst1scllen L.andesamter 

Als versorgte Flache wi rd insoweit die bebaute Flache („Geöaude und Freiflachen 

(nur bebaute Ffache)" : Ffachenschli1ssel 100/200) sowie Straßen Wege und Plätze 



(Fl-achenschh.issel 510/520/530) verstandeq Wird eine Gemeinde von mehreren 

Netzbetreibern versorgt, werden lediglich di~ entsprechenden Flächenanteile be­

rucksichtigt Die versorgte Flache entspricht somit dem Konzess1onsgeb1et abzuglich 

der nicht versorgten Ftachen wie beispielsweise Walder , Seen. Flüsse und nicht er

schlossenen Gebiet~ 

Die versorgte Flache bezieht sich auf den letzten Tag des· in 2011 abgeschlossenen 

Geschaft~Jahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber 1m 

Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet. 

Stromkreislänge NS: 


Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene NS" ist die System­


l~nge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Leitungen (Freileitungen und Ka­


bel) ·in der Netzebene NS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittli ­


che Länge in km zu erni1tteln 


Die Stromkreisrange erstreckt sich auch auf gepachtete. gemietete oder anderwe1t1g 

dem Netzbetreiber l1berlassene Leitungen, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, '1n Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Leitungen sind ri1cht zu berucksicht1gen 

In der Netzebene NS beinhaltet die Stromkre1slange auch die Hausanschlussleitun

gert 

Zur Berechnung wurden die Stromkreislange der Kabel' 1n der Netzebene NS und d ie 

Stromkreisl'ange der Freileitungen in der Netzebene NS addiert 

Alle Leitungslängen wurden ' 111 km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des '1n 2011 abgeschlossenen Geschaftsjahres Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten H'ohe 

verwendet. 

Eine Übersicht der den Vergleichsparametern zu Grunde -hegenden Werte des Netz

betre1bers findet sich ·1n Anlage 7- Die daraus berechneten und dem bundesweiten 

Eff1i1enzvergle1ch zu Grunde gelegten Werte finden sich· 111 Anlage 9 Die Beschre1

­

­

­

­
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bung bzw. Definition der einzelnen Parameter und der Ermittlung des Effizienzver­

gleichs findet sich in Anlage A.BM (Gutachten des Beraterkonsortiums SwissEco­

nomics I SUMICSID). 

2.3.1.2.3. Ausreißeranalyse 

Die Bundesnetzagentur hat für die parametrische (SFA) und für die nicht­

parametrische (DEA) Methode Analysen zur Identifikation von extremen Effizienz­

werten (Ausreißern) durchgeführt, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen (§ 

12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Für Ausreißer mit besonders hoher Effizienz wurde ein Effizienzwert von 100 Prozent 

festgesetzt(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Ausreißer mit 

einer Effizienz unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent 

(§ 12 Abs. 4 S. 1 ARegV). 

DEA 

Bei der nicht-parametrischen Methode (DEA) gilt ein Wert als Ausreißer, wenn er für 

einen überwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmaßstab gelten würde (§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Dies bedeutet, dass diejenigen 

Unternehmen aus dem Datensatz entfernt werden, die - bei Gültigkeit des ermittel­

ten Effizienzvergleichsmodells - für mindestens die Hälfte der Unternehmen im Da­

tensatz den Effizienzmaßstab bilden. Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt, 

dass ein einzelner Netzbetreiber keinen unnatürlich großen Einfluss auf die Effizienz 

eines anderen Netzbetreibers hat (Dominanzanalyse). Die Netzbetreiber, die einen 

kritischen Wert überschreiten, werden aus dem Datensatz entfernt. 

Ergänzend wurde eine Analyse der Supereffizienzwerte durchgeführt. Dabei waren 

diejenigen Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen. deren Effizienzwerte den obe­

ren Quartilswert um mehr als den 1,5fachen Quarti lsabstand übersteigen. Der Quar­

ti lsabstand ist dabei definiert als die Spannweite der zentralen 50 Prozent eines Da­

tensatzes(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). 

Bei der Effizienzwertanalyse unter Berücksichtigung standardisierter Aufwandspara­

meter wurden 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. Bei der Effi-
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zienzwertanalyse unter Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter 

wurden ebenfalls 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. 

SFA 

Bei der parametrischen Methode (SFA) gilt ein Wert dann als Ausreißer, wenn er die 

Lage der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Maß beeinflusst(§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Zur Ermittlung des erheblichen Einflusses wurden statistische Tests durchgeführt, mit 

denen ein numerischer Wert für den Einfluss ermittelt wurde. Liegt der ermittelte 

Wert über einem methodisch angemessenen kritischen Wert, so ist der Ausreißer 

aus dem Datensatz zu entfernen. Als Testverfahren kamen Cooks distance, DFBE­

TAS, DFFITS, covariance ratio und Robuste Regression zur Anwendung (§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Es wurden 6 Unternehmen un­

ter Berücksichtigung standardisierter Aufwandsparameter und 12 Unternehmen unter 

Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter als Ausreißer identifi­

ziert. 

2.3.1.2.4. Gutachten 

Zu der konkreten Ausgestaltung des Effizienzvergleichs einschließlich einer einge­

henden Stellungnahme zu den Einwänden der Netzbetreiber w ird auf das im Internet 

als Anlage A.BM veröffentlichte Gutachten des Beraterkonsortiums SwissEcono­

mics I SUMICSID verwiesen (!illP //www bunQ.f'2 netzagentur de. unter den Menü­

punkten: Beschlusskammern ~ Beschlusskammer 8 ~ Aktuelles ~ Gutachten Eff1­

z1enzvergleich für Verteilernetzbetreiber Strur!J). 

2.3.2. Effizienzwert des Netzbetreibers 

Die Ermittlung des unternehmensindividuellen Effizienzwertes erfolgt auf Grundlage 

der §§ 12 bis 15 ARegV (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Ein Aufschlag auf den sich aus 

der Effizienzanalyse ergebenden Effizienzwert ist nach Maßgabe des § 15 Abs. 

1 ARegV grundsätzlich möglich. 
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Der sich aus den Effizienzvergleichen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers ist 

als Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile in Prozent auszuweisen (§ 12 Abs. 2 ARegV} Die fur den Netzbetreiber in 

den durchgeführten Effizienzvergleichen ermittelten individuellen Effizienzwerte er­

geben sich aus Anlage 9 . 

2.4. 	 Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjahrlichen Erlösobergrenzen 

·in der zweiten Regulierungsperiode ·ist die durch den Verteilungsfaktor (V r) gleich­

maßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers. 

deren Abbau ·innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV) . Die monetar bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei­

bers (1 0) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der 

dauerhaft n"icht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA dnb 0) und 

den mit dem Effizienzwert gemäß § 15 Abs 3 S 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge­

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ 15 Abs. 3 S 2 ARegV) Somit gilt: 

1o = (GK - KA dnb.o) - (GK - KA dnb.o) * EW 

2.4.1. 	 Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß§ 11 Abs. 4 ÄHegV alle Kostenantei­

le. die ri1cht dauerhaft oder vorübergehend ri1cht beeinflussbare Kostenanteile sind . 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten.ist Anlage 8 zu entnehmen 

2.4.2. 	 Individuelle Effizienzvorgabe nach§ 16 ARegV 

b'1e Festlegung der Erlosobergrenze durch die Regulierungsbeh'örde hat gemäß 

§ 16 Abs 1 S 1 ARegV so zu erfolgen. dass die nach den §§ 12 bis 15 ARegV er­

rri1ttelten . monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenantei l. KA o-lJ 

unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V 1) rechnerisch innerhalb einer Regulie­

rungsperiode gle1ct1rn'aß1g abgebaut werden (111d1v1duelle Effizienzvorgabe) 

Seite 27 von 31\ 



Für die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Inef­

fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie­

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in­

nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V 1) 

von 0,2 * t. 

Jahr t Vt 
2014 1 0,2 
2015 2 0,4 

'---­

2016 3 0,6 
2017 4 0,8 
2018 5 1,0 1 

2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze g ilt. 

verwendet (VPI 1) . Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011. Gemäß Statistischem Bun­

desamt beträgt der VPI für das Jahr 2011 102,10 und für das Jahr 201 2 104.1 0 (ab­

rufbar 1m Internet unter: bJ.1P§1/Www.genesis.destat1s de/genes1s/onl11K: > Suche 

nach: 6111 1-0001 ). Entsprechend dem Term VPI t I VPI o der in Anlage 1 zu § 7 

ARegV aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2012 zum VPI für das Jahr 2011 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode 

(2014) einen Inflationsfaktor in Höhe von 1,01 96. 

Für die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (201 5 bis 2018) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 201 2 

(104, 10) gegenüber 2011 (102, 10) eskaliert. da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor­

liegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig . da der Netz-
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betreiber einerseits gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlosobergrenze ver­

pflichtet ist und so andererseits eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen Entwicklung des VPI erfolgen kanri 

Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer­

de diese nachfolgend. mit Ausnahme für die Jahre 2011 und 2012. auf eine Nach­

kommastelle gerundet angezeigt: die Berechnung erfolgte -indes mit ~1eben Nach­

kommastellen) 

Jahr VPI
2011 102,1 --
2012 104,1
2013 106,1 
2014 108,2 
2015 110,3

- 2016 112,5

Für das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgem'aß ein 

lnflationsfaktor"1n Höhe von 1.0396, für das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperi­

ode (2016) ein Inflationsfaktor · in Hbhe von 1.0599. fur das vierte Jahr der zweiten 

Regulierungspef1ode (2017) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0807 und für das fünf­

te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein Inflationsfaktor in t-l'ohe von 

1, 1019 (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zu Grunde gelegt. 

Die Inflationsfaktoren fur die ·ieweliigen Jahre in Bezug auf das Bas1s1ahr - d. h die 

relaf1ve prozentuale Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegeni.Jber dem VPI 

des Basisjahres 2011 - ·rst"m nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro­

zentwert dargestellt: 

-E -Jahr VPI t I VP1 __ 0 

- 201~- 1,96% __-I

l--
1 2015____,>---~3~,.9_6%__-;

2-0~ ---t----5~,9~_% __---I

!_ -1._01 ?___ 8,07o/co_
! _ 

-----< 

__2_CU 8 _ __ 10,19°/c_o__ 

d'1e Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der 

kalenderJährlichen Erlbsobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 berücksichtigt. 
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2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anre1zregulterung ·ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivitat der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor (PF 1). 

Gemaß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produkt1-.:i1tatsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaft11chen Produktivitatsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen Produktivitätsfortschntt sowie der gesamtwirtschaftlichen E::1nstandspre1sent­

wicklung von der netzwirtschaftf1chen E1nstandspreisentw1cklung ermittel) 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitatsfak­

tor fLlr Netzbetreiber jahrl1ch 1.5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesger ichtshof 

hat die Rechtmäßigkeit der Regelung 'über den generellen sektoralen Produk11v1täts­

faktor nach§ 9 ARegV bestMigt (BGH , EnVR 31/10. Rn 16ff.) 

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PFt als der generelle sektorale Produkti­

v1tatsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veranderungen des ge­

nerellen sektoralen Produktivifatsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Reglilierungs­

peftode ·1m Verhaltnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode w1ederg1b1 Die Ver­

'anderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors flir das Jahr t der jeweil1­

gen Regulierungsperiode ·1m Verhältnis zum ersten Jahr der Regu'lierungsper·1ode 

(PF 1) ergeben sich demgenfäß mittels des folgenden Algorithmus 

PF 1 =(110,015)"t -1 

2.7. Erweiterungsfaktor nach§ 1 O ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern § 4 Abs. 4 N'r . 1 ARegV die Anpassung der kalender­

·fahrlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV 

beantragt hat . wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden . 

2.8. Qualitätselement nach § 19 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen sind gernaß § 19 Abs 1 ARegV Zu- oder Abschlage vor­

zunehmen . wenn Netzbetreiber liinsichti1ct1 der Netzzuverlass1gkeit oder der Netz-
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le1stungsfahigkeit von Kennzahlenvorgaben abweichen (Q ) 1 Hinsichtlich des Ouall­

tätselementes ergeht ein gesonderter Beschluss. 

2.9. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs. 4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulassigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung ert1elbaren Erlösen wird gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht Gleiches gilt 

gemäß§ 5 Ab~ 1 S 2 ARegV für die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

tatsächlich entstandenen Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den ·1n der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansatze[) 

Die Differenzen sind gemaß § 5 Abs 2 S. 1 ARegV"in Hohe des im jeweiligen Kalen­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinser) Der durchschnitfhch ge­

bundene Betrag ergibt sich gemäß§ 5 Abs . 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich genraß § 5 Abs. 

2 S.. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderiahre bezo­

genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank vetbffentlichten Urnlaufs­

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

übersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres urn mehr als 5 %. so sind ge­

m·aß § 5 Abs 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des 

§ 17 ARegV anzupassen Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der Regu­

lierungsperiode auf Grund der Änderungen der ·iahr11ch verbuchten Differenzen 

nach§ 5 Abs . 1 ARegV frndet gemäß§ 5 Abs . 4 S 4 ARegV n1ct1t statt 

Der Saldo des Regulierungskontos gern § 5 Abs 4 ARegV wrrd gern Anlage SR 

nebst den dazugehbrigen Anlagen A1 bis A5 ermittelt Die sich daraus ergebenden 

Anpassungsbetrage werden"rn Anlage 8 ausgewiesen 
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III. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Ver­

braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 8, 8b bis 

11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 

ARegV. Einer erneuten Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 

Abs. 3 S. 2 ARegV in diesen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in die Festlegung aufzunehmen 

(BR-DrS.417/ 07, S.44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach§ 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen 

Nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be­

fugnis ordnet sie an. dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über­

gang von Netzen. Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 
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ARegV eingehalten werden. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach§ 94 EnWG durchzusetzen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlage Zwischendokumentation und die dazu gel1öt1gen Anlagen 1 bis 7 , die 

Anlagen 8 und 9 die Anlage SR und die dazu gehörigen Anlagen A1 bis AS sowfo 

die Anlage A.BM sind Bestandteil dieses Beschlusses. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden . Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza­

gentur (Hausanschrift : Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt. wenn die 

Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausan­

schrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verl'angert werden . Oie Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wrrd, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung rnussen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 21 . 10.2014 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

Bender Petermann 
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Anlage B - Anlagensystematik 

Sofern der Kostenpruhing E•ilciJungsbOgen fu• VP.rpachter und bzw. odt'r 

OienstlPrtter zu Grund" lagen, wurden cflcse fortlaufl'nd -nit arabi'>tnen 

ßcdt,t.Mi~n nomm~.;ert. 


.... 
An<>a><ung<m de' KA ,„ orfolg~n nur in den !•""' 2010 bi5 2012. 


Hier •ind di~ jeweiligen Anlagen fu• dil!Jahre WO!l bis 2012 enthalten. 


Oie Ania~~ A4 ist oott0oa.1. Anlage 1, 1a,b,c •••• n • 

• ••+• 01~~<:- Antilgt! A.8M f!.t nur im R~rlv<„·fah•cn rel~ant <Gasamll<Ostenbla!IJ 

und wurde im '""''"<'t veroHent'icht. 

1 -- ---, 
·- - j Anlage 2, 2a,b,c ••••n • 

(ilalk. EK·ZinS I kallt. GewSO 

Anlage A.BM •·••· 
(Gu!aGhlt>n. Effiz>enz.ergle1C11J 

Anschreiben - -

l'J~ll 1q{ '-,h' .•• 

J 
f - •· ' • • '• 

Anlag• B 
1An1Sge11sys1ema11k1 

Anlage A1 
(E1gebll1s 

a Anlage 5 
 gcsam1 J 
Antaga 

:A<.lwanosparame!ler IEOG 20!4- 20tB1 1 


- j 
AnlageA2 

RegKto Anlage 6 1Ergebms 1 Salden J 
Ani.ge 9 

1Vergle!Chbarkeilsrechnung1 iEff12ienzw..rte1 Anlesi-A3a'' 1 

(Vergleich KA ~~ 

Anlage 7 

11/erglelellspai;,meter; 


AnlageA3b­
<EOG Vergletdll 

1 
1 AnlllgeM­

(MeS!öUngMSBJ 



Strom - Regulierungskonto 2009 
• Übersicht Ober alle Teilnetze . 

Netzbetreiber: E.ON Westfalen Weser AG 

Aktenzeichen der BNelzA: BKS-09/1169·01 

Betriebs1111mmer: 10001 169 

Geeamtsaldo Al)Zu\o(endendor Gesamts~lcll)Nach § 4 ARegV des Vorjahressaldo Mittelwort ausNetz· Regullerungskonto Zinssatz Venlnsung des RegullorungskontoJahres Z009 (J1hmanfllnga. Jahresanfangs- und nummer vorVerzinsung Saldosgemllß nach Verz1,1sung zulässige Erlöse bestand) Jahresendbestand(Jahrosendbestand) § 6 Abs. 2 ARegV jeN~ 
------~- - - ­

4,09% 

An assun der Netzen! eile 

Nach§ 4ARegV zul,astge 
E'.rlöse des Jahres 2009 

Gesamt& Differenz 
(unverzlnstl des Jahres 2009 

Antell der Differenz an der 
Erlöaobergrenze In % 

V (Dttferenzen des Jahres 2009 

Anpassung der Notzent9elte eem. 
§ 6 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2011 

Für das Jahr 2009 anzuwendender 

ZlnsBBtz gemllß § 6 Aha. 2 ARegV 


A11pas1ung der zu verprobenden Erlöse 
des Jatirea 2011 lllr 11ne Netu 

Gesarntsaldo 
Regulierungskonto 
nach Verzinsung fOr 

alle Nol!Zo 

2009 

Anlage A 1 • 2009 Vl/eslfalen Weser Netz AG BK8- 12/1169-11 



Strom • Regulierunaskonto 

• 1. Regulierungsperiode 

Flrm1 des StTOmneU:t>tlrt1bers E Oll. Westfalen \Neser AG 

Rechtsform AG 

Betriebsnummer 10001 159 

Netznumm4:r 1 

II n&C"I § 4 AR90Vzul•s<1oe 8\ose 
Ertc>ct>er;re~:e (: OG1 gemaa § • ARegV § 5 Abs 1 Satt 1 ARegV 

1b erzielbare enose 

1•. lb D11ferenz aus l a und 1b 

2 2• 
E<fcrnef•i:l'P- lrtatui:ruc11na""'• ~.._,..,_..,. Ne:zebenen Qemtll § 11 Alls 2 Sa:z • "Ir 4 AR.;\/ § SAbs t S•t< 2 ARlll!V 

tatsacN1d'l entst1noeM Kosten 

2~ "' EOG en:na :eneAnsatte 

2a • 2b ::>•e,....,,""' 2a und 20 

3 la tatsathbth entstande!'e Kosten 
Verrr1edene Nt>tzon190ltt 1m $ nne von §1 B Stro-nNEV § 35 A~s 2 cle• EEG und § 4 Abs 3 <ifl KM<-G § 5 Abs 1 Satt 2 AR09V 

Jb In EOG en!Nll1e"" Anslltze 

3a. 3b 01fferern: aus 3a U"ld 3b 

<cs?o-v<'..rar.d=ng l/ess„ng l "'esstet:e·tie~eb t>et ~nter Le Sll.lng~.,,9§ 5 AllS 1 Satz 3 ARfllV
'1111 l.'a:ira O'T'BO !le'TI § 21b En·t.G e-•Kcsteoverar<feN-ig 

SaJdo iUS Elnze1dltrer~nzon 

Vorjahressaldo {Jahre&anlang•be•t•nd) 

Gesamtsaldo. Regulierungskonto vor Vudn~ng (Jahrestndbostond) 

Anz\rNe<rA<1<1er Zlnss•to: ~'!laG§ 5 Alls 2 AR~V 

M :t!'Nen aus ...a--re-sattaf"9S- :..f\O ;.a"~setY"-Destard 

Verzinsung des S1ldos 

Gesamtsaldo Regullerungskonto nach Vertinsung 

Etllisobergrenze tnoch§ 4 ARtgV :w1ass1ge E11ase) 

Gesamte Jahresdlfft ,..nz (un,,.rzlnst) 

Ant~ der Oi1feR"ni: •n der fntgtJegle Etl6sottergrenze In Yt 

MagoAZ Wtsta en 'Nu« Ne:t AG Al. 81<8- 12.itES-11 

Stana 17 10 201' $.eltt i von ' 



Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2009 

Angesetzte Werte Abweichungen
Angaben des 

Bundesnel2- zu angi>setzten
Netzbetreibers 

a~entur Werten 

Kalkulationsperiode 2009 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 
Er1osobergrenLe gemaß § 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 

(Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß tatsächlich entstandene Kosten 
2 

§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr 4 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten IVermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV 
3 § 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

4 1Kostenveranderung Messung/ Messtellenbeltieb bei effizienter Leistungserbnngung entstehende 
inkl. Maßnahmen gern § 21b EnWG Kostenveränderung 

Anlage A3 - 2009 Westfalen Weser Ne:z AG BK&-12/1169-1 
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Strom - Regulierungskonto 201 O 

·Übersicht Ober alle Teilnetze· 

Notzbeffolber: E.ON Westfalen Weser AG 

Aktenzelqhen der BNetzA: BKB-0911169-01 

Betriebsnummer: 10001169 

An assun der Netzent elle 

Nach § 4 ARegV z\JUl&sige 
EHöso dea Jahres 2010 

Gesamte Differenz 
(1mverzlnat) dea Jahres 2010 

Anteil der Dfffitrenz an der 
Erlösob&rgronze In % 

Differenzen des Jahres 2010 

Geserntseldo 
Anpassung der Notzontg11lte gem. Regulierungskonto 
§ 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2012 nach \rerzl11sun9 IOr 

allo Netze 

1 

Fllr d11a Jahr 2010 anzuwendender 
3,80% 2010Zl11sutz gemllß § 5Abs. 2 ARegV 

Anpuaung der zu vemrobenden ErlösG 
des Jahres 2012 fllr alle Netze 

Goaamtsaldo Gosamtsaldo Vorjahressaldo Anzuwendender Mittelwert ausN tz- Nach § 4 ARegV Regullerungskonto Verzinsung des Regulloru119skonto(Jahreeanf11ng!!­ Jahresanfangs- und . ~ Af zvlllnlge E;r1l)s11 des Zlm11atz gemaßvor Verzinsung Saldos nach Verzinsung nu ... mu Jahres 2010 bestand) § $Abs. 2 ARogV Jahre&endbestand(Jahresendbestand) je Netz 

3,80% 

llrllago l\t - 2010 Wes1falen Wese1 Neti AG BK8· 12/1 1G9-11 



Strom· Regulierungskonto 


- 1. Regulierungsperiode 


Rrma des St.romneUbelrtibers : ON Westtalen •Neser AG 

Reeh1s!orm "-G 

Betncbsnummer 10001169 

Netznummer 1 

11 

l b 

II .11> 

ErOS<loergre.'N:e tEOGt gemen § 4 ;.q,egv 

D ffe1enz aus.1a und 1b 

§ 5 Abs 1 SalZ 1 ARegV 
nach§ 4 AR1111V zu•ass.ge Ertose 

erzielbare E~ose 

2 2• 

2b 

2a • 2:> 

E"cr.:er' Clte lranspnJCIV!ahrre vor,ie'3\1em" Ne:zeb~n-G § 11 Ab~ 2 5'!1Z - Nr 4 A"egV 

o.~8fV"lZaus b. uni: 20 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
tat:sadll1Cfl entstandene Kas!en 

1n EOG enciiacene Ans.t;ze 

31 latsaehhdh enlSlandene Kosten 
Verrr1eoene Netzen1oe11e 1m S·nf'e von §18 Stt0mNEV § 35 Abs 2 des EEG w>d § 4 Ab• 3 ou K">\1<·G § SAbs 1 Satz 2 ARegV 

31> fn EOG-enthalten& An.sat'4e 

3a • 3b Oofterenz o::s 3a u~d 3b 

l(os:e<'veranoen:ng !/Hs U119 / Messtei e•be:net: bei el"IV<ln19' Leistung~
§ 5 Al:s 1 Satz 3 ARegV

M l/a:lne"lr'!engem §21D ~t1'A':i en:mr.e~ Kost@."verandenmg 

S«fdo aus Einzetdiffuenzen 

Vor/•hressaldo {Jlhresan!angsbestand) 

Gesamtsaldo Rcgulierungskonlo vor Verzlnsung {Jahresendbtt11nd) 

rnztJWeme~cer z,~,zge""'B § 5 Abs 21-F.ef!,V 

II ~..-enaus .a•-esan'an:ls· UM .:a!r~d 

Vemnsung des Saldos 

Gtsamtsaldo Regulierungskonto nach Veninsung 

Anteil de< Differenz •n dor !estgolegte Ert0110btrgreni. 111 % 

Erlösobergrenu (nach § 4 ARegV zula»ige El10stt) 

Gouml• JalHudifferonz (unvemnsC) 

Ar t gt/\2 W.ll'o'en A't1er Ne:z 4G ~ !1!(8.12/11&9-11 

s~1nd r; ~c io·" Seite 1 von1 



Anlage A:! - 2010 Westfalen Weser Netz AG BKB-1211169- 11 

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2010 

Kalkulationsperiode 2010 

Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

2 1
ertorderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs 2 Satz 1 Nr 4 ARegV 

3 1
v ermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs 3 des KWK-G 

4 1 
Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsachhch entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 
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Anlage AJb • 201o Westfalen wescr Netz AG BKB-1211169·11 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergren ze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 / VPl0 • PF1 

Anpassung der Er1ösobergrenze gern. EWF-Beschtuss 

Q-Element 

Här1efall 

Sonstiges 

PÜS 2006 

POS 2007 

PÜS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV 

Sonstiges 



Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Angesetzte Werte Abweichungen
Angaben des 

Ermittlung der Differenz gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV Bundesnetz­ zu angesetzten 
Netzbetreibers 

agentur Werten 

in 2010 tatsachlich entstandene Kosten der Messung 

in 2010 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 
(tatsächliche Kosten 2010 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 

Anlage A4 - 2010 Westfalen Weser Netz AG BKB-1211169-11 
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Strom - Regulierungskonto 2011 
• Übersicht Ober alle Teilnetze· 

Net%betrelber: E.ON Westfalen Weser AG 

AktDlllelchen der BNetzA: BKB-09/1 169-01 

Betrlebtnummer: 10001169 

An assun der Notzent eile 

Gesamtsaldo 
Nach § 4 A,RegV z:u1a111ge Anpaaeung der Netzentgelte gern. Rogullorungskonto 
Er10te des Jahres 2011 § 5 Abt. 3 ARegV zum 01.01.2013 n ach Vonlnsung fOr 

alle Netze 

Gesamte Olfferom For das Jahr 2011 anzuwendender 201 1 3,58%
(unverzlnst) des Jahres 2011 Zlnnatz gemH § 5 Abs. 2 ARegV 

---~--

Antell der Differenz: an der Anpa&1ung der zu verprobenden Erlöse 
Ertösobergnmzo In •;. des Jahres 2013 fOr •lle Netze 

1 

11 

Netz:­ Nach § 4 ARegV 
r zulh1l90 Erlöse dee 

numme Jahre• 2011 

Vorjahronaldo 
{J1hretanf1n91­

boltand} 

Ges•mts•ldo 
Regullerungekonto 

vor Verzinsung 
(Jahresendbe•tand) 

Anzuwendender Mittelwortaus Verzinsung des 
Zlnnatz gelllllß J11tiresarifll!19t· und S11ldos

§ 5 Abs. 2 ARogV J ahrosendbeetand 

3,58% 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 

nach Verzln~1ing 
Jo Nott 

Anlage A1 2011 Wo$tlalcn Weser Nell.AG BKll-1211 169 11 



Strom - Regulierungskonto 


- 1. Regulierungsperiode 


1Arma des Stromnetzbetreibers E ON 1Nos!falen We5"f AG 

Rech!Sform AG 

B•lri•b•JUJmmer ·000116; 

Netznumm~r , 

Bnchroribung 11 ~l'llndl•~ 1 lnhott ., . 1 1 

,. 
,. 

1a- lb 

2a 

2~ 

E(.osobergr.-u tEOO) ~~ f • ARegV 

Dl!ferenz aus ia un~ 1b 

Edo't!e<'>Che nansp<1>:t>rai'v1i• vorge•agert!' Ne!Zet>enttn c•'Nll § 1 1 ACS. 2 satt 1"lr ' AR19v 

§5Abs \ Satz. 1 AAegV 

§ 5 Abs 1 Satz 2 ARtgV 

nacn § . ARegV zullSSlllf' ErlOSe 

erzielbare Eiiöse 

ta°.sacl1!1<1'1 entstandene Kos~n 

m EOG entna !e"* Ansatze 

1 
1 
1 
; 

2a · 2b Oi!'erer..! a>Js 2a ur>d 2b 

~ 

30 
Vermiecene '<eo:em~elte 111'1 Sn•• von §•B S:romNEV § 35 Al>• 2 des i;EG und§< Al>S 3 de• KINK·G § 5 l'.bs 1 Satt2 ARegV 

tr.sacruicn entstanderte Kosten 

1n EOG entnaJtene Ansatze 

1 
1 

1 

1 
3e • 3~ Differenz aus 3a u~d 3b 1 

1 

' 
KoslB11Y e"3.nd:er:nlg ,„ffSJ1'19 I M:csstelenoetneti; 
nkl 1Ja;i..,.,.,,,,en9e,., § 210 Eni\'Cl § 5 Ans • Sa'tl: 3 ARtgV bei ef'izienter leistungserbr1nguog 

en:s:ehende Kostenverandllt\UlQ 
1 

Saldo •us ElnzeldltltrlM!ztn 

Vorj1hressalclo (Jahresanl1ngsbes1and) 

Gesamtsaldo Regulierungskonto vor Verzinsung (Jahresendbestand) 

>nw.ven~nc<!f Zi'ISSat: gem•ß § 5 Al>s 2 .~RegV 

M.r.etwe.rt aus ...a'"'rel-31'1"3„;s„ i..r'IO Ja~sc"'lCbes:and 

Verzinsung des S1IGO$ 

Gesamls•klo Regulltrung1kon10 nach Veronsung 

ErlOsoberg;enze (n1eh § 4 ARegV iulhslge Et10se) 

Gesamte Jahres<litf•ronz (unvoronst) 

Anteil der Differenz. 1n der- restgelegte ErlOsoberg„tnz~ In% 

.\"::ag.e A..,2 t/\o't-s:f•!~~:Ser ~eti: AG AZ. llK&-12111~11 

St11~a 17 Hl-2014 S•he 1 VOf\1 



Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 AReqV des Jahres 201 1 

Kalkulationsperiode 2011 

Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

2 1 
Erfon:lerliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemaß § 11 Abs 2 Satz 1 Nr. ~ ARegV 

3 1
v ermiederie Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV. 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1
Kostenveränderung Messung 1 Messtellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächhch entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

In EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveranderung 

Anlage A3 • 2011 Westfalen Weser Netz AG BK8· 12/1169-11 
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AnlageA3b • 2011 Westtaten Weser Netz AG BKS-12/1169-11 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPI, I VPlo • PF, 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

0 -Element 

Härtefall 

Sonstiges 

POS 2006 

POS 2007 

PÜS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV 

Sonsliges 



Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Angesetzte Werte Abweichungen
Angaben des

Ermittlung der Differenz gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV Bundesnetz­ zu angesetzten
Netzbetreibers 

agentur Werten 

in 2011 tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 201 1 tatsachlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 
(tatsächliche Kosten 2010 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 

Anlage A4 - 2011 Westfalen Weser Netz AG BKB-12/1 169-11 



Strom - Regulierungskonto 2012 
• Übersicht Ober alle Tell netze • 

Netzbetreiber: E.ON Wes1ra1en Weser AG 

Aktenzeichen der BNetzA: BK8·0911 169·01 

Betriebsnummer: 10001169 

An assun der Netzent etto 

Nach § 4 ARegV zullHlge 
Erlöse des Jahres 2012 

Gesamte Differenz 
(unvenlnst) des Jahres 2012 

Antell der Differenz an der 
ErtOtoborgrenze In % 

Anpassung <1er Netzontgelte gern. 
§ 6 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2014 

Goaamtsnldo 
Regulierungskonto 
nach Vorz.lnsung fO r 

alle Netze 

FOr das Jahr 2012 anzuwendender 
Zlnssau gema& § 6 Abs. 2 ARegV 

3,25% 2012 

Anpassung derzu verprobenden Erlö&e 
des Jahl'99 2014 f(lr alle Notzo 

Gesamt.eldoGos•mtsaldo Mittelwert aus N Nach § 4 ARegV Vor)ahreH&ldo AnzuwendenderRegulierungskonto Verzinsung dl!ll Regullerungskontootz. zullsalge Erlöse doa (Jetiresa11t•n1Jt­ Zln111tz gemlß Jahresanrange· und 
vor Verzinsung Saldos nach Verzinsung nummor Jahres 2012 bntand) § 6 Abs. 2 ARegV Jahresendbe1tand(hhreaendbntand) je Netz 

3 ,25% 

Anlage Al - 201 2 Weslfalc•1 Wcao1 Netz AG BKS.1211169·1 I 



Strom · Reaulierungskonto 

• 1. Regulierungsperiode 

Firm• des Stromnotz~u.ii..r11 EO'l'Nes~a""We-AG 

Rechtsform AG 

SetriebsnummC?r 10001169 

Nmnummer 1 

1a 
Enoso=>ergrenze !EOG) ger1a3 § • .\RegV § 5 Abs • Satz 1ARegV 

nach § 4 ARegV zu•ass.ge Enose 

10 l erzlelbere Enose 

1a. "b Dlfferonza:.s laund 1b 

2a t81Sachilch ena:ande<ie Kosten 
E'1llnle<1•the 1nansp<"..ainat>me "°'V"'~ Netv>tien"'1Ot<neG§11 Abs 2 Satz 1 (l.r 4 ARegV § 5 Abs 1 Satz 2 ARegV 

2b in EOO "'1tna~ene Ansä~ 

2a • 2b C>"erenz aus Za .nl 2l> 

3a tat:sachhen entstandene Kostenverrn1ecer.e 'letzer.tgel:t .m S•nn& von §18 S!romNEV § '.15 „.bS 2 de• EEG unc§•Abs 3 ~· K'' § 5 AbS 1 Satz 2 ARegV
G3b in EOO entllal!ene AnSä1ze 

3! · ~b Cltferenz aus 3:a U'lO 3b 

Kostfnvera"'lGervg ~iessung I ~es.srp;1enoetneb bei e:Tlz1tnter Le stungse:trlngung§ 5Abs 1Sat:3ARegV
"'~' Ma3nalnlenge"'l §2'oE•V.'3 entstef'\ende Kos~vcran.'je-ung 

S11do aus Elnuldill~ronun 

Vorj1hrossaldo (Jahrc.an!Dngabcs tand) 

Gc&amtsaldo Reguhcrungskonto vor Verzinsung (Jahrtscndbestand) 

Anzuwenaerurer Znssatz ~al'l§ 5 Abs 2 ARegV 

M1ttf!"wer.. a:.r.s Jan~'a."'9• '-.l"t4 „•""re.seodcestaoo 

Vel'ZJnsung d~ ~clos 

Gesamtsaldo Regullenmgskomo nach Verzin•ung 

Er16sob~rgrcDU (nach § 4 ARegV zulbslge Erlöse) 

Gesamte J•l>~sdillerenz (11nveronst) 

Anten der Oi!ler~ •n der lestgtlegte ErlMobefgn:n.e In '4 

A•age A2 Au-WoserN•IZAG B'\e-1211.60-11 



Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2012 

Ka!kulationsperfode 2012 

Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

2 1ertorder1iche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs 2 Satz 1 Nr 4 ARegV 

3 1
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV 
§ 35 Abs 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1
Kostenveränderung Messung / Messtellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 2i b EnWG 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

Anlage A3- 2012 Westfalen Weser Netz AG BKS-12/1169-11 
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Anlage A3b • 2012 Westfalen Weser Nelz AG BKB· 12/1160·11 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösoborgronze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPI, / VPl0 • PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gem EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

PÜS2006 

POS 2007 

PÜS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber 



Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Angesetzte Werte AbweichungenAngaben des
Ermittlung der Differenz gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV Bundesnetz­ zu angesetztenNetzbetreibers 

agentur Werten 

in 2012 ta tsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 2012 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 
(tatsächliche Kosten 2012 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG 

Anlage A4 - 2012 Westfalen Weser Netz AG BKB-12/1169-1 1 



Auflösungsplan des Saldo des Regulierungskontos 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31 .12.2012· 

Zinssatz 2013: 3.25% 

Zinsen 2013 1 
Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31 .12.2013: 1 

Zu- oder Abechllge auf 
EOG Anfangsb<>..stand Auflösungsbetrag Endbestand Zinssatz Zinsen 

die Ert6sobergrenze 

2014 3,25% 

2015 3,25% 

2016 3,25% 

2017 3,25% 

2018 3,25% 

~~- -~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Anlage A5 Westfalen Weser Netz AG BKS-1211169-11 



Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 20 12 


Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der 


zweiten Regulierungsperiode zum Ausgleich des Regulierungskontosaldos 


im Regelverfahren 


Inhaltsverzeichnis 


1. Vorbemerkungen .. ;~~·· .. .. .;. · .:....... . .. ~ ~ ' .. . . ... .. 	 . . . 2 


2 Positionen im Regulierungskonto .. . ... ... „ „. „ .. „ .. „ „ . . „. „ „ . ... „ „ .. „ ..... .. „ . . . .. 2 


2 .1. Differenz zwischen zulässigen Erlasen und erzielbaren Erlösen .. . . . „ •. •. ... 3 


2.1.1. Zulass1ge Erlöse .. „„„ .. „ . „ .. „ .. • „„, , . . , ... .. „ , „„„„ .. „ .. . · . „ . „. „ „ 3 


2.1.1.1 Zulässige Erlose 2009 „ .... „ „„ .„ „ „ .............. , „ .„ „ „ ,_ „„„ .„.„„... „ „. 4 


2 1.1.2 . Zulassige Erlose 201 O „ .. „ .. „. „.„ „ .. „ „ „ „. „ . ~ „. „„„„ „ .. „ „ 5 


2.1.1.3. Zulässige Erlose 2011 ••.. . . .. „„.„„ „ ...... „ „ „ „.„ .. „ .. .. .„„ . „ .. .. „ „„ ... 7 


2.1.1.4. Zulässige Erlöse 2012 „ „ .... . . „ .. „ .... „ ....... „ ... „ .. „ „ .. . „ „ .. .. .... ... ........ 1 O 


2 1. 2. Erzielbare Erlöse . . . „ . . . „ „ „ „ ..... „ „ . .... . .. „ . . „ .. „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ . . „. 12 


2.2. Differenz aus Kosten nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr 4. 6. 8 und 15 ARegV ..„„„ .„„ „. 13 


2.3. Differenz aus volatilen Kostenanteilen 13 


2 4 Differenz zwischen den fur das Kalender1ahr entstehenden Kosten des 


Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze 


diesbezüglich enthaltenen Ans atzen .„ • .„ „ . .„ • , „ „ „ „ , ..... „. . 13 


3 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode„. • • 14 


3 1 Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31 12 2012 14 


3 2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage fur die Berechnung der Zu- und 


Abschlage . . .•.. „ .. „ „ „ 15 


3 3 	 Berechnung der Zu- und Abschlage „ „ ....• ..„„ .„. „ ... „„ „.„ .. 15 


Seite 1 von 15 



Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

1. Vorbemerkungen 

Zur Ermittlung der Erlosobergrenzen fur die zweite Reguherungspenode sind gemaß §§ 5 

Abs. 4 . 34 Ab~ 2 ARegV Zu- bzw. Abschlage zu errrntteln. die sich aus dem Saldo des Re­

gulierungskontos zum 31 12 2012 ergeben und diesen ausgleichen Die Zu- und Abschlage 

sind gemaß § 5 Abs 4 S 3 und Abs. 2 S 3 ARegV zu verzinsen 

Fl1r die Berechnung der Zu- und Abschlage auf die Erlosobergrenzen der zweiten Regul1e­

rungspenode Wird zunachst der Saldo zum 31 12 2012 erm1tte1i Dieser wird sodann um ein 

Jahr aufgetinst. um zu berucks1cht1gen. dass die Auflosung des Regulierungskontosaldos 

erst am 01 01_ 2014 beginnt 

Der Ausgleich des aufgez1nsten Saldos zum 31 ·12 2012 erfolgt in 5gle1chmaß1gen1al1rhchen 

Raten ab dem 01. 01 2014 Zus-atzlich erfolgt eine Verzinsung des·1m·1ewe1ligen Kalenderjahr 

durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs 2 ARegV Der Zinssatz fur die Aufzinsung 

1m Jahr 2013 und den gesamten Auflosungsze1traum entspricht dem 10-]ahngen Durch­

schnitt der von der Bundesbank ve(bffentllchten Umlaufsrend1ten "festver21nsltcher Wertpa­

piere 1nland1scher Emittenten" der Kalendeqahre 2003 bis 2012 1n H'ohe von 3.25 % 

2. Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Pos1t1onen 1rn Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs 1 ARegV rur den 

Strombereich sind d1es"1m Einzelnen 

die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulass1gen Erlesen und den vom Netz­

betreiber unter Ber'l.Jcks1cht1gung der tatsächltchen Mengenentwicklungen erzielbaren 

Erlasen (§ 5 Abs 1 S 1 ARegV) 

2 	 die Differenz zwischen den tatsachl1ch entstandenen Kosten nach § 11 Abs 2 S 1 

Nr. 4 bis 6 . 8 und 1 f:> ARegV und den 1n der Erlosobergrenze d1esbezughch enthalte­

nen Ansatzen (§ 5 Abs 1 S 2 ARegV' 1 m V § 11 Abs 2 S 1 Nr 4 bis 6. 8 und 15 

ARegV) sowie 

3 	 die Differenz zwischen den bei eff1z1enter Le1stungserbnngung entstehenden Kosten 

des Messstellenbetnebs oder der Messung und den 1n der Erlosobergrenze chesbe

i ugl1ch enthaltenen Ansatzen . soweit diese Differenz durch Anderungen der Zahl der 

Anscl1lussnutzer. bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetrei

ber durchgefuhrt wird oder durch Maßnahmen nach § 21 b Abs 3a und 3b EnWG 

sowie nach§ 18b StromNZV verursacht wird(§ 5 Abs 1 S 3 ARegV) 

­

­



Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

Gemäß § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 Abs 4 

ARegV für die ersten vier Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die jeweils rn den 

Jahren 2009. 2010, 2011 und 201 2 entstandenen Differenzen sind Anlage 2 zu entnehmen 

2.1. Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlese und der vom Netzbe­

treiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlose rm 

Regulierungskonto zu erfassen. 

2.1.1. Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlose bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei ist die gemäß§ 4 Abs . 1 

und 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV je­

weils zum 01 Januar eines Kalenderjahres vom Netzbetreiber anzupassen. Dies umfasst die 

zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze in Folge von: 

• 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 1 ARegV). 

• 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr 1 bis 8. 8b bis 15 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S 2 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 ARegV) 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mrndererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m § 11 StromNEV (Penodenübergreifende Saldierung) sowie einer Mehrer

lösabschöpfung nach § 34 Abs 1 ARegV i V m. § 11 StromNEV in analoger Anwen

dung erfolgen 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs 4 S. 1 Nr 1 und 2 

ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Antragen 

• 	 nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

• 	 einer nicht zumutbaren Harte (Hartefall) 

gewahrt werden. 

Erne Anpassung der kalenderJährhchen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV erfolgt ent

sprechend des im Jahr 2012 bestimmten Quahtatselementes. 

­

­

­

Seite 3 von 15 



Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

2.1.1.1 . Zulässige Erlöse 2009 

Die Beschlusskammer hat mit Festlegung nach § 32 Abs 1 Nr 1 ARegV i V rn § 29 Abs 1 

EnWG vom 11 03 2009 (BKS-08/1169-11) eine kalenderrahrliche Erlosobergrenze fur das 

Jahr 2009 festgelegt Erne deta1ll1erte Aufgliederung der Erl'osobergrenze findet s1ch· 1n Anla­

ge 1 der genannten Erlosobergrenzenfestlegung In der Anlage 3 zu diesem Dokument w ird 

die festgelegte Erlosobergrenze des Jahres 2009 den d1esbetugilchen Angaben des Netzbe­

treibers gegenlibergestellt Eine Anpassung der Erlosobergrenze gern'aß § 4 Abs 3 ARegV 

erfolgte 1n der ersten Regul1erungspet1ode nach § 4 Abs 3 S 3 ARegV 1 \f n:i § 34 Abs 4 

S 2 ARegV erstmalig zum 01 01 2010 (§ 4 Abs 2 S 2 ARegV} 

Mehr- und Mindererlose nach § 34 Abs 1' 1 V m § 11 StromNEV der Jahre 2006 und 2007 

wurden bereits bei der Festlegung der kalenderiahrl1chen Erlosobergrenzen der ersten Regu­

llerungspenode berucksicht1gt und sind darrnt' 1n den ausgewiesenen festgelegten Erlösober­

grenzen enthalten 

Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehrerlbsabschopfung nach § 34 Abs 1 ARegV 1 V m 

§ 11 StromNEV 1n analoger Anwendung stattgefunden haberi sind diese erst ab dem Jahr 

2010 relevant 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderfahrlichen Erlüsobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs 4 S 1 Nr. 2 ARegV (Hartefall) erfolgte nicht 

Damit ist h1ns1chtilch der zulass1gen Erlose des Jahres 2009 auf die von der Beschlusskam­

mer festgelegte kalenderJahrl1che Erlosobergrenze des Jahres 2009 abzustellen 

Nach § 26 Abs 2 ARegV sind bei einem teilweisen Ubergang eines Energieversorgungsnet­

zes auf ernen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen die Erlosobergrenzen auf 

Antrag der bete1l1gten Netzbetreiber nach § 32 Abs 1 Nr 1 ARegV neu festzulegen. Die 

l.iberget1enden Erlosobergrenzenbestandte1le sind der Anlage 1 der Neufestlegung der ka­

lenderJahrlichen Erlosobergrenzen (Aktenzeichen BK8-11/1169-71) zu entnehmen 



Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

2.1.1 .2. Zulässige Erlöse 2010 

Die gemäß§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV 1. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2010 findet sich in Anlage 3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe­

treibers gegenübergestellt. 

Nach § 26 Abs. 2 ARegV sind bei einem teilweisen Übergang eines Energieversorgungsnet

zes auf einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen die Erlösobergrenzen auf 

Antrag der beteiligten Netzbetreiber nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV neu festzulegen. Die 

übergehenden Erlösobergrenzenbestandteile sind der Anlage 1 der Neufestlegung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen (Aktenzeichen BK8-11/1169-71) zu entnehmen 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in Anlage 3 

der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die ggf ermittelten 

Differenzen 1n den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage 3. Etwaige Differenzen werden nachfol­

gend erläutert. 

2.1.1.2.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlbsobergrenze für das Kalenderjahr 2010 ist die Anderung 

des Verbraucherpre1sgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 106,60 zu verwenden. 

2.1.1.2.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Anderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 1 bis 8. 8b bis 15. S. 2 ARegV ist die festgelegte kalenderjährhche Erlosobergrenze 

gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV Jeweils zum 01 .01 eines Kalenderjahres anzupassen 

Im Rahmen seiner Mitteilungspfhchten nach § 28 Nr 1 ARegV hat der Netzbetreiber der Be­

schlusskammer für das Kalenderjahr 2010 Angaben hinsichtlich der Anpassung der kalen

derjährlichen Erlosobergrenzen nach§ 4 Abs 3 ARegV sowie der den Jeweiligen Anpassun­

gen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 4 Abs 3 S 1 Nr. 2 ARegV übermittelt 

­

­
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 20 12 

In Anlage 3a findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr 2 ARegV 

anerkennungsfähigen Anpassungen. 

2.1.1.2.3. 	 Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV' 1. V. m. 

§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis­

schreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen. 

2.1.1.2.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs 1 ARegV 

i. V m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat. ist diese bei der Berechnung der zulässi­

gen Erlösobergrenze ·in Anlage 3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage 3 zu entnehmen 

2.1.1.2.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß§ 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlosobergrenze nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs 4 S 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde. ist diese bei der Berechnung der zulässigen Er­

lösobergrenze 1n der Anlage 3 berucksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage 3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2010 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpre1sgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjährhchen Erlösober­

grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau­

cherpreisindexes ermittelt wurde. können sich hieraus Differenzen ergeben 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

2.1.1.2.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.2.7. 	 Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags gemäß§ 

25 ARegV 

Eine Anpassung der kalenderjährllchen Erlösobergrenzen aufgrund § 25 ARegV erfolgte 

nicht 

Lagen die Kapitalkosten aus den tatsächlich erfolgten Investitionen des Netzbetreibers nach 

§ 28 Nr. 7 zweiter Halbsatz ARegV. unter Anwendung des§ 14 Abs. 1 Nr 3 iV m Abs. 2 

ARegV, in der Regulierungsperiode pro jeweiligem Kalenderjahr unter dem Wert nach § 25 

Abs. 2 ARegV, so erfolgt gemäß § 25 Abs. 3 ARegV in der folgenden Regulierungsperiode 

ein Ausgleich der Differenz. Lagen die Kapitalkosten über dem Wert nach § 25 Abs. 2 

ARegV findet kein Ausgleich statt. 

2.1.1.3. Zulässige Erlöse 2011 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2011 findet sich in Anlage 3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe­

treibers gegenübergestellt. 

Nach § 26 Abs. 2 ARegV sind bei einem teilweisen Übergang eines Energieversorgungsnet­

zes auf einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen die Erlösobergrenzen auf 

Antrag der beteiligten Netzbetreiber nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV neu festzulegen Die 

übergehenden Erlösobergrenzenbestandteile sind der Anlage 1 der Neufestlegung der ka­

lenderjährhchen Erlösobergrenzen (Aktenzeichen BK8-11/1169-71) zu entnehmen. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird 1n Anlage 3 

der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenubergestellt. Die ggf. ermittelten 

Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage 3 Etwaige Abweichungen werden nach­

folgend erläutert. 
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2.1.1.3.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2011 ist die-Anderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 107,00 zu verwenden. 

2.1.1.3.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1Nr.1 bis 8, Sb bis 15 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte kalenderJährliche Erlösobergrenze 

gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 01 .01 eines Kalenderjahres anzupassen . 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr 1 ARegV hat der Netzbetreiber der Be

schlusskammer für das Kalenderjahr 2011 Angaben hinsichtlich der Anpassung der kalen

derjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen Anpassun

gen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV übermittelt 

In Anlage 3a findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr 2 ARegV 

anerkennungsfähigen Anpassungen. 

2.1.1.3.3. 	 Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V m. 

§ 11 StromNEV (Penodenübergre1fende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebrns

schreibens zur Pehodenubergreifenden Sald1erung 2008 zu entnehmen. 

2.1.1.3.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschopfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i V m § 11 StromNEV analog stattgefunden hat. ist diese bei der Berechnung der zulässi­

gen Erlosobergrenze in Anlage 3 berucksichiigt worden. Abweichungen des von der Be

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage 3 zu entnehmen 

­

­

­

­

­
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

2.1 .1.3.5. Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiternngsfaktor) gemäß§ 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlosobergrenze nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemaß § 4 

Abq, 4 ~ 1 Nr 1 ARegV angepasst wurde: 1st diese bei der Berechnung der zul'ass1gen Er­

losobergrenze ·1n der Anlage 3 berucks1cht1gt worden Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage 3 zu entnehmeri 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erwe1terungsfaktorantrags fur 

oas Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell gult1gen Verbraucherpre1sgesamt1ndex 

zu Grunde gelegt Sofern im Beschluss die Anpassun~ der kalendeqahrllchen Erlösober

grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags m1tll1lfe eines abweichenden Verbrau

cherpreisindexes emi 1ttelt wurde. kennen sich hieraus Differenzen ergeben 

2.1.1 .3.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß§ 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjahr'lichen Erlosobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs 4 S 1 Nr 2 ARegV erfolgte nicht 

2.1.1.3.7. 	 Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags gemäß§ 

25 ARegV 

Eine Anpassung der kalenderjahrhchen Erlosobergrenzen aufgrund § 25 ARegV erfolgte 

nicht 

Lagen die Kapitalkosten aus den tatsachl1ch erfolgten lnvest1.t1onen des Netzbetreibers nach 

§ 28 Nr 7 zweiter Halbsatz ARegV unter Anwendung des § 14 Abs 1 Nr 3 1.V m . Abs 2 

ARegV. 1r1 der Regulierungsperiode pro Jeweiligem Kalendeqahr unter dem Wert nach § 25 

Abs 2 ARegV. so erfolgt gemaß § 25 Abs 3 ARegV in der folgenden Regulierungsperiode 

ein Ausgleich der Differenz. Lagen die Kapitalkosten uber dem Wert nach § 25 Abs 2 

ARegV findet kein Ausgleich statt 

­

­
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2.1.1.4. Zulässige Erlöse 2012 

Die gemaß § 32 Abs 1 Nr 1 ARegV·! V m. § 29 Ab~ 1 EnWG festgelegte Erlosobergrenze 

fm das Jahr 2012 findet sich · 111 Anlage 3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe­

treibers gegenübergestellt 

Nach § 26 Abs. 2 ARegV sind bei einem te1 lwe1sen ·ubergang eines Energieversorgungsnet

zes auf einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen die Erlösobergrenzen auf 

Antrag der beteiligten Netzbetreiber nach § 32 Abs 1 Nr 1 ARegV neu festzulegen Die 

ubergehenden Erlnsobergrenzenbestandte1le sind der Anlage 1 der Neufestlegung der ka­

lendeqahrl1chen Errosobergrenzen (Aktenzeichen BKB-11/1169-7 1) zu entnehmen 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlosobergrenze wird< in Anlage 3 

der vom Netzbetreiber angepassten Erlosobergrenze gegenubergestellt. Die ggf. ermittelten 

Differenzen '1n den Einzelbestandteilen der Erlosobergrenze gegenuber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben steh ebenfa lls aus Anlage 3 Etwaige Abweichungen werden na ch­

fo lgend erlautert 

2.1.1.4.1. 	 Ä nderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlosobergrenze fur das Kalenderjahr 2012· 1st die ·Anderung 

des Verbraucherpre1sgesamt1ndexes nach § 8 ARegV zu berucks1cht1gen H1erfur ist der 

Verbrauchergesamtpre1s1ndex in Hohe von 108.20 zu verwenden 

2.1.1.4.2. Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Anderung von dauerhaft ri1cht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs 2 

S 1 Nr. 1 bis 8 . Sb bis 15. S 2 ARegV ist die festgelegte kalendeqahrl1che Erlosobergrenze 

gemaß § 4 Abs 3 S 1 Nr 2 ARegV 1ewe1ls zum 01 01 emes Kalenderjahres anzupassen 

Im Rahmen semer M1tte1lungspfhchten nach § 28 Nr 1 ARegV hat der Netzbetreiber der Be­

schlusskammer fur das Kalendeqahr 201 2 Angaben h1ns1chtlich der Anpassung der kalen­

deqahrltchen Erlosobergrenzen nach § 4 Abs 3 ARegV sowie der den 1ewe1l1gen Anpassun

gen zugrunde liegenden Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 4 Abs 3 S. 1 Nr 2 ARegV uberm1ttelt 

­

­
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

In Anlage 3a findet sich eine Gegenuberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 ~ 1 N[ 2 ARegV 

anerkennungsfah1gen Anpassunge11 

2.1.1 .4.3. 	 Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach§ 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlosen nach § 34 Abs. 1 ARegv-.i Y nJ 

§ 11 StromNEV (Pet1odenubergre1fende Sald1erung 2008) · ist der Anlage 1 des Ergebnis­

schreibens zur Penodenubergre1fenden Sald1erung 2008 zu entnehmen 

2.1.1.4.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs 1 ARegV 

L V. rn § 11 StromNEV analog stattgefunden hat ." 1st diese bei der Berechnung der zulass1­

gen Erlbsobergrenze ·in Anlage 3 berucks1cht1gt worden Abweichungen des von der Be­

schlusskammer erni1ttelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage 3 zu entnehmen. 

2.1.1.4.5. Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß§ 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Errosobergrenze nach Maßgahe des § 10 ARegV (E rweiterungsfaktor) gemaß § 4 

Abs 4 S 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde ." 1st diese bei der Berechnung der zulass1gen Er­

l'bsobergrenze '1n der Anlage 3 berucks1cht1gt worden Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage 3 zu entnehmen 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erwe1terungsfaktorantrags fur 

das Jahr 2012 hat die Beschlusskammer den aktuell ~ru1t1gen Verbraucherpre1sgesamt1ndex 

zu Grunde gelegt Sofern 11n Beschluss die Anpassung der kalenderj'ahrltchen Erfosober­

grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags m1tti1 lfe eines abweichenden Verbrau

cherpre1s1ndexes ermittelt wurde konnen sich hieraus Differenzen ergebe1~ 

­
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

2.1.1.4.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.4.7. Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags gemäß§ 

25 ARegV 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund § 25 ARegV erfolgte 

nicht 

Lagen die Kapitalkosten aus den tatsächlich erfolgten Investitionen des Netzbetreibers nach 

§ 28 Nr. 7 zweiter Halbsatz ARegV, unter Anwendung des § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs . 2 

ARegV, in der Regulierungsperiode pro jeweiligem Kalenderjahr unter dem Wert nach § 25 

Abs. 2 ARegV, so erfolgt gemaß § 25 Abs. 3 ARegV in der folgenden Regulierungsperiode 

ein Ausgleich der Differenz. Lagen die Kapitalkosten über dem Wert nach § 25 Abs 2 

ARegV findet kein Ausgleich statt 

2.1.1.4.8 Anpassung aufgrund des Qualitätselementes gemäß §§ 19 und 20 ARegV 

Die mit Beschluss vom 06 02.2011 (BKS-11/1 169-81) festgelegten Zu- oder Abschläge wur­

den bei der Bestimmung der zulässigen Erlöse 2012 berücksichtigt. 

2.1 .2. Erzielbare Erlöse 

Gemaß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulassigen 

Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenent­

wicklung erzielbaren Erlösen 1m Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse er­

mitteln sich als Produkt der tatsächlich 1m jeweiligen Jahr durchgele1teten Absatzmengen 

und Leistungswerten und den zuvor im Rahmen der Verprobungsrechnung gemäß § 20 

StromNEV erni1ttelten Entgelten. Die erzielbaren Erlöse ergeben sich aus dem Produkt der 

tatsächlich physikalisch durchgeleiteten Mengen und den in Anspruch genommen Leistun­

gen und den vom Netzbetreiber jeweils angesetzten Preis. unabh'angig davon. ob Forderun­

gen uneinbringlich waren 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

Der Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen tat­

sächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen seiner 

Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für die Jahre 

2009 bis 2012 die in Anlage 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

2.2. Differenz aus Kosten nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährltchen Erlösober­

grenze jeweils zum 01 . Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV auf Basis 

des Kalenderjahres. auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll Die diesbezüglich 

in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Ansätze sind den in diesem Kalender­

jahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustellen. Die so ermittelte Differenz ist im 

Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Kalen­

derjahre 2009 bis 201 2 die tatsächlich entstandenen Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 

bis 6, 8 und 15 ARegV 'ubermittelt 

In der Anlage 2 werden diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Werten 

gegenübergestellt. 

2.3. Differenz aus volatilen Kostenanteilen 

Für die Jahre 2009 bis 2012 sind keine volatilen Kostenanteile nach § 11 Abs. 5 ARegV ge­

geben Eine Differenz i $ _ d § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV kann diesbezughch somit nicht vorlie­

gen. 

2.4. Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des Mess­

stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüg ­

lich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das Kalender­

jahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansatzen in das 

Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der An­

schlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetreiber durch­

geführt wird, oder Maßnahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach§ 18b Strom­

NZV verursacht wird 

Gemäß seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Ka­

lenderjahre 2009 bis 2012 die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstel!enbe­

tneb inklusive der Maßnahmen gemäß§ 21b EnWG übermittelt. Diese Werte werden in der 

Anlage 3 den von der Beschlusskammer geprüften Werten gegenübergestell! 

3. Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode 

3.1. Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31 .1 2.2012 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 wird durch die kalenderjährlichen 

Einzelbeträge für die Jahre 2009 bis 2012 hinsichtlich 

• 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlesen gemaß § 5 Abs. 1 S . 1 

ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr 4 bis 

6. 8 und 15 ARegV und den in der kalenderjährhchen Erlösobergrenze enthaltenen 

Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV sowie 

• 	 der veranderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung 1m Sinne des § 5 

Abs 1 S. 3 ARegV 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2012 zu entnehmen. 

Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs 2 ARegV auf Grundlage des jeweils Jährlich durch

schri1tthch gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs

und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen KalenderJahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundes

bank veröffentlichten Umlaufsrend1te festverzinslicher Wertpapiere 1nland1scher Emittenten 

Für das Jahr 2009 betragt der Zinssatz 4.09 %. für das Jahr 2010 3.80 % fur das Jahr 2011 

3.58 % und für das Jahr 2012 3,25 % 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 ergibt sich aus den Differenzen 

der Jahre 2009, 2010. 2011 und 2012, die gemaß § 5 Abs 2 ARegV zu verzinsen sind Der 

Anlage 2 ist für die Jahre 2009 bis 2012 der Voqahressaldo. der Gesamtsaldo vor Verzin­

sung. die Hohe der Verzinsung sowie der Jeweilige Gesamtsaldo nach Verzinsung zum 

­

­

­
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31 .12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. Der Gesamtsaldo des Regulterungskontos 

zum 31 .12.2012 kann ebenfalls der Anlage 2 entnommen werden. 

3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Ab­

schläge 

Grundlage für die Bestimmung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten 

Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2012 (vgl. Anlage 2). Dieser 

ist für das Jahr 2013 aufzuzinsen. da die Auflösung des Reguherungskontosaldos erst im 

Jahre 2014 beginnt. 

Bei einem Zinssatz von 3,25 % ergibt sich die in Anlage 5 dargestellte Verzinsung für das 

Jahr 2013. 

Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösober­

grenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Regulierungs­

konto nach Verzinsung. der in der Anlage 2 dargestellt ist 

3.3. 	 Berechnung der Zu- und Abschläge 

Die Ermittlung der Zu- und Abschläge auf die Erlosobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 

erfolgt ·in 5 gleichmäßigen Raten zuzüglich der jährlichen Verzinsung der jeweiligen durch­

schnittlichen Kapitalbindung. 

Der dabei anzuwendende Zinssatz beträgt konstant 3.25 %. was dem 10-jährigen Durch­

schnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inlandischer Emittenten" der Jahre 

2003 bis 2012 entspricht. Eine Fixierung des Zinssatzes für zukünftige Jahre ist erforderlich. 

da in der Verordnung kein Anpassungsmechanismus während des Auflösungszeitraums 

vorgesehen ist. 

Entsprechend der oben dargestellten Ausführungen ergeben steh die in Anlage 5 aufgeführ­

ten Zu- oder Abschlage für das Regulierungskonto für die Jahre 2014 bis 2018. Zuschläge 

auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regu"herungspenode werden hierbei mit einem positi­

ven Vorzeichen dargestellt . Abschlage sind mit einem negativen Vorzeichen versehen 
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Zell vor denl 31. Ooi 2008 a ~chl ossen worden srnd 

1.5. 1. 
1 5.2 aten GebUhr4!n und Be1tr8 e 

1.5.3 
54 

155 
1.5.6 
1,5.7 

15 0 
~ W4u1unt! und b1sl•.rtdsetw110 
15. 11. Elnzo1wo1tberich1 un onundAbtChre1bun enaut Fordarun an 

15 13 
15. 14 
1S. 15. 

, s 18 

We\t.l1let1 Wc:.er tfoHAG ~ 6~8-11/11691 1 

ß\.'lnd .t7 IO?Ol4 Se!tl1 1 von2 
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p~ 

hnBAB 

2. 

2 1 

2 1 1 

2U 
22 
23 

.. 
1„. 
s. 
s.1. 
5.2_.___ 

S.3. 

5 3 1 
5.3 2 
5.3.3 
5.3 ,4 
535 
5.A . 
54• 
5.5. 
55 • 
5.5. 
561 

56•• 
5 61b 
5 62 
5 621 
56?? 
552.3 
5.6 2 . 
563 
5.5.4 
56.5 
5.7. 
5 71. 
5.7 2 
~1~ 
5.7.3. 
Ph 
S73 b 
S74 

l.b. 

KaL G.twtttHtsl•uer 

E.rf&M .u.s K'M<-G 

Sliilnd 17 t0701• 
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J..f'l!• Qt ~ w,,tf1ltn W~wr Neu AG AZ BKl·12/ll69·11 

Anlagengruppe 

KaceJ220 W 
Kabel 110 KV 

Ka~e!110kV 
<alle 1.<1- e(spa'fl„l>;""':Z 

Anscbaf. 
fungsjahr 

fOr eh EtmiUlung 
der blk. Absc:hr. 
-ndete AK/HK 

[EUR) 

Berechnun9 der kalkulatorischen Restwerte und derkalkulatorischen AbschnlJbungen 

ms-dm 
Nutzungscauer 1F.irtomolhe 

[J.tlreJ 

~ 
~ 
~' 

a 

G 
q

•••q
•
~ 
~-•
~ 
~ 
~-q 

T~ 
(EURJ 

R..a-wder 
AKMK 

• AltMlegen • 

lEURI 

~der 
AKIHK 
-~· 

(EUIQ 

~llMI 
~ 

IUTI'MJtEK· 
a. ­
(EURJ 

Q 1 ctnll•ICI• 
AIQll<xFK· 

Cll* 
[.18hN) 

Abeclnlbung9ft 
~·---[EUR) 

s-..­
MI chiilllu•IF' 

(!URJ 

S:a~ •7 •0~01~ Serte 1 von 15 
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• 
~ 

•• 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~• 
~• 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

M 
~ 
M 
M 
M 
M 
M 

Aniag.ngrupf>'I 

iC2:hel, \~·rte-sf)ärT'lUfl9'S'"...e:Z 
K&be! i ~V 

Kabel 1 kV 
Kab=I Abne-hme<ansc~!u~~ 

Anschaf· 
funSPjllhr 

fOr die Enftttlung 
derkelk. Abaetlr. ange-­

NulzungaclaJer 1Falclon81>e 
{Jahre) 

• 

~ 
M 
2~ 
M 
M 
M 
n 
u 
n 
n 
n 
n 
n 
ff 
2~ 
n 
n 
n 
n 
H 
a 
a 
H 
n 
a 

D 
D

•H 

T~ 
(EURJ 

-der 
AKntK 
-~· 

(EURJ 

........„ 
AMIK 

-N...a.gen . 
(EUR! 

~lllWI 
Ab9clnibun!Jen 
zu~xEK­

Quoeit 

(EURJ 

_........,., 
AICIHKll Flt ­

Quola 
(JllnJ 

~ ............ 
(EURJ 

~ 

~ 
teUR.I 

St1ru:1 · 1:t 201~ S.111 2 von 15 




Anla.gengl'UJii­

l«lbel Aonehm<>rans:hlusse 
Fteile•l!mgen 11a.Jao~v 

fOr die ErmltUunSj 
Ans<:haf­ , der kBllt. Abachr. 
fu09$]ahr verw.nctete Al</HK 

[EUR) 

~ · 
Nutzungsdauer 1F~ktomlh• I T~. 

[Jahre] ' (EUR.! 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
24 

25 
251 
251 
25i 
25: 
25i 
251 
251 
25! 
25! 
25' 
25 
25• 
25• 
251 

~­Al<IHK 
• Alianlagen ­

(E!JRJ 

~­Al<IMK 
-NMl!l~­

[EUR) 

R~zuTNWI 
(EUR) 

~ 
zuTNWx EK­

Quole 
[EUR) 

~ 
~Fit­
~ 
(.i.hrw) 

Abec~ 
Necmllllllen 

[EURJ 

9ulnme 
~ 

[l!URJ 

Stt!ld 17 10.2-0l< se,tf 3 \•on 15 
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Anl119""gni.ppe 

Fre-1eitunaen 110.380<V 

__..iete 
Nulzungad.ou« 

[.,.....] 

401 
40 
40 
401 
•O 
40 
.:o: 
2• 
2'' 
2-<' 
2-<I 
2• 
2•' 
2• 
2" 
2•' 
2•· 
2• 
2• 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
3~ 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
351 
35 
35' 
3'1 
35: 

30: 
30: 
301 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
301 
30 
24 
24 

F-...WIM I ~ 
~.... 

Al<lfll( 

- Allldllgen ­
{EURl 

~­AKIHK __.......,_ 
(EURJ 

~zulMW 
{EURl 

~ 
zs.t'TMWllEK· 

a... 
(EUR) 

~ 
AICIHKxFK· 

Quote 
(.MllN) 

Abeclnlbungell 

~ 
{EURl 

s.-ne 
~ 

(EUtQ 

""logo J Wtfnfalen We~r N!!-U AG Al: BKl•l2/ll69•ll 
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Anlagengruppe 
f

~rei~ M1".e.sca1 

Anscl>llf· 
ung&jahr 

1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1l'86 
~285 

198-l 
1983 
"982 
1981 
1980 
1979 
f~78 
1977 
1976 
1975 
1gf4 
1~73 

ID? 
1971 
1970 
•geg 
•968 

lllr dlo Errnlttlung 
der Ulk. Abschr. 
vefWMld~AKIHK 

[EURJ 

~t• 
Nutzu"9Sc1auer 

[Jahre} 

24 
24 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
~ 
301 
301 
301 
301 
!l<>I 
3o! 
301 
30' 
301 
301 
30: 
30 
löi 
301 

30 
3öi 
3öi 
3öi 
30 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
2• 
24 
24 
2• 
2• 
24 
24 
30 
30! 
30i 
30i 
30' 
30 
30' 
30' 
301 
30' 
301 
30! 
301 
3Ci 

Faktorrelhe 
T....,_ 

(EUR] 

~­Al<IHK 
-Abh...... 

lEURJ 

Resiwwtit det 
AMIK 

• Ne!Mnl.,, . 
(EURJ 

~zuTNWI 
(SURJ 1 

Abechnlbw>gen 
zuTNWx~ 

Quoc. 
(EURJ 

Abschtelbungen 
AKIHKxFK· 

Quota 
(JlllftJ 

Abec~ 
~ 

[EURJ 

Su.­
AbechtelbUngen 

(EUl'q 

SSMC 17 l~ :.!Jt.t SetrS'-on 15 
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3SO / 220/110130/10 kV-Stabnn• 
Hat.iotvene11erstauonen 
Ons.cictzsta !lonen 

'!2' 
19' 

Surr 
Surr 

2011 

25 
2$ 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2~ 
24: 
2„ 

Anl„gengrupPe­

380 1 z:?01110/30l10 w.s-,..ton 

Ansehaf· 
iungsjohr 

W11 

t'Ordf" Ermittlung 
der kalk. Abeq\r. 

v-.mdete AK/llK 
[EURJ 

~dete 
Nutzun99C1auei' 1Fllktomtlh• 

[Jahre] 

2•: 
24i 
24' 

2•' 
24i 
241 
24 
241 
2•' 

301 

~ 
301 
3o1 
301 
30: 
301 
30 
30, 
30' 

T~euwene 
(EU'9 

ir..-.... 
Al<JHK 

• Altanl9ll • 
~ 

~ 
AKIHK 

·~· 
[EURJ 

~Zll TIMI 
ll!URJ 1 

~r:eibu"9WI 
ZÜTNWX.EK· 

Quol9 

(EURJ 

Abschnllbangen 
AKIHKx.FK· 

QUOl9 ' 

lJllllltl) 

AbednibunlllO 
N....ug.n 

[EUR] 

Summe 
~ 

(EURJ 

Stand t7 10 20-"4 Seile 6 von l~ 



s.... 
,.. , a•• Abec:hnlbungln 

(EUIQ (BIRI 

301 
301 
:lOI 
301 
301 
301 
301 
~J 
30' 
30' 
301 
30: 
30; 
301 
30: 
24: 
241 
24 1 

241 
24 
2• 

Anl~gengruppe 

Cktsnetzs:atof')e'I') 
K"ndenS'.atiO!len 

Ansc:hm· 
fung5Jalv 

2001 
2000 
1999 
191te 
1997 
1996 
1995 
199< 
1993 
·992 
•991 
•m 
1989 
·saa 
1987 
· 985 
;s85 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
"978 
,977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1957 

Su<Tne 
Sumne 

2009 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
20JO 
'999 
•995 
•937 
•9>13 
19;5 
1w• 
1993 
19!12 
1991 
1990 
1~9 
•915a 

filrdh Ennitllung 1 .._..ie1e 
der Ulk. Abe<:llt. Nutzungedauer 1F~ 
vet--AK/HK ~) 

[EUR) 

301 
30; 
301 
301 
30!
30: 
301 
30i 
2~1 

2•: 
2• ' 
2•' 
2• 
2• 
241 
24 
2•! 
24! 
24 
2•1 
2~! 

20' 
20' 
20! 
201 
201 
20 
20 
20: 
201 
20 
201 
20 
2'J 
20 

T...,.._ 
.IEUR3 

~­AICIHK......... 
tEUR,J 

~­AICIHK.............. 
tEURJ 

~m'TMl'I: 
(BlrQ 

Abeclnibungm 
mlWWxEK­

a.­
(EUR) 

""··3 We~tf1~nwe„M N~U AG Al· 8K8 12/1169·11 
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A.n •90? Wtufale„ W•~~r Nen AG Jll , BK8·llf116~U 

1990 
1989 
·939 
•\187 
198€ 
198• 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
·915 

251 
251 
25' 
25 
25' 
25 
25 
25 
25 
2• 
24· 
2• 
2• 
2• 
2• 
24 
2_• 
2• 
2• 
2• 
2• 
20 
20 
20! 

Anlagengruppe 
Ansch<lf. 
fungsjahf 

1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1960 
1979 
1978 
19n 
19;5 
1975 
197" 
1973 
972 

1971 
1970 
1969 
19"...S 
19!ö7 
1966 
1955 
195< 
1963 
1962 
ias· 
1960 
1959 
1958 

1992 
1991 

ror „. Elmltllung 
der 1ca11c. Ab9chr. 
~•-•dete AKMK 

{EUR] 

•lgf:W8ndft9 

Nutwng9Cla~ 1FM!c>f1'91M 
(Jahre) 

,. 
2• 
2• 
2• 
24 
24 
24 
20 
20 
20 
20 
201 
20 
~o 
201 
201 
201 
201 
201 
20· 
20 
201 
201 
2öi 
201 
20' 

201 
201 
201 
201 
201 

201 
20! 

T~ 
(EUR! 

~der 
AKIHI( 

• Alllnl9gell • 
[EURJ 

~­AMtK 
-~­

IEURI 

~zunM 

1EURJ 

~ 
zunMaEK­

auae. 
tEURI 

~ 
AICMK•FK· 

Quollt 
(.Min] 

s...ne 
AlwdHlb .... gen 

(EURJ 

S!J.na 17 i02014 S.tie evon 15 
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a 
a 
a•B 
a 
B 
B 

M 
M 
M 
M 
~ 
M 

An.ngnippo 
Ansdlaf. 
fUogsjahr 

10rdie Ennlttlung 
derkalk. Aheehr 1 . '9'0W„ldei. 

v.....,_,_AKIHK Nutzul1Q9CWMr 1Faktomlhe 
[EUR] [Jahre] 

201 
201 
201 
201 
201 
201 
201 
20! 
20! 
201 
20' 
2C; 
20! 
201 
201 
201 

a
E
E 
~ 

D 
a 
a 
n 
a 
D 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
~ a m a 
~ 
-
~ 

1.­
[BJR) 

~­AKIHK 
• ADnlllgen • 

(EURJ 

Re9Cwerttdef 
Al(ltfl(.............. 
(EUR) 

11--.zunM 
lEURJ 

All9clnlbungen 
zunlWxEK­

Quollt 
(EUR) 

Ab9Ctnlbulig911 
AKIHKxFK· 

Quollt 

[.HMJ 

SwM19 
MecllNlbullgen 

(EU!q 

S'Ond ,. ·o 20·• S..lthor 15 




W~Jtfa)en W!.ser Nf'U AG Al 61(8·12/1169-U""·~·· 

~ppe 
Ansdulf· 
fungs]ahr 

-roio 
2009 
2oOä 
2007 
2006 
2005 
200i" 
2003 
2002 
200i" 
2000" 
1999 
1998 
1997 
1996 
i995 
~ 
r993 
1992 
:99· 
19$0 
1909 
19ää 
198i 
i9ä6" ms 
1964 
m3 
1982 

Zahl•r Messe10nc1 n, Uhrj SJmme 
2009 
2008 
2007 
2006" 
2005 
200<" 
2000" 
2002 
2001 
2äöO" 
1999 
i998 
199i 
1996 
1995 
•gs.; 
•993 
·992 
•991 
:goo­
1989 
1983 
1987 
1986 
i9aS
;ge; 
•983 
1982 

tor ck &mltllunv 
der lcd<. Abscl1r. 
v~dete AKIKK 

[EU~ 

.._,_. 
N:utzunglclauer 1Falclomilbe 

(Jahre) 

20i 
201 
201 
20 
20 
20' 
20' 
201 
20' 
20i 
201 
2C! 
201 
201 
20! 
201 
201 
24 
24 
24 
24~ 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
241 

301 
JO! 
301 
301 
301 
JO' 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
36! 
30 
30 
14' 
24 
24 
24 
24 

~· 24 
24 
24 
24 
2• 
i• 

T...,..._ 
[BJRJ 

~­AKIHI( 

-~­
(EUIQ 

~­AKMK............... 
[BJRJ 

~zuTNWI 
[EUIQ ' 

~ 
zuTIMx EI<· 

QuaCie 

[EURJ 

All9clnlllungM-[EUIQ 

...... 
~ 

[EUIQ 

S:al'ld 17 1.0 21)".c Serte 10 von 1~ 
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Anl~ 
Ansdlar­
fungspbr 

wa1 
1980 
1979 
1978 
1977 
•g75 

filr<h &mltllun; 
der ....... Abechr. 
v.--AKMK 

[EUR] 

1119*->dete 
~­ 1FaldomlM

r.ww.1 

24 
101 
101 
101 
10 
101 
10' 
101 
10 
101 
10~ 
101 
101 

101 

25! 
251 
25' 
·2, 
'2 
·2 
:2 
12: 
121 
12: 
12: 
12, 
12 
12, 

!2 
121 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12i 

~­AKMK 
-~­

(EUR) 

~­AMIK ...._......,. 
IEUfQ 

.___zanMI 
lEURJ 

All9clnlbungell 
zulNWxEK­

a.­
(EllRJ 

Abeclnlbungln 
AMllCafK. 
~ 
lJ.-i -(EURJ 

._. 
„.,„.....,. 

lEURI 

s~.„ct !J :c 2014 Seoe 11"""1S 
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501 
501 
501 
501 
50] 
50] 
501 
501 
50] 
501 
501 
501 
501 
501 
501 
SOi 
501 
501 
501 
5()1 
501 
501 
501 
5(); 

501 
50] 
50 
5()1 
501 
$ ' 

~PP9 
Ansdu1r­

~ 

198i 
1986 
1985 
198( 
1983 
199? 
198" 
1980 
•979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
•973 
19n 
1971 
1970 
1969 
1!168 
1967 
1966 
1965 
1ll6-< 
1963 
1962 
1961 
1960 
1959 
·~_58 
1957 
1!)55 

1955 
1954 
1953 
1952 

IOr... Ermittlung 
derlmlk.A-.--A)(MI(

(EUR) 

.....,.._...... 
Nutzunpclauw 1Fllktomlbe 

(.Iahte) 

50, 
501 
SC 
5G' 

50 
50 
50i 
5C 
SC' 
50 
so 
501 
501 
50' 
501 
501 
50! 
sei 
50! 
SO! 
~Q] 
501 

SOi 

50i 
50] 
501 

- ­AK/HK 
-~­

tm'Q 

.....___ 
AMtK.............. 
lEU'Q 

--;-.:1NW1
All9clnltlungel 

zu 'INW X EIC­
a.­
lEUfQ 

...... 
AlfJll( X Fi"­ ....... 
 Alledlr........


Qlloee -
p!.UIQ-­ (EUlqfJmrel 

r

s:.m: ~7 10201' So~• 12_, t5 
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Anl•!l""!l"'PP9 
al'\QWf•ndilte 

~ 1Flklomlhe I '..-.­
[JlhraJ lBJRJ 

Betrieosoe1b_lt.1de 
varwaltunoso!baUde 

eo, 
60 
60! 
60' 
60 
601 
60 
60 
60 
60 
60 
60! 
601 
501 
50! 
50i 
501 
50 
60 
so; 
50 
50 
60 
501 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
501 
50 
50 
50 
50 
50 
60! 
50' 
50 
so 
50 
50 
50, 
50 
501 
501 
501 

SOi 
so 
501 
50 
!iOc 

......... 
AK1HK 1~zall'MI 

. ............ lBJIQ ! 

Aa.chNRtJ lllB 
AIOHKxfl(. 

au. 
J. 



ArJ•;• 3 
Wtstfll@n W~wr Nttt AG 
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Anlagengruppe 

Ve<Wal:un<)Soeb3Ude 
Ge=ia!isa=t•"uno (ome EOI 

Gesehafts3USS13 
We!"iezeu~ Gerate 

\Nerkzeu~e/~te 
Laoef&innchtii.rno 
Hardware 

Anscl\af· 
lungsjahr 

~95' 

19S3 
19$2 
1851 
1#50 
19A!f 
19'18 
19A7 

Surmo 
20 · 1 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
200• 
2003 

'994 
1993~ 

1992 
1991 
199(t 

Sumne 
2011 
2010 
faog 
~ 
2007 
2006 
2005 

filr die &mlttlung 
der Qlk. AbKhr. ~·Niete 
~ 1Falclorreille 

[JllhntJ 

501 
501 
SOi 
501 
50 
501 
501 
501 

81 
8 
81 

81 
81 
8 

81 

14 
'4 

14 
14: 
14i 
g l .. 
t• 
1' 
14 
14 ,. 
14 1 
l<l „ 
14 
14 
14 
101 
101 
10] 
101 
10 1 

4, 

T~ 
1EllRl 

~ZllnM 
lBIRI 1 

Abu:lc lt ._.. 

S!a:ic:.li 10201~ 
S•1~ 1'YOf'll 1S 



An agt l Wutfaltn WtS.' Neu AG At &~!-12/1169· 11 

Anl~ 

Hareware 
So!iwa-e 

So1t\ar/ara 
Letchr.ah:zew 

\.e-cl':iai.:zeuce 
Scnw~2tneuqe 

Ansc:hllf. 
fUngsjahr 

2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
•999 

s-ine 
2Cl1 
2010 
2009 
2008 
2001 

Surime 
20·1 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
;,oo2 

Summe 
Sumr->e 

Summen 

llirdie Ermltttunv 
do< blk. Absctlr. 
•et-.cie.. AK/HK 

[EURJ 

3 

51 

5~ 

51 
51 
51 

F~ 
T~ 

IBJRJ 
~­AKIHK 
-~­

(EUR,1 

~­AICIHK........... 
IBJIQ 

~1MWI 
~ 
zullMxEK­

Oll'* 
(EUIQ 

--· ....." . AL lw l:uag1n 
~~ 
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davon dauerhaft nicht 
Aufwandsparameter Aufwandspanimeter

beeinflussbare Kosten 
gemlß § 14 Abs. 1 Nr. 1 gemlll § 14 Abs.• 1 Nr. 3l<A41'1t.' 

gemlß § 11 Aba. 2·Ht u_2 ARegV 1.V.m. Abs. 2 ARegV
ARegV 

[EUR][EUR] 

Position 

1. 
1.1. 

[1 1 a 
Ub 

111 c 

11 11 
1. 1 1 1 

Kostenarten 

AufwandSJllelche Kosten 
fMatar\alkosten 

ld_avon m gesetzlicher Rah_nien ausge!lbte 9etnebs· .md Personalr.nS!ä'.'Qkeil 
dauon fur BenJfsausbdcung und Wc1crb lduna im Unternehmen 

davon für Belllebskuidenagesstatten fur Kinder der '"' Netzbereich besctiaf'tigten 
Betnebsangehongen 

fAuf\Vefldungen lur ROil· How„ und Betnebsstotr& 

AtI!V.'endunoeri für die Beschatluna von Vertustenera.e 
1 1 1 2 IAulwendunien fur S1rome1nspe1suna durch Betreiber dezentraler Erzeuaun• 
1 1.1.2.1 . fnad> EEG (exklusive E1nspe1semana9emen:-Maßnahmen) 
1 1 1 2.2. !nach KVVK·G 

1 1 l 2.3. !nach§ 18 StromNEV 
1 1.1.2.4. 

1 1.1 3. 

1 1.1 4. 

l 1.1.5. 
1 1.2 
1 1.2 1 
1 1.21 .a 
1.1 2.1 b 

1 1.2. t.c. 
11.2.2. 
1 1.2.3 

1 \ 24. 
1\ 25 
11 26. 

1.1 27 
1.2. 
\.2 \ 
12 1 a. 
\ 2.1.b. 

l·2 1c 

1 21 d 

1 2.2 

1 2.2 a . 

1 2.2 l 
1 2.22 
1.3. 

1 31 
13.2 
1.3.3 

Einspeisemanagement-Maßnahmen 
Bemebsver'brauch 

AufWendungen lür Dlfferenz-Bolanzlltelse bzw. Autwendungen IOr den Ausgleich von 
Abweichungen bei Standardlastprofilen 

Sonst~es 

A\!fwendunoen für bezoaene Le1stunaen 
Aufwendungen an vorgelagenen Netzbetreiber 

da von Aufwendungen lur Netzreservekapazltat 
davon Aufwendunllen gemaß § 14 Abs 2 S_uomNEV (Pancaklng) 
davon Aufwendunien tur unterspannungsse111ge Messun' 

fAutwef1 dungen fur Blindstrom 
Aufwendungen fur uberlassene Netzllllrestru~tur 
Autwendunaen !ur sinqular qeiutz1e Betriebsmrttel 

Aut..vencuogen filr durch Omte erbrachte Betnebsführun• 
AulwendUO!l_en fur durch Ontte erbrach;e wan ungs- und lnstandhaHungsfe ·stungen 
Sonst_!s_es 
Pe-rsona!kosten 

Löhne und Ge~al'.er 

davon im jlesetzhchen Rahmen ausg1t1;ble Betnebs· und Persona!ra!stät9keft 
davon für 9e!Ufsausblldung und We'terbllduno om Unternehmen 
cavon für Betnecskint!ena~esS'.atten fur Kinder der llT1 Netzbereich beschafttgten 
BettoebSanQehongen 

davon beti"ebliche und tanrvertr&11l1che Vere.nbarungen zu tohnzusatzle istungen 
soweh c>ese on der Zert vor dem 31 Dez 2008 abgeschlossen worden sind 
Soziale Al>g_a.ben und Auf11endungen lur Atte·sversor;;ung und filr Unterslützun• 
da von belliebllche und tari!Vcnragllche Vereinbarungen zu Versorgungsleistungen. 
sowert diese 1n der Zeh vor dem 31 . Dez. 2008 abgesclllossen worden sind 
Altersversorgung 

soziale Al>g_aben und sonstige Aufwendunaen 
Zinsen und !.lhnliche Aufwendungen 

ge_genLJtier verbundenen Unternehmen 
jle_g_enüber Unternehmen, mit denen oon Be1elllgungsverhal1nls besteht 

9_eiienuber Kredrtins1otuten 
1.3.4 ISonstiQes 

anemnnte Kos~n ror 
die Bestimmung der 
Aufwandsparameter 

[EUR] 

1 

A.'llage 5 ~NIS?at.1-netaf Westfalen Weser Netz AG Al: 8K8· 1V1169·11 
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1.5. 
1 51 

152 
1.5.3 
1.5.4. 
1.5.5 
1 56. 
15 7 

1 58 
1 5.9 

1 5 10. 
15.11 
1512. 
1.5.13. 
1 5 .14. 
1515 

1 516 

2. 
2.1 

2 1 1 

2 1 2 
2 2 
2.3 
2.<: 
3. 
4. 
l.a. 
5. 
5.1 . 
5.2. 
5.3. 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 s 4 
5 3 5. 

5 4. 
5 4 a 

~nstlge t>etrlebllche Aufwendungen 
Konzessionsa~aben 

Mieten, sonstige Pachtzinsen. sonsllQe Leas111araien. Gebühren und 8e1traae 

fVers1cherunQen 
Bürobedarf. Drucksachen und Zettschrlften 
Postkosten Frachtkosten und ähnliche Kosten 
Rechts- und Beratungskosten 

[Sponsoring Werbung Sp~Clen 
r<eisekosten und Auslosungen 
Bew.-run9_Jnd Geschenke 
'l\'artun<1 und lnstandsetzunl!_ 
Einzelwertbench11gungen und ~scl1reiburigen au< f'o_rderungen 
Zahlunaen an Stadte oder Gemeinden nach Maßgabe von i 5 Abs. 4 StromNEV 
Sonstiges 
1m gesetzhcnen_Rallrt\en auss.eObte Betriebs- und Personalratstätiqkeit 
für Serufsausbildung und Wefterblldung im Unternehmen 

ru· Betriebskindenagesstätteo fur Kinder der rm Ne:zbere;eh beschaftlg1en 
Betneb.sangehongeo 

Abschreibungen 

!Sonstig_es 
!Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermög_en 
!Abschreibungen Unilauf•1ermög_en 
IAbsehreibunaen auf Flnanzanlageii und auf Wertpapiere des Umlaufvermö(lens 
[i<alk. Eig_enkapltalzinsen 
IKalk. Gewerbesteuer 
INetzkosten l.a. vor Abzug der kostenmlndtmden Erlöse 
IKostenmindemde Ertöse und Erträge 
IBestandsverlndorungen 
IAktlvlerte Eigenleistungen 
!sonstigo botrlebll~e_Erträge 
1Erträge aus der Auflbsung_von Netzanschlussbeltra_,g_en 
1Erträge aus_c1_er:~uflösu119. von Saukastenzusc:hUssen 
1Erträqe aus Auflösung_en von Rüc:kstellunacn 
!Ertrage aus Blmds:rom 
!andere sonsllQe betneblic:he Er.rage 

IErt:rlge aus Beteiligungen
f!!avon aus vert>IJndenen Unternenmen 

davon dauernalt nicht Aufwandsparameteranerkannte Kosten fOr Aufwandsparameter
beeinflussbare Kosten 

gemlß § 14 Abs. 1 Nr. 1 gemlB § 14 Abs. 1 Nr. 3die Bfftlmmung der AAdnblKostenarten gemlB § 11 Abs. 2 Position ·Nf.Aufwandspa!"llmeter u. 2ARegV l.V.m. Abs. 2 ARegV
ARegV 

[EUR] [EUR](EUR] 

11.4. Sonslls.e Steuern 
UI 

5.5. [Ernäge aus anderen Wenpapoeren und Auslelnungen des Finarwmlagevermögens 

5.5.a [ davon aus verbundenen Unternehmen 

„,,.s ~spar._~_,. \\lestfaf~„ W~se.r Ne:t AG AZ: B~S-12/1169-11 
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davon dauerhaft nicht 
AufWandsparameter Aufwandsparameter 

beeln11'ussbare Kosten gemH § 14 Abs. 1 Nr. 1 gemU § 14 Abs. 1 Nr. 3 ""-1 ~mH§ 11 Abs.2• N~. u. 2ARegV l.V.m. Abs. 2 ARegV ARegV 
[EUR] (EUR] 

Position 

5.6. 
5 6 1 

Kostenanen 

ISonstil!_e Zinsen und lihnllche Enr1at 
1Enni!:e a_s Fcna„zanla~en 

anerkannte Kosten tor 
die Bestimmung der 
Aufwandsparameter 

(EUR] 

5.6.1.a 
561b 

davon Erträge aus verztnsfltne• Finanzan'•• 
dav::>n ~e aus Cash-Poalir.9 

56 2. Erträge aus Forderung~n_u_nd s00shgen V1 
s.s;u Ertrage aus =orderung_en aus lieferunaen und le stunacn 
5.6 2.2 

56.2. 3 

56;2 4 

Emaqe aus Forderungen gegen verbundene Untemenmen (z.B Cash-Poaling) 
Er.räge aus Foroerungen gegen Unternehmen. mrt dene-i ein 
Be:eiligungsve-haltnis besteht 
ErträS_e aus so,stiaen Vermoaensaeoonstanden 

5.6.3 
5.5.4. 
56.5 
5.7. 
S.7.1. 
5.7.2. 
5.7.2.a. 
5 7,3 

5.7.3.a. 
5.7.3.o. 
5.7.4 

Eruag_e aus Wer.papieren 
Entrag_e aus Kassenbestand Guthaben bei Bundesbank und Kreddinstrtuten 
andere sonstig_e Zinsen und ähnliche Erträae 
Ums.atzerlöso (nicht aus Netzentgelten 
erhobene Konzessionsabgaben 
Er'löse aus EEG 
davon aus Werterg_abe des aufgenommenen EEG·Stroms 
Erlöse aus KWK-G 
davon aus KWK·Stromverkauf (§ 4~b_,_ ? l<\NK·GJ 
davon aus Ausolelchszahtunoen vM ONB (§ 9 Abs 1 KWK·G) 
sonstfge Erlose (nrcht aus Netzentg_eften) 
Erlöse aus§ 19 Abs 3 StromNEV 

Zusätzliche Zinsen gem. § 14 Abs. 2 ARegV 

anuitätische Kosten 

Meh1<osten rur d'e E'T1chtung den Betr1ob und die An<lerung "°" Erdk&belO 

l~veSUtioosma'lnahme 

Aufwandsparameter 

davon OPEX.I 
davon CAPEXI 

davon kos1enmlndemde Enose und Ef1rä11 e' 
davon kalk Gewerbesleuerl 

.e"l.age S. .~fwa!'K!:$0.lrame10r Westfaten Wf!W!r Neu AG AZ: 8K8-12/l169-l1 
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AZ: BKIM 2/ 1169·ll 

Anlagengruppe 

Kabel 
Kabet220 kV 
Kabe1110kV 
Kabel Mittels annun snotz 

snett 

sObortra un 

Schulz·. Moss· und Uberspannur1Qsschu12e[nricn1ungen. Fornstouer·. Fernmeldo·, 
F ernmess- und Aulomatikanlagen sowie Rundstouenmgsanlagen enscilbeßhc.tl 
KOPPiungs-. Tralo· und Schaltanlagen 
Sonsti es 
Stationen mJt elek_lrischon Elnrichtun en 

300i220/110/3011() kV·Staliooen 
Hau tvarteilerstalionen 

Or1s-neltstattone:n 
Kundenstationen 
Slallon ob8ude 
Al' emelne Stationso nrichlungen, Hlilsantagen 
or1sresto Hebezeuge und Lastenauliügectnscnließllch Laurschtenen, 
Aussenbcleucttlung In Umspann- und Scllaltanlagan 

Schallelnrlcnlungen 
Rundsteuer-. Ferns1euor-. FornmeJda-, Fernmess~. Aulomat1kantegen, Strom. ur'\d 
Spannungswandlaf, Notzschutze1rulchtun9en 

Übrl e Notzanla en des Venellun sbetrfebs 

tan er 

Gcschältsauss1a111.1n9 (ohne EOV. Werkzeuge/Gerate 

Werkieu Gortile 
~nriciitun9,_ _____________________ 

EDV-Anla 
Hardware 

Abschreibungsdauer 
UntergrenH 
StromNEV 

(Jahre) 

Tagesneuwel1 
[EURJ 

Annultltlsche Kosten 
[EUR) 

$ t(ln,d 17 10..20l d Sott•" 1voq 2 




Berechnung der znltzllchon Zinsen 

Poaltlon 

J.1. Kalkulatorische Res twerte Anl1g1vormögon tür Alt1nl1gen 
1 l mmateoe~o Vem16gensg911enstl nde doa AntaQevetrncoens 
2 Gele>Stete Anzah'.ung"'1 und Anla en Im B•u 

< GrundstUCl< e zu AKJHI( 

5 Sonstiges 

3.2. K• lkW&lorisctte Rea:tworte Anlagovonn<>oen fur Ne u1nllgen 

2 Gelei5tele Ama'11ungen Ul>d Anlogen 1m Bau 

5 Sonstigos 
~t Bitanzwerte det Finanz.anlagen 
5. Bllanzwon e des Uml1ufvormög1n1 

Summe 
zud t.z.llche Zinsen 

Herlollung du Zlnaaotzn rur dle annultätischon Koaton (§14 Abs. 2 ARogVI 

Bozolehnung Antoll Zinssatz 

N&1IOZ1n• de< fellten Potiode lur Neuanlagen at>zgl der Zelvl;ahre S<lurchW1nltU1nh­ • 0% 7,48% 

Frem<lkapit>lzins dw lelZl<ln Panooa abzgl dOr lahl'lalve-schnonsinllat>on 35% 2,0 1% 

Sonsbge Znsen 25% 0.00!I. 

Gewfct'lteler Zlnsu.tt 3,70% 

Wutfallft Wesu Nt tJ AG Al: SJCB-12/1169 II 
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Verglelchsparameter 

Allgemeine Angoben 

Bezeichnung H~S H6SIHS HS HS/MS 

SeHiebene Netz· oder Umspannebeoe Nejn No1n Ja Ja 
Bc11jcbsm.m11W't Um~i:>annebane ohf\O Trafo Ja Nein 
Boleoenholl der Nelt· oder Umspannebene 911!& wahlen Bille wählen Wost weat 

Allg•m•lne Angaben 

Nut2ung elnes Betrei ber 
Untoljlhriger geogr1f1ac h1n 

MO$Htetlen. Betreiber 
Nottoberg•ng Informations· betrieb Messung 

syatem& 

Nein Ja Ja Ja 

Betrtebeno Netze des Netzbotrelbera {oh110 Stromnett) 

Ounetz 1 
Gaspelcho.r- 1 

anlege 
Fomwarmo· 1 

ne·tz 
Wuaemotz 1AbWassemetz 1Teiek·ommunt-1 stnsenboi.uch--1 

· ~atlonsneb; tungsnctz 
Ja 1 Nein 1 N(UO 1 Ja 1 

H5S HSBoiclchnung 
(km) (km) 

Kabel o.ooo 8,000 
Frelle11unaen o.ooo 918,000 

Sl!omkrolsllng• 

MS 
[km) 

8.420,00C 
678.000 

Nein 1 Ne11t 1 Jn 1 

NS von NS: Hau•· Sl!•ß•n· 

(Wm] 
anschlels,fo b&leuchtuog 

(l<m) (l<m] 

21 330,00( 7.071,000 0,000 
46,000 2.760 o.ooo 

MS MSINS NS 

Ja Ja Ja 
Netn 

W<!S1 V,,.,. l ~·1 

Notigeblot 

Einwohner/ 
Geogf'.lfi5che Geografische 

Bevölkorung 
Fl iehe Flieh<> 
ttöS HS 

(Anzohll 
(Ion') [km') 

1.258.447 o.oo 

Geograflaoho 
Fliehe 

MS 
[km'J 

Ko1lie11tlons­ V•ra•rnt• 
gebiet f ll•h• 

NS NS 
(km2) (l!m'J 

731,82 

An-dere Noh:c 

t4cm 

Bezotchnuno 

Kabel 
davon mit L111h.m en n at tl ela t!r1et Ne t.z.e 

FroiJclt1.1ngco 

Lel1:t1n smasten Anli1h1) 

Oachsl.\nder Anzahl 

aozejchnung 

Summe 

davon PfO~enh.1ater An10-1I der Zählpunkte 
mit Leerstand 

vorn Netzbetreiber abge1eset1 

von Dnu&n betriebenen 
von OriUen abgaJesen 
außerhalb des Varsorg:untis.geblotes 
„ vom Notz.baltelbcr betncbe" 
aul\erhalb des Versorgung5gebieles 
„ vom Netzbetreiber abgoieson 

H6S 
(AnuhU 

Zi hlpunkle 

N<>t.tol>ono 

MS 
NS 

ßoreichnunu 
H6S 

(Aounhl] 
HöSIHS 
(Antohlj 

UmG~nt!n 
davon Frerndnutzun sanro1l 0% 

SchiJhSU1U0'1Qn 

davon Fromdnuti..un .santeil 0% 

We•Ualon Wt<er Netz AG Al: 8K8·11/ll69 II 
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Vergleichsparameter 

Ektx•lchnung HOS 
(AnHhl] 

HllS/HS 
(llnzotiij 

Tran5format0<en 
davon Fremdnu~uog.sa:ntfhl O'I'• 

Reservetran1format(l(en 0 
davon Fremdnotzungsanleil 0% 

Beu1chnung 
Hgs 

(kVA] 
H6S/HS 

{l<VA) 
Installierte Leistung 
davon Fremdnot.tUl\Qsanlel1 0% 

1n.stall1e1te Reservelef5lung 0 
davon Fremdnutzu santell Oo/o 

HOS/HS 
[Anzahl)

Be1-elchnung 

An&eh 'us! nkte an l@121va,-braucher 
A,nscblus.spu.nkl.e von nachgelagene1l ftenlden 
Netz· h :rw Umspannebenen 

Ansoh•usspon.kte \'On nathgeJ.agerten eigenen Netz„ 
bzw Umspannebenen 

Anschtusspun"te voo f1emden Netz.· bzw, 

HöS 
lAnzohlJ 

0 

0 

UmspaMebenen aut gleicher Netz· bzw 0 
Ums.pannobene 

An schlusspunkte der S1taßent>oleoch1ung 

Bo.telchnung H6S 
(Anuhl] 

0 
0 
0 

H6SIHS 
[AnuhlJ 

Zeltgleiehe Ja.hrcshöchsUas't Ober alle En1n1hmon 

!-iöS 1-föSIHS HS HS/MS MS MS/NS NS 
[kWJ 1 (l<WJ 1 1[kWJ 1()<W] 1(kWJ 1l~WJ [kW] 

01 OI 933.6901 1.345.0761 1. 131-4781 678.3011 639.446 

Bozclchnu11g 

Rüd\spetsun on in vorgela .eno EtJa.non 
in g!t»che Ebene 
Netzverluste 
Sonsh o cnthalleoe Energ1emen en 

an Lcll.tvcrbrauchcr 

HOS 
(kWh] 

HöS/HS 
(liWh) 

"' ffcmdo ''achgclag~c_11_e_E_b_one________,______.______ 
10 e1 ene n aci"78ia t.!ltO Ebot)I.'.!-

HöS HöSIHSBelalchnuna 
(kW][kWJ 

alle EEG-Anla en 0 
0 
0 
0 

0 
0 ----00 

0 

Bouilohnung HOS 
[kWh] 

HOS/HS 
[k.Wh) 

aus vo1gelagorton Netzen 
aus Uletctle1 Ebene 
aus dezentralen Erzeug-ung54inlaoen 
• Förden.i:f'lg nach EEG 
aus crezooualen Erzevgun_gsan·agen 
·Olm& Förderung nach EEG 
aus KV/t(.Anlagen . Ft11derung nach KWr<_G___ 

aus KWt<•Anlagen • ohne FördE'lrurJ riach K\iVKG 
aus sonstlget Erte-ugung 
RuckspeisU11gen aus nachge-l!lgefte1 Ebene 

Wel!f•lcn Wrser 11011 AG AZ; 81(8 11/1169· 1 I 



Netzbetreiberdaten Regullerungadaten 

ttt-..:~ 

1
:.0"-fWM':'..a~Wf'~'AG Jlhr ~1 ~ 11 kl.rnm.-:er 

IQf\!c< V~ 
·

5.'"R. fiax:· "!-9 20•' ·~ 10 1 

''1< lt 2:1'< ·oc .10 3.01S 1 o.• 
Vc:1ah~ iR~~:Jl""t'n 20·1 1051• 1 0.(13() j 0.5 

~or.::-.enzwe-it t1cno~ 21)15 lGa.22 1 a.e<e 1 O.• 
Basisjahr !x · ' 201' 110,:M 1 O,!W'J l 1 0.2 

20·1 112.SO 1 o.on 1 0 

Berechnung der kalenderjltlrtlcben Erlö80berg­

l<osteflanteile - ~•8UI ' 
oauemafl ndlt 1Vcrü1>ergeherl:I nichtj Nicf11abgeOauta öernV~-Etil)sobergrenze bee1'1111J&Sbarv beelnf1U$$bafe 1leln generellem 1 VOiatiie Saldo 1 NidllZUll)ulbllre 

Jahr beein!luasbara ~ __,.,. Erw#~ Qtnl!i1itw~ Rc!QUl~onlo t*te la. Sonsliget 
nach § • ARegV t<oa:enante1le Nld1 Kos~c~ r*'1 § Kostenanteile nach S4 

Kostenameile nacll § $Abs. 1 ProduktNl!alsfaldorl 4 Nt. 2 ARtllQV 
~ 1 1 AllS 2 ARegV 11 Abs 3 AReQll ARegV naon 59 ARegV 1 

>( l·V.l"!<Ao.ol 
2G14 OE! 
2015 OEI 
2Cll6 OEI 
21)17 H I 
201& OEI 

,.,. 8111-1:11119~11An~ e e.rtosc:~-:t"" z Rt0ilfiet\ll\9<Jct11oct t201•· ~·a, WHtfa.e-1'1 \\'!$et NtU AG 
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Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen in der 2. Regulierungsperiode 

Gesetzlic he Grundlage Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

§6Al>•. l AR~V BaS1$jahr 1 
ff '2°15 A'l•;lf An2U'Mtl'ld!!nder El'i1.i•NM$ '1 IEW• 

1 

1 

jA.,.~>flll<rl•••u IKA,..o j 1 

Ausgangsbasis 1 2014 1 [ 201 S 1 
2011 

100.~ 

1 

11•AR-s;V IE/f:oso~rgrentt IEOt 1 

i ' 1Abs 2 A?~gV D~e.!"f\at " C"U bff'm!°.JSl.Dlfe Mstet'lan~e1 ~ KA~b, I 

Swr:vrie K!lstt.n tltW E.rlo&• 

sr..1.~r' gc5etzS;ciie Abnah„,„ urid Ver~ülur;gspf,1chten 

Sa111.Nr 2 KCf!UiSftlnHbg;ben 

S1t:. • N• 3 !elr!ebssteve_rn 

Satz_ 1 Nr .t e:rfOt'dcrl~ lNn.son:c.i~ VOf9e•9~iN N~:ienl!n 

Sa:tr •• ,, 5 '.\3.:h~vo-r IA«."'IHf'ltf"~MflaV' § ·o.;:,w:: 1 Off ~tlbii·3!$~ 

Sr.: 1,~r 6 
ger~.hmig:e 1.,,..esbf•ontm13.l'l1ti~"I ~ § 2S AR@t/ s.owt: sie dem t""1•'1 t:Se1' 
Get:~hr'lt~!"9 natti durc:h~fun'1 N'...u'Of!fl sow:;~ in dtr R19.dt~1»11CCt .!Ce~~nv...-As.am 
Amd und-di~ Genetr'n1gun9 n1Ch11ufgith00en •M)."dtn ls\ 

Satt 1. Nr 6a Außösung desAb<ugsl><!lrags Nlth §23Absal2 2a AAtgV 

S>ltz. 1. 1'.r 7 
M.tl"rt.o:s1en f.irdie EfTlth11,m; o•n 6etnebortd dl:t-MOtrung von Erd'k11bo!t\ noc:h § .t3 Satz. 
1 Nr 3 und Satt 3 Clu Energttwiru:ha~se:Ze$, s::w.-w•I Cl4st ~d'lt nech Nummer 6 
beni«$ttr'tlgt wttdtl"I urio sowt11 die KJ5tet1 bet e~~1'ttr" NtCC.tneb l't'la:the:n 

Si"'~ 1. \;t $ """".-..~:tl'ftS-"°"§180e<~V §35Al>s 2EEG.,,.§< Alls. 3 
K'W"C-G 

Sr.:t 1 "lr,jr- 8D Zan!u~ r St.a'2:e ode..r o.m. ndeft nach MaßgMJe von t 5 A.Dsr.z 4 Stro.-nNEV 

Smz 1, Nr 9 
iv.ltricbi11:hc und t1r1'~tttgld'ltVere.nba!ungHi zi.. lal'lnzuut4-1.1na 
Versorgung:s.lei•tun99(1 tDW-til chese 11'1 der Ze.it vor oem 31 O•:WT'!Dtl' 2008 aogescnio~sen 
~rdens1tu:I 

Sat:.1 . ~r Hl im Qi!S~~ IC.bef'l ~ahtnel'I 1usgtüote 8-4ntittts- u"° ?f'!'son•ltilst.J~;ktt• 

Sa1' 1 '1r 11 
Berul$4uso;.!du-ng una Wc ·e~ba.ldU"'lg tm !Jn<eme.nmtfl u„d ee:nebski ncle~sstirten lt.T 
Krndcr ii:c-- i'"!l ~ttrlMtt:lch bffc."lifU;"ten ~tnebU-.norl9':fl 

Sa~ 1 
'·· U 

A.Jfo.sung ~· Nt:~~Totu.AOJ:.tt!'Def".t.tger. UllC S.W.os:*W.lleft..1tser r .r..n § 9 A:J$. 1 
S.Ul"lr 3...S • V f!' 5.11'1.lSl-.mN:V 

S.t:z • N~ H 
'!!e;i bo.md!:swe-""en Au1g;t el\tl'l'"~ttiarus'TlUs rach ·~ 2 4.bs •du 
Ener9.eie:l~lF'9)1UsbaUQeMt:U vom 21 A.ugllSt 20.J9 tBGBI 1S 28701 t1"1 MfJtW9Jl$ 
ge ttndefl FIU.ll'!i 

S.t:. · N· :5 finan:.enerAusgleicl't 1'11.th § 17d Abs 4 E.n\NG 

Sa122 N„ 1 Emu aus l<clmDef'l.saiionua"'dunQ~ tm Rahmen de:s A1.1sg:ltld'"..smtdlan1smus nach Mi"-tl 
3 de• Ve<mlmng (EG) M 122~2003 
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1 Gesetzliche Grundlage 

IS.:z2.Nr < 

Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

!(os:ef' °'""' E•10H ._.s ~E"119P'H"*'•~rrtnt rir-nM e Ger V~{EG) Nr 
122!.12003 Odltf\K.l\ S1S ~"lZV- Sovwt·~ Oltst ""*~".demo nai:.~AR~ei5.AtlS 6 
8":tt:ObH CO< Ven>:d"""l! IEG) N• 1üS.70Cl odet § 15 A.."$ l S 1 SlrO<nNZV g<:""'° 
;itfN<hl­

1 

Sau:2. ~f 3 t<oste:r ode1 E1'oae ~"~cBe~~~ro.t :.u: E.!'tl'ri01--.g ~ 
~"SI! t-eh• Htl.njleO •• „.. e31•<111Uutl1'jle Beseha"i."'~ 

~:z2Son.,.e 
!(0$1!1' OO!r Ettose •ui. Ma'ßl'\lhmtt\ e.inn St~1DMS lfZJn S~t'10f"Q"-JllQ$1'letl~. Oe 
e1Mr w:'kl&l""lltn Vtrf1lutns'IQ1.lerur9 Wl:ef' tQe1'! 

Sa!.Z~ 
Kofl*n ocitr Eriou au1'gr.una t•ntr ftrw 11.gitn Se t>stvtirpfhcn1ung nach§ 32 AOs. 1 Nr ' 

"'"•gV 

Anlage 8 : rtosobergienzM 2. Regut.erungtpe'lOde (201 4 - 2018) we~alel'> Weser Netz AG A2.. BK8· 1211169-11 
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Gesetzliche Grundlage Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen ! Ausgangsbasis 1 \ 2014 J ,-- - 2015 1 

t '1 "-."$ lA.Reg•/ vora~d-~,be•"""'~Ko1ter~it• ~ ·O<Aw!>O 


s1e Abs. 1 1 V.m § J4 A!>• 1b APt~V Ve~e11ur!1sfa'k:of tur d.n A!>ba•.J der l.n!ffü;icnz.en • 11 ·W 
 [ · ~:] 1 - :::1§leAb• 1IVm§J4A!>• lbARegV Vt rtt'!lurgifi ktcr tu -r oon Abba•; dtr tnetf'i: .enun V 1 o.21 

li t 1Abs 4 A."l.e1'J 5eto"t1":JSU!a~r Kos.ttnan:td · K.A1>.0 

\1Ch1 ••bal..!e bewit\it.INte ,o(!J~arr~~· (1 • VJ •KP.,; 

j§ 16A!>s 2AA~ Aogeoau:i: beaf1fuubare Kos!t1\ante-i:e "· •i<.A..o 

1 HI § §( 

' E 

j§8AR~V lver1:1t11ucll"et'D1e-1geo.mtl/H~Ox des laufe:ldeti Jahre• • (l/Pil 

IH A!>s 1A"l.egV lve~-.uche"'P'll.sgtt~tr.t-n<t•xets $,;is~J•h·n /VPo) 

1§9A.qeg'/ IC.'!lttt„ffw~e-P-oduk~l\datsf~ . Pf· 

IJ~Mcl>e ~II•• "'vl>b. • "ti'""' VPI """ p: 

ls • 11o•.RegV 1Eiwt110ning•f""'"' jeF, 1 

FAt•l~;- E~ l·O 1 

va.111ie ~!.~:-_anteJ~ • (III<, 

Votatift Koi.tenante.!e VKo) 

1§ 5 Alli <Af'.e<JV lsa.io de> 'ley>1'•rungsk„tos ' • SI =1 

I•·- """'" l'•O·~~" f'~ 1 

$0n1~9H • So< l 
§'6Am 2A"o;V 

MEA·Mnu1t1t 

ver;~11cn ni Bl\e-1ZA. NtQtn 8GH·Recitts«eehu110 

All age 8 Er\oso1>ergrenze"'> 2. Reguticiu,,..spenode (2014 • 2018) wesitalen 'l\'eser Netz AG 1'Z. BKS-12/1169-11 

­

Sehe 4 von 7 



Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen in der 2. Regulierungsperiode 

Gesetz.liehe Grundlage Berechnung der ka lenderjähr1ichen Erlösobergrenzen 1 2016 1 1 2017 1 1 2018--- 1 
§ 8 Al:!• 1 A?.eg'V lS..»Jlh' 

§512-15AHe;V IAnzi..v.'e'O~t.ndet Effi:.1en:wort (EWa 

IAu•ll"ngs.nlve"" TKA...o·- ] 

(t ~ ARegV Erfösoberg~nu le01 

§ ·1 Abs Z A.Ro;V Oa~rh&1\~· ote.nflälbef9 Kottenarue11e KAdnb,1 

S<imme Kos1eo b:v. E.rlott 

Stll 1, NT. l aese12lid'le ACnahmo• und Vtrgv~1.1n ;5p-'i1""1ten 

Sill'. 1, Nr 2 Konu~sionsabgabert 

~Lt1 Nr3 S.:ne.ossi~uem 

S..tz.1 Nt A ~r.:M lnar.sptuetw'll.'l"M wtge~t HMUt>enei 

S1t: • ,_. ... $ N..,.._.s~ - ,,_,......,,••m ••eh i 10 Al>U:: 1~S~•-boli".ols~~ 

~!!1,:1< E 
,.;ffeirii;te ""'Htl!IOIU~f\lhmen nseh § nAAegV, iOWt'rt sie dem rm.h de-r 
Genenmigur:g n1d'I dufCt!ia-tuNt v.'U·d-ert w.vie tl'I der R~ullorun;apet1ode kostem-.;rkslm 
gind 1md die Genohmtgu-ng n1Ci'lt aufQMIObt.n \votdl!l'1 IS1 

Sat.t 1 Nr 6a Auflos1..:ng oes Abz.u;tbet:•gs nath § 23 Absatz. 2a ARegV 

S.a:z l Nr 7 
M•h~oste'\ filt die EtncMu~. Otl\ ßetfleb ooct ci~AtidCM1Q von ErdkAibeln Nl<:"I § •3 Satz 
i Nr 3 und Satt 3 dts EMtg:lewl'Ucn.aft1Qe$etzes so-.ve11 dlft'H nic.ht n•dl Nummer S 
t1cr.k~~we:rde.n u~ IC'Wt·1die !(osl!n blt'I e·~~N•:ZbeVl•beritltehen 

S.a:z 1 ,_.„ e """"'""­ ...,._ijO!lt n' S.O...,..,§ 1~de<~EV t :151•„ 2 EEG ,_... § < ­ 3 
l('(\1(.(; 

Satt• ~· Eb bt"tl.rt;etl a1' Sttd!• oo.r Gttnerid'M"~ „>tn M3.ß.ga!>e VOt'I §$Absatz ' StromNEV 

Slt: " Nr 9 
beuiebl!Cl'lt: ~nd tar1fvenragUCf\o Vereirbarungen ni Lohn:.uHtz• und 
Versorg-1.1n.g5!~stungcn, $0Wl't diese '" der Ze:j_ vor .;!em 31 De.i.ember 2008 .abgesel'\la~en 
WJrden.sand 

Satt 1 Nr tO Im geset2:1.idien R.11'men 11.1,geub!e Betneb.s~und Pe.-sona!fA1'lf1IQk•1t 

Sa:z 1 ~r 11 
Setufsaasbd~urg Lind 1Ne:tertlll:iiuttg 1"n Uft~.men ur.d S.ll'leoskindtl'tlge.$$ti:ttE1'l für 
Y>0dor de< ·m l'I•- bttdll~t!\ !!ariebsao;eMnge• 

Sa~ 1, ~~. n~
Au°"Ml..lf"ogVOf" :.Ott2:at'llCNuSsiit0$:~7*"w:j ~...~~~nl\at;;.'\§9.;;M 1 
Sax: 1 Nf 3U-Nl" 1 V f'f'I SIU2S~\EV 

1~21 ,"I< 1• 
~mour.dt$Wl...1tt">Al.il;ll.ICJi1!"'ftctu.1U!TWs nac.i§ 2 Abs 'd•• 
E1'1rg11Je.wngs.31.1.s-1XtugoHt:n vom 21 Au9.Gc 2003 ' 6G91 1 S 2870) rt1 Mt Je~ts 
geltenden Fa$$:un9 

5a'2 1, Nr 15 finar.z:ie\fer Aus.gle cl'l l\lc.h § 17d Ara .. • En\IVG 

S..22 "tr 1 
Es16se- au.s K!:imDf!nu~•on1ti1nh1ngtn 1m R.-hme" aes A\.ls;t.ecd'lsmt'Cl'!lf\l&mu-1 n_ach Mikel 
3 ae·v~of'dnur.g ~ECt Nr- ·22e.·2003 

Anlage 8 Erlosobergrenzen 2 RegulleningsperlOde (2lll4 • 2018) Westfall~n Weser Netz AG AZ.: BK8·1211169-11 
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Gesetzliche Grundlage 

Satz.,, '4r 2 

Berechnung der kalenderjährtichen Erlösobergrem:.en 

_..,.Odor E-. ""'dt<n E"90IHIN!'-"'nach Alt 6dt< V-..ng(EG) Nr. 
:22!.IX>C3-.~f 1s•....,.,'ZV ._.....,~•~!mtn:lemdr.acttMJ<el6Atis s 
e..-.rsYbe <de< V..-""Vl EGt Nr '2W2<Xl3odfl§•~Abs.lS • SwmNZV;e'.1...-d 

~'-"'" 

1 

Sa;z 2 •.;-r Z i<o.i.tr oott Enose ,„cM 8ts.et1.1~n~ d6t En«gte zur Ertintg1..r.g W!'I 

Au;ge Cl'sie<Sti.flQtfl •••se."1~SilcftlHaHge S.SCl>ll'lmg 

Sa~ 2 Sor.st·~ '<o~tl"I"' odef E'l"loH •u• \4afl."18f'\l'ne1"! e-ines Benibert VO'f'I ~sne:un, o.e: 
"'ner w.f\samen Verfat'lret1tregu •tf\tng b.n~etbt9M 

Sa~( 
!(oste~ od-...r ErlOst •uf;rurd t!Mt h1Mll•;itn Stibrtvt"P'\i:::i'ltlillg nae:i § l2 Aos. i Nr c 
ARogV 

Anlage 8 Erlösobergrer>zen 2. Regu•1en.ongsperiode (2014 • 2018) Westlaien vveser Netz AG l'J.. BKS-12/1169-1 1 
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Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen ! 2016 11 2011 ! 1 .i1s J 

l~"IAl>S • A~V 

I~ ·5 ,,..... 2 A.'le;V 

1§ B ARegV 

IHAb• 1AR•g\/ 

1§9A?.~V 

8etf'l'~SS~ret K)l~l,...ei 

"""'" •b9t„"1t bot·'lfluubl„ l<o>:t"lln:tJe 

Abgitblru1t b:..,nt'!uut.„ Ko1•tl\4f'l~t I• 

Vettnlid'ltrpr_.1get1m:andtx dts laiu'•ndt!'I .l1nre-s 

Vcrbrauchcrpre.•geu.nrnnde.( de1 BH 1;1~1 

G9n.rt~tc 1.tr..tor1i.r P·od1.tl(uv.1at1f11dor 

Jahr! cM: Kostenartt1•1e "V'l"lb· +"~mitVPI U"ld p:­

l"<Ab.C) 
l!l·VJ•l<Au 

1v•• '<Au 

• !VP•t 
IVPto) 

-PF: 

1-
§ 

:~] 

E 

E 

1 
§ 

:~1 
E 

( 

1 

§ 
:::] 

E 

E 

Gesetzliche Gn.mdlage 

v~.....i n.d>• ­ """"""" Kosi."'"" 't · (AAvrob,O 

V-n§ltAbs •DP..R~V Ver\e."'9'•UOt M ~ AbCau otc · f't~!Vetllbl\ 

V'\"l!:l<t,o> "bA~V V•"""""V•'• -l•rC.oADeallde< ntl'\z>l<IU"' 

E -AA09v leF. 1IErwe11eru,,.garakior 

[; "9A!IS l AAcgv Jo~altitt>elemtnl J• 0.==1 
VolatJf49 P<o5ten.ainteiJe • (III<. 

Volatil• l'.o.11en1n-llt Vl<o) 

[ § 5,:.M "'--~'J Ls.ldodt's_R~_"l"J•gU.l)OlC• ------- l •S! 

!•·-""'""' ,--- r'm 1 

• Sec 

SMAI>• 2 „ '\09V 

UEA·An""'1.at 

Soft.s"'Ot~ 

lltf9'tct1 mol 8Not>A- B:#K-R~"'il 
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IWaoe 1• Vtrplc.hte• i '/On We11fakn Wnt'f Nf'11 AG 41.: 0~811/11"'1 ll 

Ouamtkottenblatt 

1. 
1.1. 

1 l .b dlvuo ftlt 6erufsau5bikiu und Wtlle.rblf!A.ln im Untemehm.on 

t. 1.e. cbvon tllr 6ot11 eb5ki-ndcrta9esslältt n für Kinder der Im Ne-1.z.beralch be1Ghän.g1en Btlri•llsang~ngen 

1.1. \ . 

f 1 11 

1 1 1 2 
11121 
'112 2 
'-' 1 2.J 
1 1 1 2. 
t .1 1 3 

'''4 
1 1 1 5 
1 1 2 
11 21 
1 • 2 1 . 
112 1 b 
112. c 
11.22 
1 12 3 
1 1 2. 
1 12$ 
1 126 
1127 
1.2. 
1.2.1 

l21b 

121c. 

1.2.1d 

122 

1.2.2.• 

12 2 1 
1221 
1.3. 

1 J .1 
132 

15 7 

158 
1 SI 
1 S 10 

AutwtndUngen lur OtHereni.-6itan11it t11 Se bcw Aufwendimgen m, den AutQJo;eh von At:>we1chut1Qtn t>ol 
Sta~dAtdlOSl ro61en 

dtv6n botntbfiche v.l'ld l1t1lvetlra"!tche Vo11lnbirungen tu Vers~np1le11M'QIW'I, s~l1 dese in der 
Zeil vor dem 31 Oe1 2008 a esthloutn "M>rden sind 

l-'1_,s'-'·-'­1__1 ~nt.~twentiie.nd't!tpungl:n u!ld AbM:hre.1burn~""""-'"""'"-F'-'°'="de""-'"-"":::!..-------------l-
1 s t 1 i"11hlun~n an SU1dtc oder Ccmc.nocn nach MaG.aabo voo § 5 Abt 4 StromNF. V 
, ~ 13 $oR$UQel 

1 5 141 iJ'n ge1etzhci1en ßat1nldn ausprübte 0e1rieb"' uf'ld PMSOnalratsti~takoll 
""'~·5~1~5__

1
1u.r O•ruhi'Ju„bilduny und Wotlorbl1Clvnp Im Unlernehmen 

1 ~1& 
r1l1 ßolnellsKo,~n»geuliU"n fut Kinder dOf ,„, N C!Ub(lrotoh bcudläftlg!cn 
8tilntbt1ngehöngen 

Sbncl t1 102014 




Anl•JI! I • /!il: 8Kll-H/116H1 

Posllion 
lmBAB 

2. 
2 1. 

KosteMot 

Abs.chrolbungan 
Abschreibun n lrrvncit.erielle5 Aflla verrn n 

2.1. 1 Konzeniontf1, gewerblithe ScJnttuodlle und .ähntia-te Rech&e und Weite sowie liz,nien 1(1 solchen 
Redlten und Vierten 

2.1.2 
22 
2.3 
2.4 ns 
3, .. 
5. Ko1tc.nmindomd• Erlöse und Ertrlgo 
5,1 . 8estandsver1nderungen 
5.2. Aktlvione Efgtnlelslungtn 
5.3. son!otl e betriebliche Erträge 

5.5. Enrä o aus anderen Wort aplcren Und Auslolhunso.n dos FJn;11nnnl11s~'"'"''•"'rm'"a'-"'=-----
S.5.a davon äus ve1bundenen Unlemeh~n 
5,6. Sonsli e Zinsen und lthnHche Enra e 

5.61.a 
5Glb 
5.6.2 
5.6 2.1 
5.6.2.2 

5.6.5 
5.7. 
57. 1. 
5 1 2 
5.?.2. 
5 7.3 
57,3.• 
5.7.3.b 
5.7 4 

l.b. 

Stftlllt t 7 \02ö ld 



---
Berec:hnung der kalkulalorlschen Elgen"-plllwrzinsung 

Posillon 
lm EHB 

2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 

Bezeichnung 

lm12$\"tt"'T'4 tr1S be-r.&h: 

Forderungen gegen var:>un~o UNomol"lf'M-n :z 8 C~sf-..?ool+ng) 

F-ord~runw;en ~" v ntemeohmen, t'flit dene!'1 • .,, 
Bete1rigungsv-emalll"11S b@SUtN 

Sor,~e Ve:moQens~ 

1/1.~~:xere 
cfa\11on 'i81'Z•tlsliche {l.enpap1er~ 

Antef'e an vercundenen Untemetimen 
erge-11e An1ella 

3111 
3 1 1.2 
31133,, . 
3115 

3.1.2. 
3.1.2 1 
31 2.2 
3 i.2.3. 
312.< 
31.25 
3.2. 
32i 
l2 2 
3.2 3 

324 
325 
-4. 

•• 
• c 
4. 

42 
•3 

•• 
•5 
•6 

5 1 
52 

52• 

5 .2, 

522 

sn 
5.24 
53 
53• 
5.3 1 
532 
5.33 .s::>M!Jge Werti;ag(ere 
5.• 
s~a 

6, 

Ka.s:soob1?$ia'ld, 8undesbanil!i\J11'1aben GuWlbcn bc Kre11111ns1111uU1n Ufld S~1 

A11rm1;1t t id-2011 
i.utNB 
{EUR) 

Ai•ie1 t 1taacl 2011 
llNolaA 
[EVRJ 

~21111 

IEIJR:J -­
 IUlmwlgen 
~21111 

IB.llJ - ._,... 

A~e2a ~rpadtt~ l lllOI\ Wö.•blef'I Wüer ~~uAG ,.. au 1211169 11 

Sta'1C. f7 10.Z~l.t s.~. ! YOn1 



Po&!tion 
lm EHB 

Bezeichnung 
Anf~.201·1 

(EURJ 
KOfzuriiJeb 

,.,,..,__.
~ld2011 

[EURj 

-2011 
i...tNB 
tEURl 

Kamingen 
~2011 

BHlllzA 
(l!Ulq 

a.r.ctlnungdW 
........~---­verzlnsw)g mit 

Belrlgen 

1. 
8. 
B.1 
82. 
83 

9. 

10, 

11. 

12. 

13. 

Steueranteil der.$0n6"rJ>.QSten mit RU<~la~eantell 
RO..C.kste.llunoen 
R::ic:kstel!u\'\gan für Pen~:ionen u.nd 3hntich~ Ve~-flichtungen 
St@uerrOckstq{hJ~~I'\ 

$0nstig_e_Bü_~$J~~'.J-~;en 

Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 

un·verzinsliche Verbindlich l<eite11 aus Lieferungen und 
leistun9_en 
Erti.altea.c Baukostenzuschüsse ~1nschhe6! ich pa.M1vierter 
Lbi stungc11 d!!r Anschlussnehmer %.Ur E.rstanung vo.n 
Natunschlu.stkosten 

So.Mtige Verbindlichkeiten. die 2.insfos tur VerlOgung s~heo 

7 StromNEV 

7 StromNEV 

Cn:ss.3!2 tur ubersehreS.$el\den EK·Ante-1 :>~0% 
fKa'lkufatorfsche efgenk-apitalvcrzlnsung 

9.05"' 
7,85% 
3,98% 

ZS2 
12. 
B 
14 

15 

~· t7 
l6 
19 
20 
21 
22 
2:; 
2~ 

25 
?ö 
:27 
26 
29. 

Be>re«hnung·der ~lkJJtatorischen ~ewert>esteuer 
1. 1Stei.Jermes$Z.Cll'\I (§ 11 .:...Os 2 GewStG) 1 3,5 1 
2. IHebesatz (§ 16 GewS!G) 1 39!>'!4! 1 
>. 1ktilkulatorische Gewerbestt1oor 1 1 1.699 

l111!age 2a Ver::W.:htet 1 von Wes!faten Wnf!r N~uAG Al: BKB·!l/1J6HI 

Sta!)O 1i 1tt20° 4 Sel!t 2 van .2 



Ben1Chnung derllalkulatprlschen R.est-rte und der kelkulatorischeil Abschreibungen 
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Zwischendokumentation des Ausgangsniveaus, 

der Aufwands- und Vergleichsparameter 

Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenze, Feststellung der 


Aufwandsparameter und Vergleichsparameter 


o. Vorbemerkung 

Die zweite Regulierungsperiode beginnt am 01 .01 .2014 Die Kostenprüfung erfolgt 

nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulie­

rungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschäfts­

jahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr. in dem das der 

Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der 

Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der Grundlage der Kostendaten 

des Basisjahres 2011 . 

zentraler Maßstab ist damit die Kostenorientierung. Hierin spiegelt sich die wettbe­

werbspolitische Motivation des Gesetzgebers. mit der er auf das strukturelle Wettbe­

werbsdefizit der Netzmärkte reagiert: Als natürliche Monopolisten besteht für die 

Netzbetreiber kein Anreiz, ihre Netzentgelte effizient zu gestalten. In dieser Situation 

strukturell wettbewerbsdefizitärer Märkte zielt die Regulierung auf die Simulierung 

von Wettbewerb. Die Entgelte sollen so gebildet werden . wie sie sich bei funktionie­

rendem Wettbewerb herausbilden würden Funktionierte der Wettbewerb. hätte jeder 

Netzbetreiber einen Anreiz. seine Kosten durch effizienten Netzbetrieb soweit w ie 

möglich zu reduzieren. Monopolgewinne könnte er nicht erzielen. 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 

ARegV i. V. m . Teil 2 Abschnitt 1 (§§ 4 - 10) StromNEV zu ermitteln . Gemaß § 4 

Abs. 2 StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgle1chen Kosten 

nach § 5 StromNEV. den kalkulatorischen Abschreibungen nach § 6 StromNEV, der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatori­

schen Steuern nach § 8 StromNEV unter Abzug der kostenmindernden Erlöse und 
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Erträge nach § 9 StromNEV zusammen. Netzverluste sind gemäß § 10 StromNEV zu 

berücksichtigen. 

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen 

Bezug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell ver­

gleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 

1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang 

nach einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG): 

„Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsführung, die denen 

eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, 

unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung und ei­

ner angemessenen, wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung des ein­

gesetzten Kapitals gebildet. [„ .] Soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet werden, 

dürfen Kosten und Kostenbestandtei le, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb 

nicht einstellen würden, nicht berücksichtigt werden." 
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1. Aufwandsgleiche Kosten 

1.0. Allgemeines 

Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 StromNEV sind aufwandsgleiche Kostenpositionen nach 

Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV bei der Bestimmung der Netzkosten zu berück­

sichtigen. Sie sind den nach§ 10 Abs. 3 EnWG oder nach§ 4 Abs. 3 StromNEV er­

stellten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Elektrizitätsübertragung und Elektrizi­

tätsverteilung zu entnehmen. 

Gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die Unanwendbarkeit von § 3 Abs. 1 S. 4. 2. Hs. 

StromNEV statuiert. ist dabei die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen aus­

geschlossen. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die dem Grunde oder der Höhe nach 

auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen. auf das sich die Kostenprüfung 

bezieht, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu berücksichtigen. 

a) Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netz­

betrieb aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV), den Kosten eines effizienten und 

strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 

StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden 

Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen würden (vgl.§ 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug 

zum Netzbetrieb aufweisen. Kosten. die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes 

entstehen oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht 

zu berücksichtigen. Demgemäß sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem 

Verwendungszweck nach dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten zu­

zuordnen sind, grundsätzlich nicht auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht be­

rücksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet für die Tatsache , dass die 

geltend gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich be­

reits aus der Natur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswe­

sen des Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschluss­

kammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrele­

vanten Kosten darlegt und diese dezid iert nachweist. Dem steht auch nicht der 

Amtsemi1ttlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Behörde. den Sachverhalt in 

eigener Verantwortung aufzuklären (§ 68 EnWG und 24 VwVfG) stehen insoweit Ob­
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liegenheiten des Netzbetreibers gegenüber; die Mitwirkungspflicht begrenzt die 

Amtsermittlungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungserheb­

liche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. 

BGH. EnVR 79/07, Rn. 21 : BVerwG, 5 C 27/85. NVwZ 1987, 405). Nicht nachgewie­

sene Kosten sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart 

472/06 (V) und BGH. EnVR 6/08). 

b) Schlüsselung von Kostenpositionen 

Einzelkosten des Netzes sind gern. § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt zuzuord­

nen. Kosten des Netzes. die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand als 

Einzelkosten direkt zurechnen lassen. sind als Gemeinkosten über eine verursa­

chungsgerechte Schlüsselung dem Elektrizitätsübertragungs- oder Elektrizitätsvertei­

lernetz zuzuordnen. Die zu Grunde gelegten Schlüssel müssen sachgerecht sein und 

den Grundsatz der Stetigkeit beachten. Oie Schlüssel sind für sachkundige Dritte 

nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. Änderungen eines Schlüssels 

sind nur zulassig. sofern diese sachlich geboten sind. Die hierfür maßgeblichen 

Gründe sind nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. 

Die Darlegung einer sachgerechten Schlüsselung kann durch Schlüssel gestützt 

werden. die eine möglichst große Nähe zur tatsächlichen Kostenverteilung aufwei­

sen. Stundenaufschreibungen einer Lohnbuchhaltung z.B. lassen eine anteilige Ver­

teilung der Kostenstelle auf den Netzbetrieb somit plausibler erscheinen, als Umsatz­

oder Gewinnschlüssel. Die Beschlusskammer behält sich somit vor auch sachge­

rechtere Schlüsselungen zur Anwendung zu bringen. 

c) Besonderheiten des Geschäftsjahres 

Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Ge­

schäftsjahres beruhen. auf das sich die Kostenprüfung bezieht. bleiben sie bei der 

Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Ge­

schäftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch 

wiederkehren , sondern ausschließlich. dem Grunde oder der Höhe nach, einmalig im 

Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des§ 6 Abs 3 S. 1 ARegV 

liegt die Überlegung zu Grunde. dass die Heranziehung der Kosten eines bestimm­

ten Geschäftsjahres als Grundlage für die Festlegung der Erlösobergrenzen dann 

gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschäfts­

jahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. BGH. EnVR 48/10 - „EnBW Re­
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gional AG") . Mit diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kos­

tenprüfung 2011 auch insoweit Grundlage für die Festsetzung der Erlösobergrenzen 

bildete, als dort Besonderheiten berücksichtigt sind. die ausschließlich in diesem Ge­

schäftsjahr aufgetreten sind. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass Kosten 

dem Grunde oder der Höhe nach eine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen, 

wenn diese in den Vorjahren dem Grunde oder der Höhe nach nicht angefallen sind 

und somit das Kostenniveau signifikant gegenüber den Kosten der Vorjahre erhöhen. 

d) Effiziente aufwandsgleiche Kosten 

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nur insoweit anzuset­

zen. als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetrei­

bers entsprechen. Nach § 4 Abs. 1 StromNEV sind folglich nicht jedwede angesetzte 

Höhe einer Kostenposition in die Kalkulation einstellbar. Sonst würden dem Effizi­

enzvergleich womöglich auch nur ineffiziente Kosten zugeführt. deren Ineffizienz im 

Vergleich untereinander nicht identifizierbar wäre. Insofern erfüllt § 4 Abs. 1 Strom­

NEV die Sicherungsfunktion, dass vorgezogene Aufwendungen (Zusammenballung 

mehrerer Jahre) oder besonders teure Maßnahmen in maximal der auf 5 Jahre ver­

rateten Höhe anerkannt werden und nicht ggf. fünfmalige Berücksichtigung in der 

Kalkulation finden. 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gern. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 4 , 2. HS Strom­

NEV bei der Durchführung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsni­

veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet. Erlöse bzw. Erträge. die auf 

einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Soweit nach § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV Kosten dem 

Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, 

auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der Ermittlung des Aus­

gangsniveaus unberücksichtigt. 

e) Ggf. nicht zahlungswirksame Risikovorsorge (Rückstellungen) 

Rückstellungen werden für eine Verpflichtung, über deren Höhe und Eintreten Unsi­

cherheit herrscht gebildet. Die Bildung solcher Rückstellungen erfolgt im Wege einer 

aufwandswirksamen Zuführung. Voraussetzung ist hier. dass das Eintrittsereignis mit 

hinreichend großer Wahrscheinlichkeit belegt werden kann. 
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Gemäß den Regelungen der StromNEV können aufwandsgleiche Kosten gemäß § 4 

und§ 5 StromNEV als Kosten geltend gemacht werden. Diese werden aus der GuV 

überführt. Dementsprechend können Zuführungen von Rückstellungen sofern diese 

betriebsnotwendig sind und keine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen als 

Kosten angesetzt werden. Nicht erfolgswirksame Verbräuche von Rückstellungen 

können nicht angesetzt werden. 

1.1 . Materialkosten 

1.1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1.1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

Bei der Übertragung von Elektrizität in elektrischen Systemen entstehen zwangsläu­

fig Energieverluste in Form von Stromwärmeverlusten. Eisenverlusten der Transfor­

matoren und Spulen oder als Ableit- und Koronaverluste. In einem elektrischen 

Energieversorgungsnetz sind diese Netzverluste im Rahmen einer zeitgleichen Be­

trachtung der Zählung der Einspeisungen in das Netz sowie der Zählung der Aus­

speisungen aus dem Netz sowie der Bestimmung weiterer separater Verbrauchsur­

sachen (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl) messbar. Hierzu ist ein eigener Ver­

lustenergiebilanzkreis zu führen. Die im Rahmen dieser Kostenprüfung relevanten 

Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten der im Kalenderjahr 

2011 zum Einsatz gebrachten Verlustenergie (§ 10 Abs. 1 StromNEV) Verluste, die 

nicht physikalisch bedingt sind (z.B. Betriebsverbrauch. Stromdiebstahl). sind nicht 

Bestandteil dieser Position. 

Preisseitig setzt die Beschlusskammer den von dem Netzbetreiber für das Kalender­

jahr 2011 angegebenen spezifischen Beschaffungspreis an. Dieser fließt bei der Be­

stimmung der Aufwandsparameter des Effizienzvergleichs gemäß §§ 12 - 14 ARegV 

mit ein. 

Zur Ermittlung der Verlustenergiebeschaffungskosten ist weiterhin festzustellen, ob 

die relative Höhe der Verlustenergiemengen effizient ist. Die Beschlusskammer hat 

eine nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen.Je Spannungsebene 

durchgeführt. Die Stichprobe, über die plausible Daten vorlagen. umfasste ca. 150 

Netzbetreiber in Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Als Vergleichsbasis wurde 

das Verhältnis der Verlustenergiemenge zur spannungsebenenbezogenen ausge­
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speisten Jahresarbeit (Bezug aus vorgelagerter Netzebene + Einspeisung aus Er

zeugungsanlagen) herangezogen. Die sich hieraus ergebenden Durchschnitte sind 

ggf. durch Konfidenzintervalle erhöht als Aufgriffsgrenze anzusetzen. Insgesamt ist 

sie zu folgendem Zielkorridor gelangt: {HS [< 0,5 %}; HS/MS [< 0,5 %]; MS[< 1,0 %}; 

MS/NS [< 1,5 %]; NS (< 3.2 %]}. Wird der Zielkorridor überschritten, so sind die ent

sprechenden Mengen nicht berücksichtigungsfähig, es sei denn, der Netzbetreiber 

legt nachvollziehbar dar, dass die Verlustmengen tatsächlich angefallen sind und die 

Überschreitung des Zielkorridors nicht auf Ineffizienzen beruht. 

Die Berechnung der Verlustenergiekosten wird in der folgenden Tabelle verdeutlicht. 

Basis P1eis VNB Abweichung Ebene Verlustenervie (kWh) 
kWh ct.JkWh relaliv 

HoS 0 0,00 0,00% 

Die beantragte Kostenposition in Höhe vo € ist demnach anzusetzen. 

1.1 .1 .2. Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler 

Erzeugungsanlagen 


Unter den Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeu­


gungsanlagen sind Aufwendungen für den EEG- und den KWKG­


Wälzungsmechanismus sowie die Entgelte für dezentrale Einspeisung gemäß § 18 


StromNEV dargestellt. 


1.1.1.2.1. Nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 


Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung 


aus dem nach dem Gesetz aufgenommenen und vergüteten Strom aus Erneuerba­

­

­
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ren Energien bundesweit gleichmäßig verteilt wird. Dies wird durch den EEG­

Wälzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der 

EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergütet ihn nach den im Erneuerbare­

Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Sätzen. In der zweiten Stufe leitet der 

Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und erhält von diesem einen finanziellen Aus­

gleich. Die Aufwendungen aus Zahlungen an die Betreiber von EEG-Anlagen ent­

sprechen hier den Erträgen aus dem finanziellen Ausgleich. 

Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan­

lagen nach EEG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussba­

re Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.1 (vgl. Kapitel 6). 

1.1 .1.2.2. Nach KWK-G 

Das KWK-G fördert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge­

setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme. Zur bundesweiten Vergleich­

mäßigung der KWK-G-Förderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes 

Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet, 

KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen erzeugten 

KWK-Strom abzunehmen. Die Vergütung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich 

aus dem Preis für den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag- der ei­

gentlichen KWK-Förderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor­

gelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Erträge des Verte1lernetzbetreibers aus 

dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird 

vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 

wurde. Geringfügige Über- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf 

aus. 

Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an einen 

Dntten (z. 8 . Stromhandler) verkaufen. In diesem Fall erhält er vom Netzbetreiber 

lediglich den KWK-Zuschlag vergütet Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vorge­
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lagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. 

Die Aufwendungen aus Zahlungen an die Betreiber von KWK-Anlagen entsprechen 

hier den Erträgen aus dem finanziellen Ausgleich. 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten vo~ € werden in voller Höhe 

anerkannt. 

Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan­

lagen nach KWKG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfluss­

bare Kostenanteile gemäß§ 11 Abs. 2 S.1 Nr.1 ARegV (vgl. Kapitel 6) . 

1.1.1.2.3. Nach § 18 StromNEV 

Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom 

Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder Um­

spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht. 

Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten 

zu berücksichtigen. 

Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan­

lagen nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr .8 ARegV (vgl. Kapitel 6). 

Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten vo € werden in voller Höhe

anerkannt. 

1.1.1 .2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 

Die Aufwendungen für Einspeisemanagement - Maßnahmen umfassen die Entschä­

digungszahlungen nach§ 11 EEG. Gemäß §§ 11 und 12 EEG können Netzbetreiber 

bei einer Netzüberlastung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr 1. Abs 2 Nr 1 oder 2 Buch­

stabe a EEG in die Einspeiseleistung von Stromerzeugungsanlagen. die nach dem 

EEG oder dem KWKG gefördert werden, eingreifen, um die störende Netzüberlas­

tung zu beseitigen. Die von der Regelung nach § 11 EEG betroffenen Betreiber von 

Stromerzeugungsanlagen erhalten hierfur eine Entschad1gung. 
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1.1.1.3. Betriebsverbrauch 

Die Position umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur eigenbetrieblichen Nut­

zung verwendet. Dieser auf tatsächlich gemessenen Werten beruhende Letztver­

brauch (Strom, Gas, Wasser etc.) muss durch Rechnungsstellung nachweisbar sein. 

Der Stromverbrauch muss dabei den Effizienzanforderungen insoweit genügen, als 

dass keine überhöhten Strombeschaffungspreise in die Kalkulation Eingang finden. 

Als Vergleichsmaßstab ist das Beschaffungspreisniveau der Verlustenergie gemäß 

FSV Verlustenergie heranzuziehen. 

Der Referenzwert der FSV Verlustenergie in Höhe von 5,58 ct./kWh des Jahres 2011 

1.1.1.4. Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreis bzw. Aufwendungen für 
den Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen 

Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen stehen bei Kunden, deren Leistungswerte 

aus Gründen der Kosteneffizienz nicht gemessen sondern prognostiziert werden, vor 

der Aufgabe, ein geeignetes Verfahren zum Ausgleich ggf. entstehender Abweichun­

gen von den standardisierten Lastproftlen (Standardlastprofile} festzulegen. Die Be­

treiber von Elektrizitätsverteilernetzen wählen zwischen dem synthetischen oder dem 

analytischen Verfahren. 

Beim analytischen Lastprofil prognostizieren der oder die Stromhändler die erwarte­

ten Lastprofile ihrer Kleinkunden und speisen danach Strom ins Netz ein. Die Be­

rechnungen des Verteilernetzbetreibers erfolgen jedoch erst nach der Lieferung. Das 

analytische Lastprofil hat für den Netzbetreiber den Vorteil. dass die gesamte Klein­

kundenlast auf die Stromhändler aufgeteilt wird . Beim analytischen Verfahren entste­

hen keine Kosten für den Netznutzer. 

Das synthetische Lastprofil ordnet statistisch ermittelte Lastprofile bestimmten Klein­

kundengruppen nach spezifischen Verbrauchsmustern zu. Die Stromhandler speisen 

Elektrizität auf der Grundlage der Summen dieser synthetischen Lastprofile ein. Beim 

synthetischen Verfahren entstehen ggf. Kosten in Höhe der Leistungsabweichung. 
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Die Mehr- oder Mindermengen sind hingegen zwischen Netzbetreiber und Händler 

abzurechnen und sor111t für die Netzkosten neutra.1 


Vor dem Hintergrund, dass der Netzbetreiber beim analytischen Verfahren alle Kos­


ten auf die Handler überwälzen kann und somit die Netzentgelte nicht belastet wer­


den, erscheint es unter Effizienzgesichtspunkten zurnindest fragwürdig, ob··uberhaupt 


Kosten für diese Position ·in den Netzentgelten berücks1cht1gt werden könnery 


Darüber Hinaus ist zu beachten. dass aus D1fferenzb1lanzkreisabweichungen sowohl 


Kosten als auch Erlose generiert werden könneri Je nachdem. ob der Differenzbi­


lanzkreis über- oder unterspe1st ' 1st. muss die übersct1Ussige Energie verkauft oder 


die benötigte Energie gekauft werden Erlose können beisp1elswe1se dann entstehen. 


wenn die Ausgleichsenergiemenge zum Abbau des 'Uberschusses größer ist als die 


Ausgleichsenergiemenge zum Schließen der L:uckc, Erlöse entstehen auch dann, 


wenn der Verkaufspreis h'öher ist als der Kaufpreis . Oie Beschlusskammer geht da­


von aus, dass sich Kosten und Erlbse im Zeitverlauf' 1n etwa ausgleichen. Aus die­


sem Grund hält es die Beschlusskammer für sachgerecht. zu Gunsten wie zu Un­


gunsten des Netzbetreibers keine Erlöse oder Kosten bei der Besl1mmung des Aus­


gangsri1veaus zu berucks1ct1t1gen. 


Die angegebene Kostenposition in Höhe vo 1 

1.1.1.5. Sonstiges 

Die angegebenen Kosten in Höhe vo-: € werden fur die Netzkalkulation 

vollstand'1g angesetzt. 

1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 

Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen smd · insbesondere Aufwendun­

gen an vorgelagerte Netzbetreiber. Aufwendungen fur Blindstrom. fu r überlassene 

Netzinfrastruktur, für s1ngufar genutzte Betr1ebsni1ttel. für durch Dhtte erbrachte Be

tr1ebsfLihrung und fur durch Dntte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistun

gen dargestellt. 

1.1.2.1 . Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich dem Grunde nach 

um dauerhaft ri1cht beeinflussbare Kosten gernaß § 11 Abs 2 S.1 Nr.4 ARegV (vgl 

Kapitel 6) 

­

­
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Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten für Leistung, Arbeit, 

Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen: 

• Aufwendungen für Netzreservekapazität (vgl. 1.1.2.1.a.) 

• Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (1.1.2.1.b.) 

• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung (1.1 .2.1.c .) 

• Aufwendungen für Blindstrom (1.1 .2.2.) 

• Aufwendungen aus singulär genutzten Betriebsmitteln (1 .1.2.4.) 

Die angegebenen Kosten in Höhe vo € werden für die Netzkalkulation 

vollständig angesetzt. 

1.1.2.1.a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 


Netzbetreiber haben die Möglichkeit, Netzreserve beim vorgelagerten Netzbetreiber 


zu bestellen und in Anspruch zu nehmen, um höhere vorgelagerte Netzkosten a uf­


grund von Leistungsspitzen wegen des Ausfalls von dezentralen Erzeugungsanlagen 


oder von Betriebsmitteln zu vermeiden. Es besteht also ein unmittelbarer Zusam­


menhang zwischen der Jahreshöchstlast und den Aufwendungen für Netzreserveka­


pazität. Die in der Erlösobergrenze enthaltenen Ansätze sollen wertmäßig dem Be­


trag entsprechen, der dem Netzbetreiber vom vorgelagerten Netzbetreiber für die 


Vorhaltung und Inanspruchnahme von Netzreservekapazität in Rechnung gestellt 


wird. 


Bei Aufwendungen für Netzreservekapazität handelt es sich dem Grunde nach um 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß§ 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 ARegV (vgl. Kapi­

tel 6). 

Der Netzbetreiber hat fur diese Davon-Position keine Kosten in Ansatz gebracht 

1.1.2.1 .b. davon Aufwendungen gemäß § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 

Die Position ergibt sich aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen Netzbetreibern, 

die direkt miteinander verbundene Netze der gleichen Netz- oder Umspannebene 

gemäß § 14 Abs. 2 S 3 StromNEV betreiben. Der Leitfaden der Beschlusskammer 8 

zur Findung sachgerechter Sonderregelungen in den Fällen der Kostenwälzung nach 

§ 14 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ist zu beachten. Der Nachweis. dass die Vorausset ­
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zungen für die Anwendung des§ 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV vorliegen, ist durch den 


Netzbetreiber zu erbringen. 


Bei Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) handelt es sich dem 


Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 


ARegV (vgl. Kapitel 6). 


Der Netzbetreiber hat für diese Davon-Position keine Kosten in Ansatz gebracht. 


1.1.2.1.c. davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

Bei unterspannungsseitiger Messung wird durch den vorgelagerten Netzbetreiber ein 

Aufschlag auf die Arbeitsmenge oder den Arbeitspreis vorgenommen, um die mit der 

Transformation verbundenen Stromverluste zu decken. Oie korrespondierenden Er

löse des vorgelagerten Netzbetreibers werden bei diesem bei der Bestimmung des 

Regulierungskontosaldos abgeg liehen. 

Bei Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung handelt es sich dem Grunde 

nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß§ 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 ARegV 

(vgl. Kapitel 6). 

Der Netzbetreiber hat für diese Davon-Position keine Kosten in Ansatz gebracht. 

1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom 

Durch lange Transportwege oder durch den Einsatz von Kondensatoren oder Spulen 

kann es zu einer Phasenverschiebung kommen. Bei Einsatz von Spulen tritt nach 

Anlegen einer Wechselspannung der Strom verspätet auf (induktive Blindleistung). 

Bei Kondensatoren tritt sofort der gesamte Strom auf, die Spannung muss sich aber 

erst aufbauen. Legt man Wechselspannung an. eilt die Spannung dem Strom nach 

(Kapazitive Blindleistung). Werden bei der Phasenverschiebung Grenzwerte über­

schritten (i.d .R. Phasenverschiebung 25 ', d.h. Wirkleistung = 90 %), muss der Netz­

betreiber ein Entgelt an den vorgelagerten Netzbetreiber bezahlen. Bei Aufwendun

gen für Blindstrom handelt es sich dem Grunde nach um vorgelagerte Netzkosten im 

Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV 

Der Netzbetreiber hat für diese Position keine Kosten in Ansatz gebracht. 

1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Unter der Position „Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur" sind regelma

ßig die sog. Pachtentgelte für die Überlassung betriebsnotwendiger Anlagegüter zu 

erfassen. Solche Aufwendungen entstehen dann. wenn der Netzbetreiber ganz oder 

­

­

­
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teilweise nicht Eigentümer des entsprechenden Anlagevermögens ist, sondern ihm 

dieses aufgrund einer schuldrechtlichen Vereinbarung („Pachtvertrag") vom Eigen­

tümer zur Nutzung, d . h. für die Zwecke des Netzbetriebs, überlassen wird. Die aus 

der Überlassung des Anlagevermögens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden 

Kosten („Pachtzins") sind nur bis zu der Höhe anerkennungsfähig, wie sie anfielen. 

wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. Maßgeblich sind somit die 

Kapitalkosten des durch den Verpächter eingesetzten Kapitals (Abschreibungen, 

Zinsen und Gewerbesteuer). Für die Kalkulation ist damit die Kapitalstruktur und der 

Gewerbesteuerhebesatz des Verpächters maßgeblich, Fremdkapitalzinsen und Bau­

kostenzuschüsse sind zu berücksichtigen. Grundlage der Prüfung und damit einer 

Anerkennung von Kosten ist der eingereichte Verpächterbogen. 

Für die Ermittlung der Netzkosten, die sich aus dem Verpächterbogen ergeben sind 

über die Grundsätze der Kapitalkostenermittlung hinaus, sämtliche in diesen Zwi­

schenergebnis aufgeführten Standpunkte und Rechtsauffassungen auf den Verpäch­

ter eines Netzbetreibers zu übertragen. Nur so kann sichergestellt werden. dass der 

Vorschrift des§ 4 Abs. 5 StromNEV Rechnung getragen werden kann. 

Vgl. hierzu im Einzelnen die beigefügte Anlage 1 a, Anlage 2a und Anlage 3a. 

1.1.2.4. Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 

Nach § 19 Abs. 3 StromNEV wird für bestimmte Anschlusssituationen (singulär ge­

nutztes Betriebsmittel) ein gesondertes Entgelt definiert. Es handelt sich um ein sin­

gulär genutztes Betriebsmittel, wenn „ein Netznutzer sämtliche in einer Netz- oder 

Umspannebene von ihm genutzten Betriebsmittel ausschließlich selbst nutzt" Das 

kann z.B. ein Transformator sein. der nur von einem Kunden genutzt wird und der ihn 

mit dem 380-kV-Höchstspannungsnetz verbindet. In diesem Fall, wird ein nach den 

gesetzlichen Vorgaben zur Bestimmung eines „angemessenen Entgelts" ermittelter 

Wert, festgelegt. Bei Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel handelt es 

sich dem Grunde nach um vorgelagerte Netzkosten im Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 ARegV. 

Der Netzbetreiber hat für diese Position keine Kosten in Ansatz gebracht. 

1.1.2.5. A ufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung betreffen regelmäßig Ver­

tragsgestaltungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dntte erbrachten Dienst­
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leistungen sind nach § 4 Abs. 5a StromNEV maximal in der Höhe anzusetzen, wie 

sie anfielen, wenn der Netzbetreiber die Leistungen selbst erbringen würd~ 

Grundlage der Prüfung der durch verbundene Unternehmen erbrachten Betriebsfüh

rung ist der jeweils eingereichte Dienstleistungsbogen für die sieben wertmäßig größ

ten Dienstleistungsverträge mit verbundenen Unternehmen i. S. d. § 6 b Abs. 2 

EnWG. Maßgeblich für die Anerkennung der durch die Dienstleistung verursachten 

Kosten sind somit die Kalkulationsmaßstäbe nach der StromNEV. 

Darüber hinaus müssen die Dienstleistungsverträge einem Fremdvergleichsmaßstab 

standhalten. Die Marktgerechtigkeit der in Ansatz gebrachten Vergütungssätze ist 

vom Netzbetreiber darzulegen und zu beweisen. 1. d. R. hat der Netzbetreiber in 

nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren, dass er Preisvergleiche angestellt hat 

bzw. die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen im Wege der Ausschreibung erfolgt 

ist. Zudem darf die durch Dritte erbrachte Betriebsführung kostenseitig natürlich nicht 

den Wert übersteigen, der zuvor bei eigener Bewirtschaftung durchgriff. 

1.1.2.6. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstand­
haltungsleistungen 

Für die Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleis

tungen sind die gleichen Maßstäbe heranzuziehen wie für Aufwendungen für durch 

Dritte erbrachte Betriebsführung. Es gelten daher die Ausführungen zu 1.1.2.5 ent

sprechend. 

Die angegebenen Kosten in Höhe von-: € werden für die Netzkalkulation 

vollständig angesetzt. 

1.1.2.7. Sonst iges 


Der Netzbetreiber hat für diese Position keine Kosten in Ansatz gebracht 


1.2. Personalkosten 


Personalkosten setzen sich aus den Kosten für Gehälter und Löhne (Lohnkosten), 


aus den Kosten für soziale Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB (Arbeitgeberan­


teile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, Arbeiterren­


ten-. Knappschafts-, Kranken-, Pflege-. Arbeitslosenversicherung)) und aus den frei­


will igen Personalnebenkosten gern. § 275 II Nr 8 und III Nr. 7 HGB (Aufwendungen 


für Altersversorgung und für Unterstützung, z B. Zuschusse an Pensionskassen. 


­

­

­

­
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Gratifikationen, Werkküchen. Werkswohnungen, Unterstützungseinrichtungen, Aus

gaben für kulturelle und sportliche Förderung der Belegschaftsmitglieder) zusammen. 

Anerkennungsfähige Personalkosten müssen sich immer auf einen Arbeitnehmer 

des Stromnetzbetreibers und das Jahr 2011 beziehen. 

1.2.1. Löhne und Gehälter 

Unter der Position Löhne und Gehälter werden die Bruttobeträge der Arbeitsentgelte 

zusammengefasst. Zu Löhnen und Gehältern gehören alle Vergütungen, die d ie Be

legschaftsmitglieder (Arbeiter und Angestellte) und Geschäftsführer sowie Mitglieder 

des Vorstands erhalten, gleichgültig in welcher Form sie gewährt werden, also auch 

Sachbezüge, Aufwandsentschädigungen etc. Die Buchung von Löhnen und Gehäl

tern erfolgt auf bes. Aufwandskonten als Teil der Personalkosten. Belege für berech

nete und gezahlte Löhne und Gehälter können Lohnlisten und Gehaltslisten sein. 

Der Betrag ist in der Regel der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen, entwe­

der 

• 	 beim Gesamtkostenverfahren unter Personalaufwand, getrennt in 

(1) Löhne und Gehälter sowie 

(2) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter

stützung 

oder 

• 	 beim Umsatzkostenverfahren separiert aus den Positionen Herstellungskos­

ten, Vertriebs- und Verwaltungskosten. 

Kosten aus der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstä­

tigkeit, Kosten aus der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und 

Kosten von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

Betriebsangehörigen betreffen teilweise Lohnbestandteile. Diese Positionen sind un

ter 1.2.1. aufgeführt. Keinen Lohn stellen hingegen betriebliche und tarifvertragliche 

Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen dar, soweit diese 1n der Zeit vor dem 31 . 

Dez. 2008 abgeschlossen worden sind. Diese Position' ist daher regelmäßig neu zu

zuordnen. Bei allen Positionen ist zu beachten. dass die Kosten das übliche Maß 

nicht überschreiten dürfen. 

n 

­

­

­

­

­

­

­
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1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un­
terstützung 

Kosten für soziale Abgaben bzw. Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB (Arbeit­

geberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, Arbei­

terrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und aus 

den freiwilligen Personalnebenkosten gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB (Aufwen­

dungen für Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an Pensionskas­

sen, Gratifikationen. Werkküchen. Werkswohnungen, Unterstützungseinrichtungen. 

Ausgaben für kulturelle und sportliche Förderung der Belegschaftsmitglieder) zu­

sammen. 

1.2.2.1 Altersversorgung 

Gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB können Aufwendungen für die Altersversor­

gung der Netzmitarbeiter entstehen; die ggf. für die Kalkulation von Bedeutung sind. 

Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Übernahme jeglicher Aufwendungen in 

die Betrachtung. Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung) sind der Höhe nach anerkennungsfähig, 

wenn sie zu den Personalkosten in einem angemessenen Verhältnis stehen. in effi­

zienter und strukturell vergleichbarer Netzbetreiber (§ 21 Abs. 2 EnWG) ist unter 

Wettbewerbsgesichtspunkten gezwungen, sich an den im Wettbewerb über den Er­

lös durchsetzbaren Personalzusatzkosten zu orientieren. Insbesondere die betriebli­

chen Altersversorgungsmaßnahmen und Aufwendungen für Vorruhestandsregelun­

gen werden dadurch auf ein wettbewerbliches Maß begrenzt. Die Ansprüche der Ar­

beitnehmer selbst werden durch diese Prüfung nicht betroffen. 

- -------

------- - -
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1.2.2.2 Soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

Kosten für soziale Abgaben bzw. sonstige Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB 

(Arbeitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, 

Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) sind 

ggf. berücksichtigungsfähig , insofern die entsprechenden Aufwendungen dem Effi­

zienzgedanken Rechnung tragen. Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Über­

nahme jeglicher Aufwendungen in die Betrachtung. 

1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Fremdkapitalzinsen sind gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV in ihrer tatsächlichen Auf­

wandshöhe zu berücksichtigen, höchstens jedoch in der Höhe kapitalmarktüblicher 

Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen. Mit dem zweiten Halbsatz dieser Rege­

lung hat der Verordnungsgeber § 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert, nach dem bilan­

zielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen sind, als 

sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen. 

Dabei ist auf die Kreditbedingungen im Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Kredi­

tes abzustellen Zwar kann es vorkommen, dass eine Kreditaufnahme sich im Zeit­

verlauf als nicht vorteilhaft erweist, weil das Marktzinsniveau nach der Kreditaufnah­

me gesunken ist. Ex ante ist aber eine solche Entwicklung in der Regel nicht sicher 

erkennbar. Im Zweifel hat der Netzbetreiber darzulegen, dass seine individuellen 

Kreditkonditionen im Zeitpunkt der Kreditaufnahme den damals gültigen Kreditkondi­

tionen entsprachen. Zur Prüfung der Angemessenheit sind hierfür Plausibilisierungs­

zinssatzreihen von der Beschlusskammer herangezogen worden, die erhöht um ei­

nen Relevanzabstand die Zinsreihe (vgl. Ausführungen zur Eigenkapitalverzinsung) 

widerspiegeln, die sich an § 7 Abs. 7 StromNEV orientiert Somit ergeben sich die 

Plaus1bilisierungszinssatzreihen aus dem Mittelwert der von der Deutschen Bundes­

bank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inlandischer Emit­

tenten - Anleihen der öffentlichen Hand, der Umlaufsrendite festverzinslicher Wert­

papiere inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (N1cht-MFls) und der 

Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe 

und der Addition eines Relevanzabstandes in Höhe von 0, 1 %. Kreditkosten. die aus 
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einer Kreditaufnahme mit Festzinsvereinbarung resultieren, sind grundsätzlich anzu­

erkennen, auch wenn zwischenzeitlich das Marktzinsniveau niedriger liegt, es sei 

denn, dass eine Umfinanzierung unter Berücksichtigung etwaiger Vorfälligkeitsent­

schädigungen zu geringeren Kreditkosten führen würde. 

Die im Tabellenblatt .AS. Darlehensspiegel 11" von dem Netzbetreiber eingetragenen 

Beträge für „Zinsen und ähnliche Aufwendungen" werden mit Hilfe der genannten 

jahresindividuellen Zinssatzreihen plausibilisiert. Die Beschlusskammer geht davon 

aus, dass die zu den genannten Beträgen korrespondierenden Zinssätze überhöht 

sind, wenn diese über den Plausibilisierungszinssatzreihen liegen. In diesem Fall 

wird der jeweilige von der Beschlusskammer ermittelte Referenzzinssatz zu Bestim­

mung der anzuerkennenden Fremdkapitalzinsen verwendet. Um die durchschnittli­

che Zinsbelastung des Kalenderjahres 2011 festzustellen, wird anhand der Angaben 

im Tabellenblatt „A5. Darlehensspiegel 11" zudem das durchschnittlich gebundene 

Kapital des Kalenderjahres 2011 für das jeweilige Darlehen herangezogen. 

Die sich somit aus den einzelnen Unterpositionen der Position „1.3. Zinsen und ähn­

liche Beträge" ergebenden Kürzungsbeträge werden vereinfachend in der Position 

,,1 .3.3. gegenüber Kreditinstituten" in Summe verbucht. 

1.3.1. gegenüber verbundenen Unternehmen 

Kreditaufnahmen des Netzbetreibers bei assoziierten Unternehmen bedürfen stets 

einer kritischen Überprüfung. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Kreditkosten als auch 

der gewählten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen Volumina. Es gelten auch 

insoweit die zuvor beschriebenen Grundsätze. Bei der Kreditaufnahme des Netzbe­

treibers bei einem assoziierten Unternehmen trifft jedoch den Netzbetreiber eine ver­

stärkte Nachweislast hinsichtlich der Marktüblichkeit der Kreditbedingungen. 

n 

1.3.2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Es gelten die Ausführungen zu Ziffer 1.3 und 1.3.1 entsprechend. 

Der Netzbetreiber hat für diese Position keine Kosten in Ansatz gebracht. 
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1.3.3. gegenüber Kreditinstituten 

Zinsen für Kreditaufnahmen von nicht mit Netzbetreibern verbundenen Kreditgebern 

sind grundsätzlich zu berücksichtigen, es sei denn dass dem Netzbetreiber günstige­

re Kreditaufnahmemöglichkeiten im Zeitpunkt der Kreditaufnahme zur Verfügung 

standen. Sollten sich bei der Prüfung entsprechende Anhaltspunkte ergeben, muss 

der Netzbetreiber darlegen, dass keine günstigere Finanzierungsmöglichkeit be­

stand. 

Der Netzbetreiber hat für diese Position keine Kosten in Ansatz gebracht. 

1.3.4. Sonstiges 

Der Netzbetreiber macht unter der Position Zinsenaufwendungen Kosten für die Auf­

zinsung der eingestellten Rückstellung für die Mehrerlösabschöpfung geltend. Zins­

aufwendungen resultieren aus der sich verringernden Restlaufzeit und der Anpas­

sung des gesetzlich fixierten Zinssatzes gemäß§ 253 Abs.2 S.3 HGB. Eine netzkos­

tenwirksame Berücksichtigung der Mehrerlösabschöpfung ist jedoch generell nicht 

sachgerecht, da der Netznutzer ansonsten mit zwischen dem 29.10.2005 und der 

erstmaligen Netzentgeltgenehmigung zu viel bezahlten Entgelten belastet würde. 

Dies wäre offenkundig systemwidrig , da dies dem Sinn und Zweck der Mehrerlösab­

schöpfung - dem Zurückholen zuviel bezahlter Entgelte - zuwiderlaufen würde. Die 

Zuführung wurde deshalb von der Beschlusskammer in der geltend gemachten Höhe 

einschließlich der durch die Aufzinsung des Bestandes anfallenden Zinsen nicht als 

Netzkosten berücksichtigt. 

Demnach werden die angesetzten Zinsaufwendungen in Höhe € vo-
angesetzt. 

Die angegebene gesamte Kostenposition in Höhe vo 

anzusetzen. 

1.4. Sonstige Ste uern 

Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs 2 S.1 Nr.3 ARegV sind alle Steuern, die in 

der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsausgaben smd (BR-Drs. 417/07, S.51 ) Dem­

entsprechend unterfallen etwa Grundsteuern. die Kfz-Steuer oder Energ iesteuern 

dem Grunde der Regelung des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV Die kalkulatorische Ge­
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Gebühren und Beiträge zu verbuchen. Die Vereinbarung marktüblicher Ansätze ist 

vom Netzbetreiber darzulegen. 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von € wird für die Netzkai­

kulation vollständig angesetzt. 

1.5.3. Versicherungen 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Versicherungen (Sach- und Haftpflichtversicherungen) 

zu verbuchen. 

chend diesem Dienstleistungserhebungsbogen wurden die kalkulatorischen Vorga­

ben der StromNEV in Ansatz gebracht. 

-- ----

--

1 

- -- - -

-Vgl. hierzu im Einzelnen die beigefügte Anlage1b. Anlage 2b und Anlage 3b. 

--- --

___ - ----------- --­
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1.5.4. Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Bürobedarf. Drucksachen und Zeitschriften zu verbu­

chen. 

Die angegebene Kostenposition in Höhe vo · € wird für die Netzkalkulation 

vollständig angesetzt. 

1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen (Porto-)Kosten für Post, Fracht und ähnliche Leistungen zu verbu­

chen. 

Die angegebene Kostenposition in Höhe vo- € wird für die Netzkalkulation 

vollständig angesetzt. 

1.5.6. Rechts- und Beratungskosten 

Rechts- und Beratungskosten müssen einem Fremdvergleichsmaßstab standhalten. 

Die Netzbetreiber sind verpflichtet. gerade im Bereich der fortlaufenden Mandatie­

rung von Beratungsleistungen günstige Konditionen zu vereinbaren bzw. Preisver­

gleiche anzustellen. Für andere Beratungskosten ist insbesondere darzulegen, dass 

die Beratungsleistungen sinnvolle Beratungsinhalte umfassen und die vereinbarten 

Vergütungen dem Marktniveau entsprechen. Alle Beratungsleistungen müssen sich 

auf den Netzbetrieb beziehen, daher ist auf die Abgrenzung zu anderen Aktivitäten 

zu achten. 

wurden vom Netzbetreiber unter 1.5.6 Rechts- und Beratungs­

kosten geltend gemacht. Die notwendige Prüfung der Kosten gemäß StromNEV wird 

in dieser Position umgesetzt. 

Der Netzbetreiber hat für diese Dienstleistungen einen gesonderten Erhebungsbo­

liegen die Berechnungen der kalkulatorischen Abschreibungen. der kalkulatorischen 
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Eigenkapitalverzinsung sowie der kalkulatorischen Gewerbesteuer gemäß der Vor­

gaben der StromNEV zu Grunde. 

Somit konnte in Gänze den schon bereits unter der Position 1.1.2.5. Aufwendungen 

für durch Dritte erbrachte Betriebsführung dargelegten Kalkulationsmaßstäbe für 

durch Dritte erbrachte Dienstleistungen Rechnung getragen werden. 

- - ---

------- -- -

1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden 

Der Netzbetreiber hat für die Position Sponsoring, Werbung und Spenden insgesamt 

einen Betrag in Höhe von ­ € geltend gemacht. _ 

Es handelt sich bei den geltend gemachten Aufwendungen für Sponsoring, Werbung 

und Spenden generell um Kosten, die keinerlei Bezug zum Netzbetrieb aufweisen 

(vgl.§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV). Sponsoring, Werbung und Spenden sind, soweit sie 

als Kundenbindungsinstrumente eingesetzt werden. in der Netzentgeltkalkulation 

nicht berücksichtigungsfähig. Aus der natürlichen Monopolstellung des Netzbetrei­

bers ergibt sich, dass solche Aufwendungen ihren im wettbewerblichen Umfeld be­

stehenden Zweck in der Monopolsituation von vorneherein nicht erreichen können, 

da die Netznutzer regelmäßig keine Wahlmöglichkeit zwischen konkurrierenden 

Netzbetreibern haben. Der mit Werbeaktivitäten verbundene Imagegewinn ist - be­

dingt durch das Monopol eines Netzbetreibers - für den Elektrizitatsnetzbetrieb nicht 

erforderlich . Die Vorteile. sofern sie nicht ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher 

beim assoziierten Vertrieb. Hiervon werden Aufwendungen für sog. aufgabenorien­

tierte Kommunikation (Personalwerbung. gesetzliche Veröffentlichungspflichten etc.) 

nicht erfasst. 
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Der Netzbetreiber hat in dieser Position allerdings auch Kosten geltend gemacht, die 

zum generellen Auftreten eines Netzbetreibers betriebsnotwendig sind und nicht 

unter den Sachverhalt Sponsoring, Werbung und Spenden falle 
- --------- ------ - -

1.5.8. Reisekosten und Auslösungen 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Reisen und Auslösungen zu verbuchen. 

n 

1.5.9. Bewirtung und Geschenke 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes 

nachweislich betriebsnotwendigen Kosten für Bewirtung und Geschenke zu verbu

chen. 

n 

1.5.10. Wartung und Instandsetzung 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­


triebsnotwendigen Kosten für Wartung und Instandsetzung zu verbuchen. Bei der 


Wartung und Instandsetzung ist von kontinuierlichen Prozessen langlebiger W irt­


schaftsgüter auszugehen. 


Der Netzbetreiber hat für diese Position keine Kosten in Ansatz gebracht. 


1.5.11 . Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 

Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen sind nur dann be

rücks1chtigungsfähig. wenn sie eindeutig dem Netzbetrieb zugeordnet werden kön

nen. In der Regel sind dies Abschreibungen auf nicht geleistete Hausanschlusskos­

ten und Baukostenzuschüsse sowie Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen 

aufgrund der Zahlungsunfähigkeit eines Handlers. In keinem Fall können Forde

rungsausfälle des Vertriebs gegen Endkunden anteilig ins Netz auch .i R.v. Pau

schalwertberichtigungen geschlüsselt werden. Das Risiko des Forderungsausfalls 

der Endkunden trägt der „assoziierte" Vertrieb. Bestünde die Möglichkeit Forde

­

­

­

­

­

­

- 25 ­



rungsausralle anteilig auf den Netzbetrieb zu übertragen, würde dies zu einer 

Quersubventionierung und Benachte11lgung von Dntthändlern führen. da der Netzbe­

trieb keine Forderungsausfälle von Dritthändlern übernehmen würd~ 

Kosten. die unter der Po51t1on E'.inzelwertbericht1gungen und Abschreibungen auf 

Forderungen geltend gemacht werden . sind im Übrigen nur dann berücks1cht1gungs

tali1g, wenn es sich um Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen handelt. 

Uneinb(1ngliche Forderungen liegen vor, wenn es Sich um einen endgül't1gen Forde­

rungsausfall handelt, et h. die Beitreibung des Forderungsbetrages erfolglos abge­

schlossen wurde (bspw. fruchtlose Zwangsvollstreckung oder Insolvenzverfahren 

mangels Masse eingestellt) . Darüber hinaus steht die Existenz einer Versicherung 

gegen ~·orderungsausfälle einer Kostenanerkennung von Abschreibungen auf unein

bringliche Forderungen entgegen Das Vorliegen uneinbrmg·11cher Forderungen · ist 

vom Netzbetreiber ausführlich, unter Nennung der Firma des Debitors. der Höhe des 

Forderungsausfalls . der durchgeführten Maßnahmen· im Rahmen der versuchten Bei­

treibung etc darzulegen 

Der Netzbetreiber macht unter der Pos1t1on Einzelwertbehchtigungen und Abschrei­

bungen auf Forderungen Kosten '1n einer Höhe von-· € geltend Aus den 

Erlauterungen des Netzbetreibers geht hervor, dass es sich teilweise um Abschre1

bungen auf uneinbringliche Forderungen aufgrun , han­

delt Die Forderungsausfälle durc ' 


fallen insbesondere der Hohe nach nicht ·m ·Jedem Jahr der zweiten Anreizregu'l1e­


rungsper1ode an und stellen vielmehr eine Besonderheit des Gescli'atts1ahres gem § 


6 Abs. 3 S. 1 ARegV dar. E'111 exakter Wert WLfrde vorn Netzbetreiber riicht nachge­


wiesen . Der angesetzte Wert sche1nt'1edoch irn Jahresvergleich aufgrund des E::1nzel· 


fallcharaktets überhoht und kann nur teilweise anerkannt werden . In den Voqahren 


wurden vom Netzbetreiber keinerlei Aufwendungen fur Einzelwertberich"t1gungen und 


Abschreibungen auf Forderungen angegeben 


Insoweit handelt es sich bei den geltend gemachten Aufwendungen um Kosten . die 


·1n dieser H"öhe mit hoher VVahrsche1nl1chke1t ri1cht wiederkehren werden Es handelt 


sich um eine Besonderheit des Geschäftsjahres gern § 6 Abs. 3 S 1 ARegV Die 


Beschlusskammer geht Jedoch davon aus, dass r-orderungsausfalle wieder auftreten 


werden 

lJernnach ist die angegebene 

­

­

­
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gesamte Kostenposition in Hohe von_ _ _ 

- anzusetze11 

1.5.12. Zahl ungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 
StromNEV 

In dieser Pos1t1on sind die Zahlungen an Stadte oder Gemeinden nach Maßgabe v on 

§ 5 Ab~ 4 StromNEV zu verbucheri Bei dieser Pos1t1on handelt es sich um dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kosten gemaß § 11 Abs. 2 S 1 Nr 8b ARegV (vgJ Kapite l 7) 

Der Netzbetreiber hat für diese Position keine Kosten' in Ansatz gebracht. 

1.5.13. Sonstiges 

überwiegenden 

standteile wurden auf die Kostenart 1.5.13. Sonst iges geschlüsselt Die notwendige 

Prl 1fung der Kosten gemäß StromNEV wird"1n dieser Position umgesetzt 

Der Netzbetreiber hat für diese Dienstleistungen einen gesonderten Erhebungsbo­

gen überni1ttelt Entsprechend diesem Dienstleistungserhebungsbogen der nach den 

kalkulatorischen Vorgaben der StrornNEV aufgebaut "ist. wird ein entsprechendes 

Entgelt für die 

H1erbe1 liegen die Berechnungen der kalkulatorischen Abschre ibungen . d er 

kalkulatorischen E1genkap1talverzinsung sowie der kalkulatonschen Gewerbesteuer 

gemä ß der Vorgaben der StromNEV .7u Grunde. Darüber n1naus wurden jeg'l1che 

gemäß dieses Zw1schenergenisses aufgeführten Standpunkte und Rechtsauttassun­

gen 
- - ----- --- -

Somit konnte in Ganze den schon bereits unter der Pos1t1on 1 1 2 5. Aufwendungen 

für durch Dritte erbrachte Betriebsführung dargelegten Kalkulat1onsmaßsfäbe für 

durch Dritte erbrachte Dienstleistungen Rechnung getragen werden. 
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Die aus der Position 1. 5.7. Sponsoring , Werbung . Spenden umgebuchten Kosten in 

Höhe von In der Gesam­

ten Position werden demnach Kosten·in Höhe vo~ € anerkannJ 

1.5.14. Im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 

Der Netzbetreiber hat für diese Position Kosten '1n Höhe von €' in Ansatz ge­

bracht Die Kosten werden vollurnfang11ch berucksichtigt 

1.5.15. Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

Der Netzbetreiber hat für diese Po~1t 1on Kosten · in Hbhe von 

gebracht Die Kosten werden vollumfang11ch berucksich't1gt 

1.5.16. Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 

Der Netzbetreiber hat tu r diese Position keine Kosten·in Ansatz gebracht 







werden muss. dass diese Betrage in der Vergangenheit schon wieder verdient wur­

den. ist der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten zu belasten. Dementsprechend sind Ansätze der Anschaffungs und 

Herstellungskosten seit 2006 dahingehend zu beleuchten . ob das Pr1nz1p der Bilanz­

stet1gke1t bz~ der Bewertungsstetigkeit Berucksichtigung fand Die aufgrund des 

Entfaltens einer -rahrlichen Prüfung eröffnete Mogllchkeit, Aktivierungswahlrechte 

starker als bisher zu nutzen und lnstandhaltungsaufwand zu akt1..:i1eren darf nicht zu 

gestalteten Mehrkosten fuhren Der ersparte Aufwand wurde sonst zweimal zurück 

vergt.Jtet. zun·achst in der nicht durch Eff1tienzste1gerungen unterschrittenen Erlös­

obergrenze und dann in Form ertmhter Kapitalkosten (sog OPEX-CAPEX-Sw1tch) . 

2.1.1 Übergang von Netzen 

Gem~ß § 6 Abs 2 S 2 Nr. 2 StromNEV ·ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen für den fremdf1nanzierten Anteil der Altanlagen und gern § 6 Abs 4 

StromNEV bei den Neuanlagen von den ·iewe1ligen , im Zeitpunkt ' ihrer Errichtung 

erstmallg aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten ("historische Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten') auszugehen. § 6 Abs. 6 StromNEV untersagt eine 

Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte . 

·insbesondere auch im Falle einer Veränderung der ursprunglichen Abschreibungs­

dauer. Nach der ausdruckl1chen Regelung des § 6 Abs 7 StromNEV gilt das Verbot 

der Abschreibung unter Nul l ungeachtet einer Anderung der Eigentumsvernaltnisse 

oder der Begründung von Schuldverlialtri1ssen In den genannten Vorschriften 

kommt die eindeufige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck . dass ein Netzkauf oder 

vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung der befucksichtigungsfahigen 

Netzkosten fuhren darf Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer 

an mogllchst geringen Netzkosten den Vorrang emgeräumt. Ihre sachliche Grundla­

ge findet diese gesetzgeberische Entscheidung m dem Charakter der Energieversor­

gungsnetze als nafürliche Monopole, die den Netznutzern regelrnaßig keine wettbe­

werbl1ct1en Ausweichmoglrchke1ten lassen Die Vorschrift geht auch schon aufgrund 

ihrer systemaf1schen Stellung den ·Übergangsregelungen des § 32 StromNEV vor 

D h. unabhängrg von den zugrunde gelegten Nutzungsdauern. unabh-~rng1g von der 

Anderung von Eigenturnsverhaltnissen oder der Begründung von Schuldverhältri1s­

sen . darf kein Vermogensgegenstand mehr als genau einmal 1n Ansatz gebracht 

werden 
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Für den Fall von Netzkaufen ist dementsprechend festzuhalten . dass ein Anspruch 

eines Netzbetreibers. bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kauf­

preis für erworbene Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH , KVR 35/07 - SW 

Neustadt a .d. W ., Rn . 47 ff.). Nach § 6 Ab~ 6 StromNEV dürfen die Abschreibungs­

grundlagen r11cht verandert werden. was bedeutet. dass das Abschreibungsobjekt 

nur E!1nmal und ohne Erhohung der Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden 

kann. Die Regelung des § 6 Ab~ 7 StromNEV stellt ·uberd1es ausdrucklich klar. dass 

das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Falle eines Eigentümerwechsels 

gilt. Oanitt wird bei einem Verkauf eine Veranderung der Abschreibungsgrundlage 

explizit ausgeschlosseri Auch aus der v1elfact1 herangezogenen „Kaufenng· ­

Entscheidung des BGH (BGH. KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit für die 

StromNEV: BGH, KVR 35107 - SW Neustadt ad W , Rn. 47 ff) 

Nach Angaben des Netzbetreibers hat er das Netz Borchen Etteln zum 30.0E;l 2009 

übernommen Der Netzbetreiber hat mitgeteilt, dass der Kaufpreis auf Grundlage der 

l11stor'1schen Anschaffungs- und Herstellungskosten berechnet worden · 1sl Es sind 

keine Anhaltspunkte ers1chtl1ch, dass die Ans-atze der Netzbetreiber · infolge eines 

Netzkaufes überh'oht sein könnten Die Beschlusskammer hat ' insoweit keine Kür­

zungen vorgenommen. 

2.1.2 Veränderung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Nach § 6 Abs 3 und 4 StromNEV bilden d1e '1eweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt fur die Wertbestimmung des Sachanla­

geverm'bgens. ·insofern die · 111 Rede stet1enden Verniogensteile befr1ebsnotwena1g 

sind Zum betr1ebsnotwendigen Vermögen gelibren alle Verm'ogenswerte. die dem 

Ablauf des Geschaftsbetriebs zu dienen bestimmt sind Nicht betnebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen 

Entscl1e1dend bei den für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes · ist es. dass 

sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl § 6 

Abs 3 und 4 StromNEV) Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Be­

gründung der erstmalig akt1v1erten orig1naren Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Neubewertungen und Umbuchungen sind fur die kalkulatorische Bewertung in der 

StromNEV unzulassig . um das Abschreibungsverbot unter Null nach § 6 Abs. 5 und 

§ 6 Abs 7 StromNEV sicherzustellen . Dementsprechend werden in der StrornNEV 

Kalkulation - dem Gedanken des Ersatzes der HGB-Regeln durch die Kalkulations­
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vorgaben folgend - sämtliche Veranderungen . r, ~ aufgrund erlaubter degressiver 

oder anderer Sonderabschreibungen. grundsatzlich unzulassig. Lediglich wenn ein 

Wirtschaftsgut die Sph'are der Regu11erungsbasis durch Ausscheiden aus dem Anla­

gevermögen ver~asst. ist die Berechnungsgrundlage originärer Anschaffungs- und 

Herstellungskosten außer Ansatz zu bnngeri Analog sind auch samtllche nachträgli­

che Veranderungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht berucks1cht1­

gungsfcihig Diese gelten als neue originare Anschaffungs- und Herstellungskosten 

der jeweiligen Anlagengruppe im Jahr der erstmaligen Akti\l1erung Die einmal ge­

wahlte Nutzungsdauer und das ursprungllche Zugangsiahr sind unverandert fortzu ­

führen . um das '1n § 6 Abs. 5 StromNEV und§ 6 Abs. 7 StromNEV vorgegebene Ver· 

bot von Abschreibungen unter Null umzusetzen 

Neben den orig·in·aren Anschaffungs- und Herstellungskosten sind nach Maßgabe 

des § 6 Abs. 5 S. 2 StromNEV die jeweils für eme Anlage' in Anwendung gebrachte 

betriebsgew'öhnliche Nutzungsdauer für dre Restdauer · ihrer kalkulatorischen Ab­

schreibung unverandert zu lassen 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Bas1s1ahres 2006 mtt 

den zum damaligen Zeitpunkt gewahlten Zugangsiahren und Zuordnungen zu den 

'Jeweiligen Anlagengruppen wurden ' 1m Rahmen des Beschlusses BK8-07/163 be­

reits geprüft und festgestellt und sind grundsatzllch unverandert fortzuführen. es sei 

denn Anlagenabgange mindern den Anlagenbestand Umbuchungen zv~1schen den 

Anlagengruppen oder Veränderungen in den Zugangsjahren sind laut StromNEV­

Vorgaben insofern rircht nachzuvollziehen und unzulässig . da durch die entspre­

chenden Veranderungen bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte erneut in 

Ansatz gebracht werden k'onnten Die Beschlusskammer erganzt Zugange' 1111 An la­

geverrnogen der Jahre 2007 - 2011 um dre betrrebsnotwendrgen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten 

2.1.2.1 Abgänge im Anlagevermögen Altanlagen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig außer Betrieb genommener Vermö­

gensgegenstande sind nicht zertglerch mit dem Ersatzvermögensgegenstand be­

rücksichf1gungsfahig Anlagengüter. die vorzeibg außer Befr1eb genommen werden. 

führen 'insofern zu einer Verrmgerung der 1ewe11tgen Anschaffungs- und Herste l­

lungskosten im Zeitpui 1kt der Errichtung und Begrundung der erstmalig akt1v1erten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese verlassen den Netzbetrieb Oie kalku­

latorische Nutzungsdauer endet ni1t dem bilanziellen Anlagenabgang und füh rt zu 
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einer Sonderabsct1re1bung ·m Höhe des kalkulatorischen Restwerts des Anlagengu­

tes. etwaige Erlöse aus der Veräußerung des Anlagengutes sind dabei Kosten rnin­

dernd anzusetzen. Die Beschlusskammer berücksichtigt insofern die Anlagenabgän­

ge ·in den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die korrespondierende Sonder­

abschreibung ·in Hohe des kalkulatorischen Restwerts.· insoweit diese ·1m Basisjahr 

auftritt . Schließlich sind auch Minderungen des Anteils des Stromnetzes an Anlagen ­

gütern des gern~1nschaftl1ch genutzten Bereichs eines Versorgungsunternehmens 

als Anlagenabgang zu k las~1f1t1eren . 

Demzufolge legt die Beschlusskammer der Prufrechnung grundsatz·lich die t11stot r­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten mit Stand der letzten Kostenprüfung 

mit den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu 

den jeweiligen Anlagengruppen - bereinigt um NetZJu- oder abgange und Anlc:i­

genabg-ange - zugrunde 

2.1.2.2 Zugänge im Anlagevermögen Altanlagen 

Als nachtragltche Anschaffungskosten·1st zu verstehen. dass die Anschaffungskosten 

einer Anlage z.B. durch Erweiterung oder Erneuerung nachtrag·llch erhöht werden. 

H1erbe1 werden handelsrecht11ch -1m Regelfall die nachtfaglichen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten "im Zugangszeitpunkt der Errichtung und Begfundung der ur­

sprünglichen Anlage erfasst Kalku lators1ch sollten diese "Jedoch aufgrund der oben 

gesctillderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten "1m Jahr der erstmaligen Akt1v1erung eriasst werden 

2_2. Tagesneuwerte 

Oie Anwendung von Indexreihen dient dazu. Kosten der anlagenspezifischen lnflal 1 · 

on bei der Netzentgeltkalkulation zu berücks1cht1gen Indexreihen geben wieder.· 111 ­

w1efern sich Kosten der Wiederbeschaffung beslirnmter Anlageguter 1rn Zeitablauf 

entvJ1ckeln. Darrnt soll dem Netzbetreiber ernioglicht werden das Anlagevermögen 

zu erhalten N'1cht zuletlt '1m politischen Kompromisswege sind untersd11edliche Be· 

wertungsrnaßstabe fur Altanlagen (vor dem 01 01 2006 aktiviert . Nettosubstanzer­

haltung) und Neuanlagen (Realkapita lerha ltung) vorgegeben worden. 

Fur den e1genfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine 

lnd1i 1erung maßgebltch (§ 6 Abs. 1. Abs 2 S. 2 11 ncl Abs 3 StromNEV) Der Tages­

neuwert wird von der Ve'rordnung selbst definie1i als der "unter Berücksichtigung der 

technischen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum Jeweiligen Bewer­
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tungszeitpunkt" (§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Dieser aktuelle Anschaffungswert ist. so 

die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung der historischen Anschaf

fungs- und Herstellungskosten zu ermitteln. 

Nachdem die Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des 

Energiewirtschaftsrechts vom 14.08.2013 in Kraft getreten ist (BGBI. 1 2013 Nr. 50. 

21.08.2013, S. 3250 ff.) sind gemäß§ 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 StromNEV 

folgende Indexreihen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen: 

1. 	 für die Anlagengruppe der Grundstücksanlagen und Gebäude der Anlage 1 

die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude , Bauleistungen am Bauwerk. 

ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für 

die Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1 

a) 	 die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau) . ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 70 Prozent und 

b) 	 der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 

Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 30 Prozent 

3. 	 für die Anlagengruppe der Freileitungen der Anlage 1 

a) 	 die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 50 Prozent, 

b) 	 der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 

Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17. Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 15 Prozent und 

c) 	 der Index Türme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl (Statistisches Bun­

desamt. Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) 

mit einem Anteil von 35 Prozent; 

4 	 fur die Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1 

a) 	 die Indexreihe Ortskanäle. Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau). ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt. Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 35 Prozent und 

­
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b) 	 der Index für Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mine

ralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt. Fachserie 17, Index der Er

zeugerpreise gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 65 Prozent; 

5. 	 für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1 . 

Grundstücke der Anlage 1, ist die Indexreihe für Erzeugerpreise gewerblicher 

Produkte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt. 

Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 

Die einzelnen Faktorreihen sind der Anlage 3 zu entnehmen. 

2.3. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Restwerte 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 

01.01 .2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01 .01 .2006 aktiviert) zu unterschei­

den. Alt- und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass für Altanlagen - im Ge­

gensatz zu den Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß 

§ 6 Abs. 2, 3 und 4 StromNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreib un­

gen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 StromNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach 

§ 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Tag des Ge­

schäftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die Anschaffung erfolgte. 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem (s. auch zur Eigenkapitalverzinsung), dass Grundstücke im Rahmen der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen Anschaffungskosten anzu

setzen sind. Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für 

solche Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist . wobei 

sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen­

standes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Kon

sequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine 

begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie 

z. B. Bauten, Grundstücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die 

Grundstücksanteile gekurzt werden. 

2.3.1 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtung der 

Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 

­

­

­

­
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S. 1 StromNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu 

Grunde zu legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapital

quote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte 

Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten multipliziert mit der Fremdkapi­

talquote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 

i. V. m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 2, 5 i. V . m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 StromNEV 

geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender 

Formel zu ermitteln: 

l 
1 
I K

, • 
dtrc

• Restwert " Hcstwcrt ",_ u . 
' alk.Jahrcsabs 1bung, = - ---- -

11
-
._1 

- x E
• 
KQuote + - - -.-·111·-··-- x F KQuotc 

l 
------Restnutzur~sda- ucr. ------- Rcstn- utzu~sdauer, 

~--- ------

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauer,) gleich der 

Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und 

der Anzahl der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel 

beschreiben der Restwert TNW.i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Ta

gesneuwerten und der Restwert AKIHK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i 

zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

2.3.2 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanlagen 


Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den je­


weiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Ab­


schreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt 


sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungs­


kosten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV gewählten Nutzungs­


dauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfällt für Neuanlagen gemäß 


§ 6 Abs. 4 StromNEV. 


Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 StromNEV geregelt. Der kalkulatorische 

Abschreibungsbetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel 

zu ermitteln: 

Al-.:if IK 
Kalk . Jahrcs<thsdm:ibunl-.' , ­

. 1'D, 

­

­
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2.3.3 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31 .12.2011 ermitteln sich auf Basis der histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr 

bis zum Jahr 2011 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 

Für die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach § 32 Abs. 3 Satz 1 

StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens für den eigen­

finanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach§ 6 Abs. 3 StromNEV, für den tremd­

finanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu doku­

mentieren. 

Dabei sind nach § 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sachan­

lagegüter der kalkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu Grunde gelegten Nut­

zungsdauern heranzuziehen. 

Für die Fälle. in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern 

über Jahrzehnte hinweg möglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungs­

geber eine Vermutungsregelung geschaffenen. die eintritt. falls die Heranziehung der 

tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) möglich ist. 

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bun­

destarifordnung Elektrizität (vom 18.10.1989, BGBI. 1 S. 2255; BTOElt) Kosten des 

Elektrizitätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen waren und von Dritten gefordert 

wurden. wird nach§ 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet. dass die nach den Ver­

waltungsvorschriften der Länder zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage im Tarif­

genehmigungsverfahren jeweils zulässigen Nutzungsdauern der Ermittlung der Kos­

ten zu Grunde gelegt worden sind. 

Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet, bei der Restwertermittlung zu berücksichti­

gen, in welchem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strom­

preiskalkulation nach der Bundestarifordnung Elektrizität eingeflossen sind. Denn die 

Netzkosten sind bei den früher üblichen integrierten Versorgungsunternehmen not­

wendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation gewesen. Dabei wurden im Rahmen 

der den Ländern obliegenden Anwendung der BTOElt in der Vergangenheit durch­

aus unterschiedliche Abschreibungszeiträume anerkannt. So waren in einzelnen 

Ländern vergleichsweise kurze steuerliche Abschreibungszeiten zulässig Die Rege­

lungen des § 32 Abs. 3 StromNEV schreiben vor, dass diese Abschreibungszeiten 

bei der Netzentgeltkalkulation berücksichtigt werden müssen. Soweit also während 

der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kürzere Abschreibungszeiträume 
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in Ansatz gebracht worden sind, als ·iene Abschreibungsdauern, die fortan nach der 

Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind . so sind diese· insoweit getat1gten Ab­

schreibungen uber die Strompreise regelmaß1g bereits erhoben worden. Diesen Um­

stand bE!1 der aktuellen Kalkulation nicht zu berucksicht1gen. würde zu unberechtigten 

erh·öhten Abschreibungen fuhren . Es käme zu erner Mehrfachverrechnung von Ab­

schreibungen bzw. zu sog. "Abschreibungen unter Null". die nach § 6 Abs. 6 und 7 

StromNEV verboten sind. überdies würde die unvollständige BerLicksicht1gung be­

reits erfolgter Abschreibungen zu einer Überhohung des betriebsnotwendigen Kapi­

tals und ni1tH1n der zutass1gen kalkulatorischen e1genkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 

1 Satz 2 N~ 1 und 2 StrornNEV fuhren 

Sind über Anlagegüter H1ns1chthch ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informationen ver­

fügbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S 3 StrornNEV nicht erfüllt . 

·ist§ 32 Abs.3 SA StromNEV anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet. dass der kal­

kulatorischen Abschreibung des Sachanlageverniogens die unteren Werte der' rn An­

lage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern zu 

Grunde gelegt worden sind 

Für die rechnerische Errrnttlung der kalkulatohschen Restwerte bedeutet dies im Ein­

zelnen 

Wird im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Änderung der 

angesetzten Nutzungsdauer gegenüber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer vor­

genommen. so ·ist lediglich der auf Grundlage der Bislang in Ansatz gebrachten Nut­

zungsdauer ermittelte kalkulatoftsche Restwert auf die neue Restnutzungsdauer zu 

verteilen 

In der Vergangenheit vorgenommene Änderungen der angesetzten kalkulatorischen 

Nutzungsdauern (z B Wechsel von steuerlich zulass1ger Nutzungsdauer auf be­

tnebsgewohnltche Nutzungsdauer) sind zu berucks1chtigen Dabei ist aussch"lteßlich 

der kalkulatorische Restwert irn Zeitpunkt des Nutzungsdauerwechsels auf die ver ­

anderte Restnutzungsdauer zu verteilen . 

Ist eine Änderung de·1 Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt" 1r1 der Vergan­

genheit vorgenommen worden oder nach§ 32 Abs. 3 Satz 3 StrornNEV zu vermuten . 

ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zwe1stuf1g vorzunehmen (bei 

mehr als einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend mehrstufig) 
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1 etzbe:treiber 

-•• 

Auf Grundlage dieser Informationen hat die Beschlusskammer folgende Nutzungs

dauern zu Grunde gelegt: 

j - - - Ste 1· h NRW spezifi- f -U-nt-e--rg-re-nz-e
8 1 

A 1 uer tc sehe Arbe1·tsan­
ag_engruppe -~- Nutzungsdauer StromNEV 

_ leit~f}9__ _ -l 

bei 220 kV 35 24 40 
._Ka~el 110 kV 35 ______2_4 ~ 40 
Kabel Mittelspannunasnetz 35 24 140 
~-a__ 25___ 24 · ·· bel 1 kV ___ 4~0_ 
' Kabel Abnehmeranschlüsse 25 24 . 5
F!ej!eitungen 11_9-380kV 35 24 0
r 

Freileitungen ~ittelspannungsnetz: 30 24 30 

fr~ileitungen_U<~ _ __1Q 24 _____ ) 30 

Freileitun_gen Abnehmer~r:isc_hlüsse \' ~O 24______J.~ 

Stationseinrichtungen und Hilfsanla- 20 24 35 

. gen inklusive Trafo un~ Sc.~C!!ter ; ____ 1 

Schutz-, Mess- und Uberspan- 20 24 25-1 
l

nungsschutzeinrichtungen. Fern-1 

steuer-. Fernmelde-. Fernmess- und i 
_Automatjkanl~_en sowie Rundsteu- . 

Zu ermitteln ist daher, ob der dem Antrag zugrunde liegende kalkulatorische Rest­

wert des Sachanlagevermögens den Vorschriften des § 32 Abs. 3 StromNEV ent

spricht. 

Für eine Plausibilisierung der von der Antragstellerin ihrem Netzentgeltantrag z u­

grunde gelegten kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene 

Ermittlung (Prüfrechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des § 32 

Abs. 3 StromNEV durchgeführt. 

Ausgangspunkt dieser Prüfrechnung sind die seitens der Antragstellerin in dem Blatt 

„82" des Erhebungsbogens mitgeteilten Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

­

­
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-------

_____ ______ 

------------~--------·-----~ 

Anlagengruppe 
Steuerliche 
Nutzungsdauer 

NRW spezlfi­
sehe ArbeltNn· 
leltuna 

Untargranze 
StlomNEV 

erungsanlagen einschließlich Kopp­
Jung~-::_._ Trafo- und Schaltanlaaen 

SQ._nstiges _ _ ___ --+-2_0______-'-2~4'----------li-:2~0c____-1 

380/220/110/30/1 kV-Stationen 25 24 25 
------~..c.;.__-i..;.__:_______J~:_:_-----+-=~----1--··- ---

Hauptverteilerstationen 20 _2_4________25_____. 
_Orts~etzstationen 20 24_____ 3-=-_._-=-0----~ 
Kundenstationen 20 24 30 
·stations_9eb~ude 20 ......24 30 
Allgemeine Stationseinrichtungen, 20 24 	 25 
HilfsaQ!~e~------~ __ _ _____ --------4-~ _ 

ortsfeste Hebezeuge und Lasten- 20 24 25
aufzüge einschließlich Laufschie­
nen. Aussenbeleuchtung in Um­

~PC)Q!l~unc:J_ Sch~~tari~~!l -----+----------1---------

--+...;;;3-=-0------1 

25 

30 

20 
_ _____, 
_3_9____ 

-i-_1....:..5 ----1 

25 

50 
-+-"6-'-0____, 

8 
-r-------1 

-1-_14__ 

14_--=------
4 

~---~=====~~==--~--

i_ ~chaltejniJc_!l!~~n --+- _____ 4_____ 


l 

2_;;..0 ~2_;;..

\ Rundsteuer-. Fernsteuer-. Fernmel- 20 24 

' de-, Fernmess-. Automatikanlagen, 

, Strom- und Spannungswandler, 

N~tzschu!?einri~~u~gen__ ._ 

Ortsnetz-Transformatoren, Kabel- 20 24 


l v~r1e~~rsch_ränke_ ________ __ _-4------
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, 15 24 

TFR-Empfänger --------1-- -----~------' 

__Fer~sp!_echleitungen ---+___ -i-24
_______ 10 ---- =-'------ ­
Fahrbare_~trQ~a_g_gre_.,g._a_te_____ _____ 2;....;_____
~5 ...._:;;;4 

Grundstücksanlagen, Bauten für 12 1 12 

Tran~_Q_o_rtwe~e_n_ _ --------+- _ 

_l?etrieE~gebäud~_ 	 50 1 50 ~ 

i Verwaltun_	 ___ _ ______ 5...:..._____g_sg_~bä~~~ _ ._~o li--;;.0 

Geschäftsausstattung (ohne EDV, 10 10 

_Werkz~ug_~/G~_r_~~} ---""--I _____

1 Werkzeug~/ G~ä_te __ 10 ......1_1-'--0:;________ 

1	 10=-=-== 1 

- L~er~inrichtung 	 10 _ 
Hardware 	 3 1 3 

1 

1~~::;~:,~~~:e -- ~- -	 -H I ~---~--~===---

­

­

­

2.3.4 	 Berücksichtigungsfähige kalkulatorische Abschreibungen und kalkulato­
rische Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs

und Herstellungskosten (für Alt- und Neuanlagen) - gegliedert nach Anlagengruppen 

- und zu Tagesneuwerten für Altanlagen - ebenfalls gegliedert nach Anlagengrup­

pen -	 wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben 

sich -	 jeweils gesondert für den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfallt - aus 

­
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Anlage 3. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermo­

gens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3. 

Die Anfangs- und Endbestande der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagever­

mögens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (fur Neuanlagen) wurden nach 

den vorstehend dargestellten Grundsatzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert 

nach Anlagengruppen - aus Anlage 3. Bezogen auf die kalkulatonschen Restwerte 

Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für Altanlagen) - geg·11edert nach Anla­

gengruppen - finden sich die Werte ebenfalls in Anlage 3 

Oie den Berechnungen zu Grunde 11egenden Weite (on~1n-are Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) ergeben sich aus 

Anlage 3. 
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3. 	 Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gen;i § 7 

Abs, 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund­

lage des betnebsnotwendigen Eigenkapital~ Das betriebsnotwend1ge Eigenkapital 

ergibt sich gern. § 7 Ab~ 1 StromNEV unter Berucks1chtigung der Eigenkapitalquote 

nach§ 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der 

1. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi

gen Altanlagen bewertet zu Historischen Anschaffungs- und Herstellungskos

ten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach§ 6 Ab!? 2 StromNEV 

2. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermogens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und mull1p11z1ert n11t der E1gen­

kap1talquote nach§ 6 Abs . 2 StromNEV 

3. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der bethebsnotwendi­

gen Neuanlagen bewertet zu li1stor1schen Anschaffungs- und Herstellungskos

ten und 

4_ 	 Bilanzwerte der betriebsnotwend1gen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be­

tf1ebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der Son

derposten ni1t Rllcklagenante1I 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verbnsl1chen Fremdkapitals 

Zur Berechnung der E1genkap1talverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulato·n

schen Restwerte des Sachanlagevermögens gemaß § 7 StrornNEV zu erfolgen Bei 

Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 

7 Abs 1 S 2 Nr. 1 und 2 StrornNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis . als auch auf 

Basis der Anschaffungs- und Herstel lungskosten zu beslrmmen Fur Neuanlagen 

erfolgt die Restwertbestirnrnung gernaß § 7 Abs 1 S. 2 Nr. 3 StromNEV aussch ließ

lich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten Grundstucke sind hierbei 

gemäß § 7 Abs. 1 S 3 StrornNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten anzusetzen . 

Gemäß § 7 Abs. 1 S 4 StromNE:V ist sowohl bei den kalkulatorisct1en Restwerten 

des Sachanlagevermögens als auch bei den Brlanzwerten des betriebsnotwendigen 

F·1nanzanlage- und Urnlaufvernibgens·iewe1ls der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand anzusetzen Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermogens be! Altanlagen wird h1erber durch Addrt1on der 

­

­

­

­

­

­
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Restwerte des Sachanlngevern1ögens zum Jahresende 2011 und der Jahresab­

schreibung 2011 errechnet 

ße'1 Neuanlagen die ·1m Basisjahr j ~ q § 6 Ab~ 1 ARegV aktiviert wurden. erfolgt 

keine Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatonschen Restwerte des 

Sachanlagevermögens da dieser grundsätzlich Null betragJ Gemäß § 7 Abs 

1 S. 3 StromNEV ·ist bei der Mittelwertbildung der ·Jewe111ge Jahresanfangsbestand 

und der Jahresendbestand zugrunde zulege!') Nach dem Grundsatz der Bi lanL'1denti· 

tat gemaß § 252 Abs. 1 N( 1 HGB müssen die Wertansätze der Eröffnungsbilanz 

des Geschäftsjahres im Basisjahr i. S. et § 6 Ab~ 1 ARegV mit denen der Schlussbi­

lanz des vorhergehenden Gesch·aftsjahres übere1nsl1mmeo Da in der Schlussbilanz 

des vorhergehenden Gesch'aftSJahres die erst im Basisjahr' 1. S d . § 6 Abs 1 ARegV 

aktivierten Neuanlagen denklogisch noch nicht vorhanden sein können . betragt der 

anzusetzende Jahresanfangsbestand für im Bas1s1ahr aktivierte Neuanlagen Null 

Zur Festlegung der Basis für die E1genkapitalvert1nsung ist das betr1ebsnotwend1ge 

Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV) Die 

Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systen1a"t1k der 

StrornNEV in fünf Schritten zu erfolgen. 

( 1.) Ermittlung der kalkulatorischen E 1genkap1talquote 

(§ 6 Abs. 2 S 3 StromNEV), 

(2.) Errri1ttlung des betriebsnotwend1gen Eigenkapitals (§ 7 Abs 1 S 2 

Strom NE V). 

(3.) Errri1ttlung des die zugelassene Eigenkapitalquote ··uberste1genden E1­

genkap1talanteils (§ 7 Abs 1 S 5 StromNEV), 

(4.) Errri1ttlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Antei ls am Ei­

genkapital(§ 7 Abs 3 StromNEV) und 

(5.) Errri1ttlung der Zinsen die auf die beiden E1genkap1talante1le entfallen 

(§ 7 Abs 6 und Abs 1 S 3 StromNEV) 

Bei der Erni1ttlung der E1genkap1talverzinsung wurden d1e" 1n Anlage 2 aufgefuhrten 

Vermögenswerte und Kap1talpos1t1onen zu Grunde gelegt E.tne Übersicht Liber d ie 

Berechnung der kalkulatorischen E1genkap1talverz1nsung findet sich ebenfalls in An ­

lage 2 

3.1. Kalkulatorischen Eigenkapitalquo.te gemäß§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV 

Gemäß § 6 Abs 2 S 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dern betriebs11otwend1gen Eigenkapital (BNEK 1) und 
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den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV /) . Dabei wird auch das 

betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Ver­

mögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 Strom

NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 
zu historischen AK/HK 

+ 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen 
+ 	 Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermögen 1 (BNV 1) 


Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 


Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 


1 	 = Betriebsnotwend~~E~genkapi~~~~~ _ _ __ ___ j 
Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berech

nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jah

resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen. 

3.1.1 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu his

torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des Sachanla

gevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestim

mung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus fin

den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des Sachan

lagevermbgens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berück

sichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach

anlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altan la­

gen betragen, € und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für 

Neuanlagen betragen € (s iehe Anlage 2). 

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­
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3.1.2 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen und betriebsnotwendiges Umlauf­
vermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermogen ist 

gern_ § 7 Abs. 1 S. 2 N ~ 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig. d. ~ fü r die 

Durchführung des Netzbetriebes erforder11ch . s1ncj Dass heißt. bei den. S. d. §§ 4 ff. 

StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung·ist das Kt1tenum der Betriebs­

notwendigkeit maßgebl ich. Die Bett1ebsnotwend1gke1t des Umlaufvermogens kann 

nicht mit dessen ti ilanzieller Berücksichtigung i. R q nach § 10 EnWG aufzustellen­

den Jahresabschlusses begrundet werden . Kwzungen bei Finanzanlagen und beim 

Umlaufvermögen haben keine Kürzung des absch11eßend in § 7 Abs . 2 StromNEV 

definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann ein hoheres Abzugskapitals ein 

hnheres Umlaufvermogen rechtfert1geri Dies ' 1st vom Netzbetreiber darzu legen (vgl 

BGH, Beschl v. 07 04 2009. EnVR 6/08 . R11 44 , 32f ) Bilanzrechtliche Ausgleichs

buchungen wie be1sp1elswe1se der Kapitalverrechnungsposten smd fü r die vo(liegen

de Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl BGH. Beschl v. 07. 04 .2009. EnVR 

6/08, Rn. 45) . 

Dar'uber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten' 1m Bereich des Umlaufvermö­

gens schon aus dem Grund nicht sachgerecht. da es sich bei den Bilanzwerten um 

Bestandsgrößen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt Die Bilanzwerte stellen e 111e 

ze1tpunktbezogene Momentaufnahme zum·1ewe1ligen Bilanzsl1chtag dar. Die unver­

anderte Be(ucks1chtigung dieser St1chtagswerte fuhrt im Rahmen der kalkulatori

schen E1genkap1talverzinsung zu kalkulatohschen Kosten - in Form der E1genkapital

veri 1nsung -. die bezogen auf ein vollständiges Jahr ermittelt werden Für den Ge

schaftsbetrieb des Netzbetreibers ist Jedoch 111 der Regel davon auszugehen. dass 

der Bestand des Umlaufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der 

Bestand zun1 B1lanzst1chtag - in der Regel zum 31 .12 des Kalendeqahres · auf e1 

nem hohen Niveau befindet. Soweit ein Gestaltungs1rnssbrauch vorliegt und die 

Sachi1elor1ent1erung der kalkulatofischen Kostenposition E1genkapita lverz111sung 

nachhaltig gefährdet wird. ist die Erhohung der kostenm1ndernden Erlöse durch e ine 

Mod1fikat1on der E1genkap1talverzinsungsbas1s zu ersetzen Wird die Verzinsungsba

s1s um nicht sachzielor1entierte Umlaufvermogenswerte bere1111gt . so wird der Vorwurf 

einer ·meffizienten Verzinsung zunachst led1gl1ch formell bei emer anderen Kostenpo­

s1t1011 ber'ucksichtigt. Gleichze1t1g wird aber verhindert. dass die begrenzende Verzin 

sungsfunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wird. Durch Bilanzverlängerung kann 

das Gesamtkapital erhöht werden. die Eigen- und Frerndkapitalrelat1oncn verände rn 

sich Im Ergebnis wL'1 rde die 0 11otierung de1 Verzinsung des Eigenkapitals ins leere 

­

­

­

­

­

­
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laufen. Dies liefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschrift des § 7 StromNEV zu­


wider. 


Darüber hinaus sind nach§ 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bi­


lanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen. als 


sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­


sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent­


scheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für seinen 


Betrieb ansieht. an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber 


orientieren. Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbe­


standteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt 


hätten. 


Hieraus folgt die Prüfung, ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa kos­


tenmindernde Erlöse in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch Verträge, die einem 


Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt wurden). Ist 


z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewährträger zinslos überlassen 

worden, ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe 

durch die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse gutzuschreiben. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht 

dem wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Da

mit würde, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus

führt, „das mit der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte 

Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf höchstens 40% zu begrenzen, weil 

sich eine höhere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen 

würde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen würde 

vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also 

ein Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leitbild des 

§ 21 Abs. 2 EnWG entfernen würde Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche 

Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Um

laufvermögen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen 

bildet [ ... ] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" 

(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 26f.). 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewahrleistet sein, kann dieser sich 

auch kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen. mit denen kurzfristigen Zahlungs

verpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizien

ten „Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer. geldnaher Vermögensgegenstände 

­

­

­

­

­
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bedarf es hierfür nicht. Schließ11ch ist auch ein langfristiges und damit kostenintensi­

ves Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re-lnvest1t1onen unter Effi­

zienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. 

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermogen wurde dazu füh­

ren. dass der ursprüngliche lnvest1t1onsbetrag 40 Jahre und langer· in voller H·ohe zu 

verzinsen ware . wahrend die tatsach11che eff1t1ente Kap1talb1ndung nur rund halb so 

hoch '1st. Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten $1nd gemaß § 4 

Abs. 1 StromNEV nicht zu berücks1cht1gen. diese Mehrfachinanspruchnahme der 

Netznutzer w idersprache den Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung Nach 

diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des 

Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzug11ch einer angemessenen Verzinsung 

des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflusse dagegen an­

teilig oder sogar vollstandig '111 die Verzinsungsbas1s ein. so kommt es zu einer Dop­

pelveri1nsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzer$ 

Aus dem Umstand. dass Ersatzinvestitionen fl.Jr die verdienten Abschreibungen · 1n 

Einzelfällen nicht immer fnstenkongruent verfügbar sind. kann nicht abgeleitet wer­

den. dass der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufverniögen vorhalten 

muss. In solchen Fallen sind die Kap1talruckfl"usse - weil sie nicht mehr betr1ebsnot­

wendig sind - an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen . dani1t diese die 

Mittel für rentableres Df1ttgeschaft als die Anlage' im nahezu ertraglosen Umlaufver­

mbgen verwenden können 

3.1.2.1 Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind 'm1 Rat1me11 der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital­

veri1nsung nicht ni1t dem 1n der Bilanz ausgewiesenen Wert 1n Ansatz zu bringen 

Finanzanlagen sind vielmehr nur berucks1chtigungsfati 1g . wenn diese für den Betr ieb 

des Netzes notwendig sind. § 7 Abs 1 S 2 Nr 4 StrornNEV Der Netzbetreiber hat 

nachvollziehbar darzulegen. weshalb die von ihm 1n Ansatz gebrachten F' inanzanla­

gen für den Betrieb des NetL.es notwendig sind (vgl. BGH. Beschl v 03 03 2009. 

EnVR 79/07 . Rn 8 ff ) 

Betr1ebsnotwend1ges Verm·ogen eines Netzbetreibers ist zunachst das Sachanlage­

vermcögen, da der Netzbetreiber olme dieses seinen Geschaftsbetrieb nicht ausuben 

kann Das Verm'ogen eines Netzbetre1bers' 1st son1it grundsatzlich in Form des Sach­

anlageverrn'ogens anzulegen . auf welches die StromNEV eine adaquate Verzinsung 

vorsieht 



Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als 

Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 Strom­

NEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 

28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiesenen Forderun­

gen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese für den Betrieb des Netzes 

nicht notwendig sind. 

3.1.2.2 Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermögensgegen­

stände. Der Bestand dieser Vermögensgegenstände ändert sich häufig durch Zu­

und Abgänge. Im Gegensatz zum Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Ge­

schäftsbetrieb dient, befindet sich das Umlaufvermögen nur kurze Zeit im Unterneh­

men. 

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass 

diese in der Regel möglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw. 

Forderungsbestände somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den 

Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im 

Wettbewerb stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht 

gegeben sein kann 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht vor­

gehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten ebenso. wie jedes andere Betriebsmittel 

auch. Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufver­

mögen in Gestalt von Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge 

erwirtschaftet und auch kurz- und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst 

geringe Erträge erbringen. die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer 

Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer führen. 

Die Investitionsfähigkeit des Unternehmens wird u a. durch den Finanzmittelzufluss 

aus verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsfähigkeit des Un­

ternehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen 

nicht gewährleistet sein. kann sich das Unternehmen auch Kreditl inien einräumen 

lassen, rnit denen kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet 
- 49 ­



werden kann. Einer kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. 

Schließlich ist auch eine langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammlung 

für Re-Investitionen unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. Investitionen 

sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind . 

Sofern aus dem Umlaufvermögen keine Zinseinnahmen entstehen, können diese 

nicht einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 StromNEV unter­

worfen werden (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 28). Wer­

den durch den Netzbetreiber keine Zinsen für das ausgewiesene Umlaufvermögen 

geltend gemacht, zeigt das vielmehr. dass dieses für den Betrieb des Netzes nicht 

notwendig ist. 

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetrei­

ber regelmäßig Umlaufvermögen in Höhe von jedenfalls 1 /12 eines Jahresumsatzes 

vorhält; vor diesem Hintergrund ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetrei­

bers grundsätzlich berücksichtigungsfähig, sofern entsprechende Nachweise vor lie­

gen. Bei der Bewertung der Jahresumsätze des Netzbetriebs stellt die Beschluss­

kammer insoweit auf die berücksichtigungsfähige Erlösobergrenze des Jahres 2009 

ab. Dabei ist berücksichtigt, dass der Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungs­

ströme erhält. Macht der Netzbetreiber hingegen Umlaufvermögen von mehr als 1/12 

eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes geltend, hat der Netzbetreiber nachzu­

weisen, dass der gesamte Bestand an Umlaufvermögen betriebsnotwendig ist und 

der Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V . m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. 

BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 29 ff.). Dabei ist insbesondere zu be­

rücksichtigen, dass es sich beim Netzbetrieb regelmäßig um eine sehr kapitalintensi­

ve Wirtschaft handelt, die einer intensiveren Vorhaltung von liquiden Mittel nicht be­

darf (s. o.). 

Abweichend von handelsbilanziellen Ansätzen sind i. R. d . kalkulatorischen Ermitt­

lung der Netzkosten lediglich die betriebsnotwendigen Forderungen bedeutsam. Ein 

Verweis auf den bilanziellen Ansatz ist hierfür nicht ausreichend. Der Bundesge­

richtshof führt hierzu in seiner Entscheidung vom 07.04 .2009 aus, dass dem schon 

entgegensteht, „in der Bilanz nicht einzelne Aktivposten bestimmten Passivposten 

zugeordnet sind. Die Kürzung des Umlaufvermögens hat daher keine Auswirkung auf 

die Verbindlichkeiten, sondern führt zu einer Kürzung des berücksichtigungsfähigen 

Eigenkapitals." (vgl. BGH, Beschl v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 45). 

Für Pensionsrückstellungen und ähnlich langfristige Verbindl ichkeiten ist das Anla­

gevermögen das geeignete Deckungsverrnogen. Kurzfristiges Umlaufvermögen ist 
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offenkundig wegen seiner geringen Ertragskraft ungeeignet. Eine Reihe internationa­

ler Pensionsfonds suchen deshalb gerade Investitionsmöglichkeiten in nachhaltige 

Netzinfrastrukturen, um eine bessere Fristenkongruenz hinsichtlich ihrer Verbindlich­

keiten zu gewährleisten . 

. Gemäß der Entscheidung des BGH vom 07.04.2009 können einzelne 

Aktivposten bestimmten Passivposten nicht zugeordnete werden . 
--- ---- ----

---- - ---

--- -

--

------ --

3.1.3 Grundstücke zu historischen AK/HK 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem. dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin­

sung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Absch rei­

bungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegenstände 

zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist. wobei sich die zeitliche Begrenzung der 

Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes ergeben muss, was bei 

Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu § 

6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. So­

weit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. Bauten. Grundstücksanteile 

enthalten sind. müssen diese Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt werden. 

3.1.4 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil, Abzugskapital und 
das verzinsliche Fremdkapital 

Das kalkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapital wird durch die abzugfahigen Positio­

nen des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil , des Abzugskapitals und 

des verzinslichen Fremdkapitals gemindert. 

- 51 ­



3.1.4.1 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Rechtsgrundlage war § 247 Ab~ 3 HGB a. ~- - ·Pass1vposten. die tur Zwecke der 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zulässig sind, dürfen· in der Bilanz gebildet 

werden. Sie sind als Sonderposten mit Rücklageanteil auszuweisen und nach Maß­

gabe des Steuerrechts aufzulöseri Einer Ruckstel!ung bedarf es· insoweit nicht. Nach 

Art 66 Abs 5 EGHGB durften letztmals fü r das vor dem 1. Januar 2010 beginnende 

Geschäftsjahr Sonderposten mit Rücklageanteil im hande!srecht'llchen Jahresab· 

schluss gebildet und Wertansatze , die auf nur steuerlich zu!-assigen Abschreibungen 

beruhten , in die Handelsbilanz übernommen werde f'} Der darin enthaltene Steueran­

teil mindert die nach § 7 Ab~ 1 S 2 Ne 4 StrornNEV bei der Ermittlung der kalkulato­

rischen E1genkap1talverz1nsung ' rn Ansatz gebrachten bett1ebsnotwendigen Bilanz 

werte rler Fiminzanlagen unri des betriebsnotwendigen Umlaufvermogens. 

3.1.4.2 Abzugskapital 

Unter Abzugskapital versteht man das e1nern Unternehmen zinslos zur Verfügung 

stehende Fremdkapita l Zum Abzugskapita l tahlen z B Kundenanzahlungen . Ruck­

stellungen. sonstige Verti1ndlichkeiten (Pass1vposition in der Bilanz) , zinslose Gesell­

schafterdarlehen oder auch r1eferantenverbrndlichke1ten. Es ist nach § 7 Abs 2 S 2 

StromNEV im Rahmen der Erni1ttlung der kalkulatorischen E1genkap1talverzinsung 

jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der folgenden Positio­

nen zu tirlderY 

Korrespondierend zurn Umlaufvermögen wurden die zugeordneten sald ierten Pos1t1­

onen wieder geltend gemacht. Auch li1er wurde der Grundsatz. dass Aktivposten 

nicht bestunrnten Pass1vposten zugeordnet werden l<onnen urngesetz.t Im Gesamt­

kontext wurden die Positionen wieder als Bestandsgrößen im Abzugskapital und bei 

der Belechnung der EK-Verzinsung berucks1cht1gt 

3.1.4.2.1 Rückstellungen 

Ruckstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer 

Unternehmung ab. bei denen weitergehende Kriterien noch nicht absct11teßend erfüllt 

sind. Hierzu zählen . dass Art . Höhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung 

ni1t genauer W ahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden konnen (Be1sµ1e:1 Ge­

währleistungsanspruche) Rtickstellungen dienen 1i1cht der Korrektur von Bilanzan­

sätzen. sondern sollen einen per1odengerechten Frfolg einer Unternehmung auswe1­
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sen. Dabei ist jedoch die mögliche Nutzung bilanzpolitischer Spielräume zu hinterfra

gen. 

Im Einzelnen: 

Altersversorgung und Pensionen 

Die Finanzmittel der gesammelten jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen für 

Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation netzkostenmindernd in An

satz zu bringen. Hier wird über Liquidität verfügt, dementsprechend sind die Rück­

stellungen Minderungspositionen der Eigenkapitalverzinsung. Dieser besonderen 

Kalkulationslogik könnte sich ein Netzbetreiber entziehen, wenn diese Passivposition 

durch Verlagerung in eine andere Gesellschaft der Gesamtkalkulation entzogen wür

de. Somit müsste, entgegen§ 246 Abs. 2 S.2 HGB (der vorsieht Vermögensgegen

stände, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der 

Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren 

langfristig fälligen Verpflichtungen dienen, mit diesen Schulden zu verrechnen) für 

die kalkulatorische Betrachtung zur Verhinderung von Gestaltungsmissbräuchen eine 

Einzelbetrachtung erfolgen. Der durch das Deckungsvermögen abgesicherte Rück

stellungsbestand ist daher dem Abzugskapital hinzuzurechnen. Fondsvermögen oder 

Finanzanlagen sind aktivisch hinzuzurechnen und, insoweit betriebsnotwendig, zu 

berücksichtigen. Dies ist jedoch vorliegend nicht der Fall. Faktisch wird also der Be­

stand gemäß § 246 Abs. 2 S.2 HGB zwar nicht bilanziert, dient jedoch zur Erfüllung 

der entsprechenden Verpflichtung und muss im Abzugskapital Berücksichtigung fin­

den. 

--- -

- - - - - - - - --- --- -

Die Bestandpositionen für Steuerrückstellungen werden in Höhe von 


(Anlage 2, Pos. 8.2) berücksichtigt. Hierbei wurden auch die Rückstellungen für 


KöpSt. , Rückstellungen für StromSt, Rückstellungen Einkommenssteuer als Endbe­


stand des Jahres 201 1 überführt. 


Sonstige Rückstellungen werden in Höhe von € (Anlage 2, Pos., 8.3), wie 


vom Netzbetreiber beantragt als Abzugskapital berücksichtigt. 


­

­

­

­

­
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3.1.4.2.2 Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließl ich passivierter Leis­
tungen der Ansch lussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netz­

anschlusskostenbe1träge. Kalkulatorisch·1st·11n Regime der StromNEV die akt1viscl1e 

Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zufassig Es sind zw in­

gend Passivposten zu bi lden. die gemaß § 9 Ab~ 1 q 2 StromNEV und § 9 Abs . 2 

Strom NEV über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen sinq 

3.1.5 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 6 StromNEV (BNV 1) und be­
triebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 6 StromNEV (BNEK 1) 

Unter Berücksichf1gung der zuvor aufgeführten berücks1ch't1gungsfahigen kalkulato·n­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu t11stot1schen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. der berucks1cht1gungsfahigen Finanzanlagen und des berlick­

sich f1gungsfähigen Umlaufvermbgens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen 

nach§ 6 StromNEV (BNV /) in Höhe vo € (siehe Anlage 2 Pos. 13) 

Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rucklageante1,I des Abzugskapi­

tals und des veri insllchen Fremdkapitals ergibt sich das betnebsnotwend ige E1gen­

kap1tal nach § 6 StromNEV (BNEK /) in Höhe von € (siehe Anlage 2 . 

Pos 1 4 ~ 

Die h"1eraus resultierende Eigenkapitalquote gemaß § 6 Abs. 2 S 3 StromNEV ergibt 

sich aus Anlage 2 (Pos.15) 

3.2. Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) und be­
triebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) 

Veriinsungsbasis der E1genkapitali1nsen ist das betriebsnotwend1ge Eigenkapital. 

wie es '1n § 7 Abs 1 S. 2 StrornNEV vorgegeben ist 



Im Überblick: 

1 Kalk. Restwerte des Sacl1anlagevermögen!> der bet1iebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten •Eigenkapitalquote (max 40 %) 

'1 + KDlk. Restwerte des Sachanlagevermögens der bet1iebsnotwend1gen Altanlagen 

zu historischen AKIHK • Fremdkapitalquote (mlf) 60 %) 

+ 	 Kai~ Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwend1gen Neuanlagen 

zu h1stonschen AKJHK 

+ 	 Grundstocke zu lr1storischen AKIHK 

+ 	 betnebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 betriebsnotwendiges Umlaufvermogen 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermögen II (BN'LllJ. 

Steueranteil der Sonderposten n11t Rücklageanto1I 

Abwgska{J1tal 

Ve1zinsliches r-rcmdkap1tal 

= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital II (BNEK II) 

· Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens -nach § 7 StromNEV (BNV II) 

sind soni 1t die kalkulatotrschen Restwerte des Sachanlagevemrogens der betriebs­

notwend1gen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln . Hierbei sind die Anlagegüter d es 

Sachanlageverm'ögens mit der1Jeri 1gen kalkulatorischen Restwerten zu berucks1ch"t1­

gen. die bei der Bestimmung der kalkulatohschen Abschreibungen gern § 6 Strorn

NEV anerkannt wurden Darüber hinaus finden bei der Berechnung des betriebsnot

wendigen Vermogens ggf weitere Anlagegüter des Sachanlageverm'bgens. soweit 

deren Betnebsnotwend1gke1t nachgewiesen wurde . Bef'ucks1chtigung . z. B "1mmateh­

elle Vermbgensgegenstände des Anlagevernibgens sowie Geleistete Anzahlungen 

und Anlagen '1m Bau 

Grundsfucke sind gern § 7 Abs 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlageverni'ogens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen 

Gemaß § 7 Abs 1 S 2 Nr 1. 2·1 V rn § 6 Abs. 2 S 4 StromNEV wird auch" im Rah

men der Berechnung des betnebsnotwend1gen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote 

der Altanlagen auf höchstens 40 % begrenzt In der Konsequenz dürfen die kalkula

torischen Restwerte des Sachanlagevernfogens der betnebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten maximal ni1t einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis 

der Eigenkap1tali insen e1nff1eßen Da die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 

100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 Abs 2 S 5 StromNEV). rmissen die kalku

latorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betnebsnotwendigen Altanla

­

­

­

­

­

­



gen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend mit min­


destens 60 % gewichtet werden. 


übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote einen Anteil von 40% so ist diese gemäß 


§ 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen. 


Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige 


Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) in Höhe vo~ € (siehe Anlage, 


Pos. 17). Das betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß§ 7 StromNEV (BNEK II) be

trägt demnach € (siehe Anlage 2, Pos. 18). 

3.3. Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 

übersteigenden Eigenkapitalanteils 


Nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma­


ximal 40 % übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver­


zinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Ei­


genkapital (BNEK II) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­


notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigen­


kapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der Anteil 


des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BNEK 


II :5 40 %}, sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapitalquote 


übersteigt (BNEK II > 40 %). 


Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapital ­


quote nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II s 40%) wie folgt zu ermitteln : 


BNEK II s 40% =BNV II• 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil 1m Sinne 

von § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK II > 40%) errechnet sich dann nach folgender 

Formel: 

BNEK II > 40% =BNEK II - BNEK II :5 40% =BNEK II - (BNV II* 0.4) 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen­

­kapital (BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs

notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt. hat demgegenüber keine Aufteilung des 

BNEK II zu erfolgen Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender 

Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben. 

­
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3.4. Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­
genkapital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom­

NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 

StromNEV vorgegeben ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla

gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem 

Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs

und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachan

lagevermögens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) 

der A lt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen w AKIHK 

/ [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen w 
Tagesneuwerten• Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AK/HK • Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen w historischen AKIHK] 

L 	 _= __ Anteil SA~~-u_ _________ -------- ­ ----~ 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus 


der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neu­


anlagen (Anteil SAVneu). 


Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2 (Pos. 23). 


Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2 (Pos. 24). 


3.5. Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 


Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31 10.2011 , 


unter dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des 


Eigenkapitals. der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanla­


gen auf 9,05 % und für Altanlagen auf 7, 14 % nach Gewerbesteuer und vor Körper­


schaftsteuer festgelegt. 


Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils. der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 


übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 


BNEK II :; 40% * Anteil SAVneu * 9.05 % + BNEK II ' 40% * Anteil SAValt * 

7.14 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanz

werte mit dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

­

­

­
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Der die zugelassene Eigenkapitalquote überstei9ende Anteil des Eigenkapitals \l'\/ird 

gern . § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst(§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt 

sich gern. § 7 Abs . 7 S.1 StromNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz­

ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Reihen Im Einzelnen ergeben sich die 

Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

- Anleihen der -öffentlichen Hand", aus „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der 

„Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbrie­

fe„.1 Weitere Zuschläge sind gern § 7 Abs. 7 $ 2 StromNEV unzu1assig. 

2003 
2004 3.73 3.55 4 .00 

2005 3.17 3,06 3,70 

2006 3,74 3.78 4. 15 

2007 4.26 4,42 5.04 

2008 4.04 4,46 6,27 

2009 3.08 3,28 5,54 

2010 2.43 2.45 4 03 

2011 2.42 2.74 4,26 

0 10 Jah­
3,53 3,62 4,80 3,98 re 

Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt hir alle Papiere al5 Monatswerte 

gefuh rt werden. wurde zunächst ein Jahresmittelwert Jeweils für die Jahre 2002 bis 

201 ·1 aus den einzelnen Monatswerten gebildet Aus den Mittelwerten der einzelnen 

Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Durchschnitt gebildet Es leitet sich fur 

Diese Reihen können auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes 
http //www bundesbank.de. unter dem Pfad: .Geld- und Kapitalmärkte > Zinssätze und 
Renditen > Zeitreihen: Zinssätze und Renditen > Umlaufsrenditen festverzinslicher Wertpa­
piere inländischer Emittenten· abgerufen werden link: 
http://www.bundesbank.de/Nav1gation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekon 
omische_Zeitreihenilts _ltst_node. html?listld=www _ s 140_itO1 

- 58 . 



die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschn1ttl1che Rendite v on 

3,98 % ab. Hierbei wurden die ungerundeten Werte verwendet 

3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 

Die kalku latorische E1genkap1talverzinsung ergibt sich ' in Summe aus Anlage 2 aus 

Anlage 2 (Pos. 29). 
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4. Gewerbesteuer 


Gemäß § 8 StromNEV kann ·1m Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem 


Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten­


pos·1t1on ·1n Ansatz gebracht werderi Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird da­


her ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten 


kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berücks1cht1gt. Bei dem von der Bundes­


netzagentur festgelegten Eigenkap1talzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz 


nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR-Dr~ 247105 ~ 30) 


Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfali1ge Gewerbesteuer ist allein nach den kal­


kulato(1schen Maßst'aben der StromNEV zu ermittelr) Die · 1n der netzspezifischen 


Gewinn- und Verlustrechnung als zusatz11ct1er Gewinn erscheinende Differenz zwi ­


schen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen 


(sog. Scheingewinn bzw. -verlust)"1st somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage ·tur 


den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ' 1st von der h'öchstr1chterl1chen 


Rechtsprechung bestat1gt worden (siehe etwa BGH " 14.08.2008. KVR 34/07 - SW 


Speyer. Rn 86 ft ). 


Entsprechend einem rein kalkulatoflschen Ansatz wird auf die zus·atillche Berück­


sichtigung von weiteren Zurectrnungen und Kurzungen bei der Bemessungsgrundla­


ge verzichtet (BGH . KVR 81/07. S 10) 


Oie kalkulatorisct1e Gewerbesteuer wurde nach der Formel 


[BNEK ft -.::40% • Anteil SAValt • 7.14 % + BNEK 11 :s 40% • Anteil SAVneu " 

9. 05 % • + BNEK II > 40% • 3. 98 %} • Hebesatz • Messzahl 

berechnet Oie zu berücksichtigende ka lkulatorische Gewerbesteuer wird in Höhe 

von- €(siehe Anlage 2) ausgewiesen. 



5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge 

Die oben stehenden Ausfuhrungen (insbesondere im Abschnitt 1.) müssen. dem 

Sinn und Zweck der Regelung entsprechend. auch für Erlöse gelte11, dies verdeut­

licht systematisch die Regelung des § 6 Ab~ 1 ~ 1 ARegV, die von emer „Kosten­

prufung" spricht, wobei offens1chtl1ch. wie der dortige Verweis zeigt, die Prüfung von 

Erlösen nach § 9 StromNEV mit einbezogen · ist. Qh. netzbezogene Erlöse be1­

sp1elswe1se sind ggf. hinzuzurechneri Aber auch die anderen Ausfuhrungen s ind 

analog anzusetze11 

5.1. Bestandsveränderungen 

Die angegebenen Erlöse ·1n Kohe € werden für die Netzkostenkalku lati­

on vollsrandig angesetzt 

5.2. Aktivierte Eigenleistungen 

Die angegebenen Erlöse ·in 1-tohe von~ werden f'ür die Netzkostenkalkula­

tion vollsfändig angesetzt 

5.3. sonstige betriebliche Erträge 

5.3.1. Erträge aus der Auf lösung von Netzanschlusskostenbeit rägen 

Ote von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlusskostenbe1trage, die ' 1m Zu­

sammenhang rrnt der Errichtung e ines Anschlusses für die Entnahme elektrischer 

Energ'1e entrichtet wurden . sind nach§ 9 Abs 1 S 2 und Abs 2 S. 1 StromNEV uber 

die Dauer von 20 Jahren linear aufzulosen. Die Pos1t1on zählt gern § 11 Abs 2 

ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft r1rct1t beeinflussbaren Kostenanterlen 

5.3.2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

O're von Anschlussnehmern enri1chteten Baukostenzuschüsse. die ' 1m Zusammen­

hang mit der Em cl1tung eines Anschlusses für die Entnahme elektrischer Energie 

entrichtet wurden. sind nach § 9 Abs 1 S 2 und Abs 2 S 1 StromNEV ··uber die 

Dauer von 20 Jahren linear aufzulosen die Position iahlt gern § 11 Abs 2 ARegV 

dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht beemflussbaren Kostenanteilen 
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5.3.3. Erträge aus Auflösungen v on Rückstellungen 

Die angegebenen Erlöse in Höhe vo~ t werden für die Netzkostenkalkula11

on vollstand1g angesetzt 

5.3.4. Erträge aus Blindstrom 


Erträge aus Blindstrom stellen Umsatzerlose dar und sind ·1m Rahmen der Verpro­


bungsrechnung zu berucksicht1gen. Die Erlospos1t1on wird aus diesem Grunde mit 

Null angesetzt. 

5.3.5. andere sonstige betriebliche Erträge 


[J1e angegebenen Erlöse in Höhe vo~, €werd en für die Netzkostenkalkula­


tion vollst~ndig angesetzt. 

5.4. Erträge aus Betei ligungen 

5.4.a. davon aus verbundenen Unternehmen 


Vom Netzbetreiber wurden in dieser Pos1t1on keine Erlöse angegeben. 


5.5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanla ge
vermögens 

5.5.a. davon aus verbundenen Unternehmen 


Vom Netzbetreiber wurden"1n dieser Position keine Erlöse angegeben. 


5.6. Sonstige Zinsen und ähnl iche Erträge 

5.6.1 . Erträge aus Finanzanlagen 

5.6.1.a. davon Erträge aus verzinsl ichen Finanzan lagen 

Vom Netzbetreiber wurden 'm dieser Posit ion keine E:.rlose angegeben 

5.6.1.b. davon Erträge aus Cash-Pooling 

Vom Netzbetreiber wurden ' 111 dieser Position keine Erlöse angegeben 

­

­
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5.6.2. Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 

5.6.2.1. Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Vom Netzbetreiber wurden in dieser Position keine Erlöse angegeben. 

5.6.2.2. Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. 
Cash-Pooling) 

Vom Netzbetreiber wurden'ln dieser Pos1t1on keine Erlöse angegeben. 

5.6.2.3. Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Be­
teiligungsverhältnis besteht 

Vom Netzbetreiber wurden in dieser Position keine Erlose angegeber) 

5.6.2.4. Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 

Vom Netzbetreiber wurden in dieser Position keine~ Erlbse angegebe1J 

5.6.3. Erträge aus Wertpapieren 

Vom Netzbetreiber wu rden in dieser Position keine Erlöse angegeberJ 

5.6.4. Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinsti ­
tuten 

Vom Netzbetreiber wurden in dieser Position keine Erlose angegeben. 

5.6.5. andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

t 

5.7. Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 

5.7.1. erhobene Konzessionsabgaben 

Kor respondierend zu den Aufwendungen (Position 1 5.1. ) hat der Netzbetreiber unter 

d1esei Pos1f1on Erlöse aus erhobenen Konzessionsabgaben angegeben. Es handelt 

sich . wie 1n der Posit ion 1. 5 1. beschrieben. um einen durchlaufenden Posten Oie 

Position zahl t gern . § 11 Abs 2 ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteilen (vgl hierzu Abschnitt 6 ) 

5.7.2. Erlöse aus EEG 

Korrespondierend zu den Aufwendungen hat die Antragstellei-1n unter Pos1t1on 5 7.2 

Eri'ose aus EEG 1n Höhe von €angegeben 



5.7.2.a. davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Stroms 

Vom Netzbetreiber wurdemn dieser Position keine Erlöse angegeber:i 

5.7.3. Erlöse aus KWK-G 

Korrespondierend zu den Aufwendungen hat der Netzbetreiber unter der Posit ion 

5.7.3 Erlose aus KWK in Hohe vo~ € angegebef) 

5.7.3.a. davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs . 2 KWK-G) 


Vom Netzbetreiber wurden·in dieser Position keine Erlose angegeben 


5.7.3.b . davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 9 Abs. 1 KWK-G) 


Vom Netzbetreiber wurden in dieser Po·~ 1t1on ke111e Erlöse angegeber.i 


5.7.4. sonst ige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 


Die angegebenen Erlose·1n Höhe vor- € werden für die Netzkostenkalkula ­


f1on vollständig angesetzt. 


5.7.5. Erlöse aus § 19 Abs. 3 StromNEV 


Erlbse aus singulä r genutzten Bethebsmitteln stellen Umsatzerlöse dar. a1e bei der 


Verprobung der Netzentgelte zu berucks1cht1gen sind Der ]'ahrl!che Abgleich erfolgt 


'uber das Regulierungskonto 
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6. Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile i.S.d. § 11 
Abs . 2 ARegV 

Auf Grundlage der Daten , die die Beschlusskammer 8 mit Beschluss y 14 O~ 201 2 

zur Durchführung der Datenerhebung für die Kostenprüfung zur Best immung des 

Ausgangsnw eaus der Betreiber von Elektnz1tatsversorgungsnetzen i S. d . § Nr . 2 

EnW G fur d ie zweite Regulierungsperiode nach § 6 Abs. 1 ARegV erhoben hat. wer­

den die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Ab$ 2 ARegv · 1rn 

Bas·1sjahr besf11nrnt Es wurden dabei die nachfolgend aufgefuhrten Kostenanteile 

berucksicht1gt 

1. Gesetzliche Abnahme- unq 'i.filQütu~f1Jchten__l$ 1 Nr U 
Unter gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten sind finanzielle Verpflichtun­

gen aus dem EEG und KWKG zu verstehen. Die hieraus entstehenden Kosten und 

Erlöse sind gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 N( 1 ARegV dauerhaft nicht beemflussbare 

Kostenanteile. 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor. dass die finanzielle Belastung 

aus dem nach dem aufgenommenen und vergüteten Strom aus Anlagen. die dem 

EEG unterfa!len. bundesweit gle1chmäß19 verteilt wird Dies wird durch den EEG­

Wälzungsmechanismus sichergestellt. Der Verte1lernetzbetre1ber ri1mmt den von der 

EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergü tet ·ihn nach den im Erneuerbare­

Energ'1en-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Sätzen. In der zweiten Stufe leitet der 

Verte1le rnetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortl1chen 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und erlialt von diesem einen 11nanz1ellen A us­

gleich. 

Das KWK-G fordert die Stromerzeugung bei gleichze1t1ger Umwandlung von einge­

setzter Energie in elektrische Energie und Nutlwarrne. Zur bundesweiten Vergleich ­

rna [?;1gung der KWK-G-Forderung 'ist 'umerhalb des Gesetzes ein entsprechendes 

Ausglerchsveriahren '1mplemenf1ert (§ 9 KWKG) Netzbetreiber sind verpflichte! 

KWK-Anlagen an -ihr Netz anzuschließen und den in diesen An lagen erzeugten 

KWK-Strom ab,zunehmen d ie Vergutung an den KWK-Anlagenbetre1ber setzt sich 

aus dem Preis tür den KWK-Strorn und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der e1­
gentl1chen KWK-Förderung - zusammen_Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor­

gelagerte Ubert1agungsnetzbetre1ber (ÜNB} ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags vt:rpfl ichtet. Aufwendungen und Ertrage des Ve1ie1lernetzbetreibers aus 



dem KWK-Zuschlag gleichen sich also au~ Der aufgenommene KW K-Strom wird 

vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 

wurde. Geringfügige Über- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf 

aus. Der KWK-Anlagenbetre1ber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an ei­

nen Dntten (z. ~ Stromhandler) verkauferi In diesem Fall erhalt er vom Netzbet rei

ber lediglich den KWK-Zuschlag vergütet. Der dern aufnehmenden Netzbetreiber 

vorgelagerte Ubertragungsnetzbetre1ber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK

Zuschlags verpflichtet 

2. Konzessionsabgaben (S 1 Nr. 2} 


Konzessionsabgaben sind Entgelte . die Energieversorgungsunternehmen f"ur die E in­


räumung des Rechts zur Benutzung 'bffentlicher Verkehrswege flir die Verlegung und 


den Betrieb von Leitungen , die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern 


·1m Gemeindegeö1et rri1t Energie dienen . entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG) Die Position 


ist ertrags- und aufwandsseit19 relevant (Ansatz in Jeweils gleicher Höhe). Bei Kon­


zessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfluss­


bare Kostenanteile gemaß § 11 Abs. 2 S 1 Nr 2 AHeg\t 


3. Betriebssteuern (S 1 Nr. 3) 


Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs 2 S.1 Ne 3 ARegV sind alle Steuern. die in 


der Steuerbilanz abzugsfah1ge Betriebsausgaben sind (BR-Drs 417/07 . S 51 ). Dem­


entsprechend unterfallen etwa Grundsteuern. die Kfz-Steuer oder Energiesteuern 


dem Grunde nach der Regelung des§ 11 Abs 2 S 1 Nr.3 ARegV. Oie kalku!atohsche 


Gewerbesteuer gemäß § 8 StrornNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11 Abs 2 


S.1 Nr 3 ARegV dar. 


4. Erfordfüliche lnansQruchnahrne vorgelagerter_Netzebenen lli_JJ1.j[--1) 


Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich dem Grunde nach 


um dauerhaft ri1cht beeinflussbare Kostenanteile gemaß § 11 Abs 2 S. 1 Nr 4. Zu den 


vorgelagerten Netzkosten zahlen neben den Kosten für Leistung . Arbeit. Messung. 


Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen 


• Aufwendungen für Netzreservekapazität 


• Aufwendungen gemaß § 14 Abs. 2 StromNEV 

• Aufwendungen fur unterspannungsse1bge Messung 

­

­
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• Aufwendungen für Blindstrom 

• Aufwendungen aus singulär genutzten Betriebsmitteln 

5. Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 der Systemstabilitätsverord­


nung (S. 1 Nr. 5) 


Kosten für die Nachrüstung von Wechselrichtern gemäß§ 10 Abs. 1 SysStabV. Die­


se Kosten sind für das Basisjahr nicht relevant. 


6. Genehmigte Investitionsmaßnahmen (S. 1 Nr. 6 und 6a) 


Kosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen sind gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 6 


und 6a ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. 


7. Mehrkosten für die Errichtung. den Betrieb und die Änderung von Erdkabeln nach 


§ 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach Nr. 6 berücksichtigt werden 


und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb entstehen (S 1 Nr 7) 


In dieser Position sind die Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die Ände­


rung von Erdkabeln nach § 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach 


Nr. 6 berücksichtigt werden und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb ent­


stehen zu verbuchen. Soweit diese Kosten vorliegen. handelt es sich um dauerhaft 


nicht beeinflussbare Kostenanteile nach §11 S. 1 Nr. 7 ARegV. 


8. Vermiedene Netzentgelte i.S.v. § 18 StromNEV. § 35 Abs. 2 EEG und § 4 Abs. 3 


KWKG (S. 1 Nr. 8) 


Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom 


Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder Um­


spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht. 


Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge­


schlossenen Geschäftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten 


zu berücksichtigen. Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezent­


raler Erzeugungsanlagen nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um 


dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß§ 11 Abs. 2 S.1 Nr.8 ARegV 
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Ba. Erweiterter Bilanzausgleich gern. § 35 GasNZV 


Für Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen nicht relevant. 


Bb. Zahlungen an Städte und Gemeinden nach Maßgabe von§ 5 Abs. 4 StromNEV 


(S 1 Nr. 8b) 


In dieser Position sind die Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von 


§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handelt es sich dem Grunde 


nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. Bb 


ARegV. 


9. Tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatz und Versorgungsleistungen (S. 1 

Nr. 9) 

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile werden zwar nicht dem Effizienzver

gleich zugeführt, müssen aber dennoch - wie alle Kostenanteile - gern. § 4 Abs. 1 

StromNEV effizient sein . Zur Prüfung des Effizienzgebots sind Fremdvergleichsmaß

stäbe heranzuziehen, die insbesondere die Angemessenheit von betrieblichen Zu

satzvereinbarungen im Blick haben. 

Kosten aus betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 abge­

schlossen worden sind. sind gemäß § 11 Abs.2 S.1 Nr.9 ARegV dauerhaft nicht be

einflussbare Kostenanteile. Diesbezüglich geht die Beschlusskammer davon aus, 

dass von dieser Regelung nur jene Mitarbeiter erfasst werden, die auf Grundlage 

eines Arbeitsvertrages direkt bei dem Netzbetreiber tätig sind. 

Da die Überleitung von Arbeitnehmern auf den rechtlich selbständigen Netzbetreiber 

zum 31 . Dezember 2008 aus den verschiedensten Gründen noch nicht vollständig 

abgeschlossen war, wurde für die erste Regulierungsperiode eine Übergangsrege

lung akzeptiert. Es war danach zulässig. die Kosten für betrieblich und tarifvertraglich 

geregelte Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen von Mitarbeitern als dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile auszuweisen, die noch nicht unmittelbar beim 

Netzbetreiber beschäftigt waren , deren Tätigkeit aber ausschheßlich für den jeweili

gen Netzbetreiber erfolgte und deren endgültige Überleitung in ein arbeitsvertragli

ches Beschäftigungsverhältnis beim Netzbetreiber angestrebt war. 

Wallte der Netzbetreiber von der Übergangsregelung für die erste Regulierungsperi

ode Gebrauch machen, so hatte er entsprechend dem Leitfaden „Große Netzgesell

­

­

­
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schaft'' bis zum 31 .03.2013 nachvollziehbar darzulegen und zu quantifizieren, welche 

Mitarbeiter ausschließlich für das Netz tätig waren und bis zum Abschluss der ersten 

Regulierungsperiode auf den Netzbetreiber im oben genannten Sinne übergeleitet 

werden sollten. Die Umstrukturierung ist der Beschlusskammer in Form eines recht­

lich verbindlichen personenscharfen Nachweises vorzulegen, der belegt, dass der 

einzelne Arbeitnehmer in der zweiten Regulierungsperiode aufgrund eines Arbeits­

vertrages direkt bei der Netzgesellschaft tätig ist. Dieser personenscharfe Nachweis 

ist spätestens mit Ablauf der Stellungnahmefrist, soweit nicht bereits erfolgt, zu 

übermitteln. Ergänzend zu dem personenscharfen Nachweis müssen auch die PZK 

mitgeteilt werden. die zu den übergeleiteten Mitarbeitern gehören. Eine weitere 

Übergangsregelung für die zweite Regulierungsperiode ist nicht vorgesehen. 

Mit Beginn der zweiten Regulierungsperiode werden daher nur noch die Versor­

gungsleistungen derjenigen Mitarbeiter als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV berücksichtigt, die auf Grundlage eines un­

mittelbar mit dem Netzbetreiber geschlossenen Arbeitsvertrages ausschließlich dort 

tätig sind. Lohnzusatzleistungen derjenigen Arbeitnehmer, die aufgrund von Dienst­

leistungsverträgen oder Mitarbeiterüberlassungen für die Netzgesellschaft tatig sind, 

gelten ebenso nicht als dauerhaft nicht beeinflussbar. 

Bei den nachfolgend aufgelisteten geltend gemachten Kosten handelt es sich nicht 

um Kosten , die auf einer betrieblichen oder tarifvertraglichen Vereinbarung beruhen. 

Vielmehr macht der Netzbetreiber Kosten geltend, die einseitig gewährt werden (z.B. 

durch individuelle betriebliche Vereinbarungen) und jederzeit wieder entzogen wer­

den können. da ein arbeitsrechtlicher Anspruch auf Gewährung der Leistung nicht 

besteht. Jedenfalls geht kein eindeutiger Nachweis für eine unternehmensübergrei­

fende Vereinbarung, die vor dem 31.12 2008 abgeschlossen wurde, aus den einge­

reichten Unterlagen hervor. Derartige Kosten unterfallen nicht dem Anwendungsbe­

reich von § 11 Abs. 2 Nr. 9 ARegV, da hierdurch nur kollektivarbeitsrechtliche Ver­

einbarungen geschützt werden. 

--
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10. Betriebs- und Personalratstätigkeit (S. 1 Nr. 10) 

Kosten der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstätigkeit 

sind gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan­

teile. 

11 . Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und Betriebskinder­


tagesstätten (S. 1 Nr. 11) 


Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von Betriebs­


kindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 


sind nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 11 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenantei­


le. 


12. Pauschalierter Investitionszuschlag nach§ 25 ARegV (S. 1 Nr. 12) 


Gern. § 34 Abs. 4 ARegV ist der pauschalierte Investitionszuschlag gern. § 25 


ARegV nur bis zum 31.12.2013 anzuwenden und ist insofern nicht mehr relevant für 


die zweite Regulierungsperiode (Strom) . 


13. Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen (S. 1 


Nr. 13) 


Auflösungen von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen nach § 9 


Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 i.V.m. Satz 2 StromNEV sind als dauerhaft nicht beein­


flussbare Kostenanteile gern. § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV zu berücksichtigen. 


14. Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 Energieleitungsausbaugesetz (S. 1 Nr. 

H.l 
Die Kosten aus dem bundesweiten Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 EnLAG 

sind als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 Nr. 14 ARegV zu 

berücksichtigen. 
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mbgens sieht § 7 Ab~ 1 S. 2 StromNEV auch die Verzinsung weiterer Bilanzwerte 

vor. Diese Verzinsung wird von den Annuitäten nicht erfass~ Die Kapitalkosten h1er­

fur werden berücksichtigt. ·indem die Bilanzwerte mit dem gewichteten Zinssatz mul­

tipliziert werden. Hinsichtlich des Zinssatzes f1ndet"msoweit auch§ 14 Abs. 2 ARegV 

Anwendung Einer besonderen Berücks1cht1gung des Abzugskapitals bedarf es nicht. 

da ·1m Rahmen der Standard1s1erungsrechnung hierfür ein Pauschalansatz in der 

Form des gewichteten Zinssatzes herangezogen w1rq 

Die Vergleichbarkeitsrechnung hat gemaß § 14 Ab!'? 2 S. 1 ARegV auf Grundlage 

der Tagesneuwerte (TNW) des Anlagevermögens des Netzbetreibers zu erfolgeo 

Zur Berechnung der TNW wurden d1e·1m Rahmen der Bestimmung des Ausgangsni­

veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV tur die zweite Regulierungsperiode zu Grunde geleg­

lell histoi'1sd1en Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) und die Indexreihen 

gemäß der vom Bundesrat vorgeschlagenen Indexreihen (vgl. BR-Drs 520/1/12} 

verwendet 

Für die Ermittlung von einhe1tl1chen Nutzungsdauern fi.Jr "Jede Anlagengruppe sind 

gemaß § 14 Abs . 2 S. 2 ARegV die unteren Werte der betriebsgewohnlichen Nut­

zungsdauern in Anlage 1 der StromNEV zu verwenden . Der zu verwendende Zins­

satz bestimmt sich gemaß § 14 Abs 2 S 3 ARegV als gewichteter Mittelwert aus 

Eigenkap1talzinssatz und F1emdkap1tali1nssatz. wobei der Eigenkap1ta li 1nssatz riut 

40 Prozent und der Fremdkapitali inssatz mit 60 Prozent zu gewichten ist Von den 

60 Prozent des Fremdkap1talzinssatzes entfallen gemaß § 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 

Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital 

Für das Eigenkapital sind gemäß § 14 Abs 2 S 5 ARegV d ie nach § 7 Abs. 6 

StrornNEV für Neuanlagen geltenden E=1genkapitalztnssätze anzusetzen. Es wurde 

der Eigenkapitalzinssatz fur Neuanlagen"m Höhe von 9.05 Prozent gemaß § 7 Abs . 6 

StromNEV für alle An lagen zu Grunde gelegt. da es Sinn und Zweck der Verg leich­

barkeitsrechnung ·ist von der spezifischen lnvest1tionsh1stor1e des einzelnen Netzbe­

treibers zu abstrati1eren 

Für das verzinsliche Fremdkapital richtet sich die Verzinsung geniaß § 14 Abs. 2 S 6 

ARegV nach dem auf die letzen zehn abgeschlossenen Kalendei'jahre bezogenen 

Durct1schn1tt der von der Deutschen Bundesbank veroffentl1chten Ur11laufrendite fest­

verzinslicher Wertpapiere 1nland1scher Emittenten. Die nachstehende Tabelle stellt 

die entsprechenden Jahresdurchschri1ttswerte seit 1999 dar. 

- n 




7. Vergleichbarkeitsrechnung 

Die Kapitalkosten sollen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 ARegV zur Durchführung des 

Effizienzvergleichs so bestimmt werden. dass ihre Vergleichbarkeit möglichst ge­

währleistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch 

unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprak­

tiken entstehen können. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 3 ARegV die Fremdkapital­

zinsen gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV. die kalkulatorische Abschreibungen gemäß § 6 

StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß § 7 StromNEV. 

Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 

3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur Ermittlung von Kapitalkos­

tenannuitäten durchzuführen. Die Standardisierung der Kapitalkosten stellt sicher. 

dass die Durchführung effizienter Ersatzinvestitionen nicht zu einer verschlechterten 

Effizienzbewertung des Netzbetreibers führt. 

Die Kapitalkostenannuität wird für jede Anlagengruppe der Anlage 1 der StromNEV 

mit Hilfe des Annuitätenfaktors wie folgt gebildet: 

An.
I 
= TNW

I 
* q"' * 

An, = Annuität der Anlagengruppe 
I 

TNW, = Tagesneuwert der 
Anlagengruppe i 

Q = 1 +Zinssatz 
n, = Nutzungsdauer der Anla­

gengruppe i 

Die Summe der Annuitäten aller Anlagengruppen und die standardisierte Verzinsung 

der von diesen Annuitäten nicht erfassten. aber zu verzinsenden Bilanzwerte bilden 

die standardisierten Kapitalkosten gemäß§ 14 Abs 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 2 ARegV. 

Durch die Kostenannuitaten werden die Abschreibungen und die Verzinsung des 

Sachanlagevermögens standardisiert. Neben der Verzinsung des Sachanlagever­

- 7 1 ­



Tabelle 1: Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

Jahr Umlaufrendite [%] __ 10-jahres-Mlttel [%] 
1999 ------- 4 3 - -

- 2000 - 5,4 
- 2001 4,8 

-=-=-­
- -­

2002 4,7 
_
-----
__±Q03__ 

-!------'-------~--~~~
3,7 

---~ 

2004 3,7 
f-

2005 3,1 
2006 __3,8___-+------------­

,_ 2007 4,3 -----r---------• 
- 2008 4,2 -----------1 

2009 -- 3,2 4,08 
2010 --2·5 3,80 

--~-

'-- 2 011 2,6 - 3,58___ 

--Quelle: Kapitalmarktstatistik 
.

der Deutschen Bundesbank7 

- ----- --- -- -- ---- - - ---· 

Für den hier relevanten Zeitraum 2002 bis 2011 leitet sich hieraus für die genannten 

festverzinslichen Papiere eine durchschnittliche Rendite von 3,58 % ab. 

Der Eigenkapital- und der Fremdkapitalzinssatz sind gemäß§ 14 Abs. 2 S. 7 ARegV 

um den auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durch­

schnitt der Preisänderungsrate nach dem vom Statistischen Bundesamt veröffentlich­

ten Verbraucherpreisgesamtindex zu ermäßigen. 

Tabelle 2: Verbraucherpreisgesamtindex für Deutschland (Jahreswerte) 
~ 

Jahr Index Veränderungsrate 10-jahres-Mittel - -- -----­ (%)-­-­ -
1999 8~ 5 
2000 85,7 0,014 - ·--·-­ - - --­
2001 87,4 0,02_9 - -
2002 - 88,6 0,014 - - ·-· - --­ - -

2003 - ­-­ -­ · __Jl9ß _ O,Q11 
2004 - -- - --~1.9_ 0,016 
2005 ~5 0,016 
2006 - -

- -
1 93,9 - Q 015 _ ,_ - -­ -

2007 96,1 0,023 
2008 98,6 o.o~ 
2009 98,9 
2010 _ 100,0 

- ····-­ -
2011 102,1 1,57 

( Quelle: S-tatistis~hes Bundesam

~
t 

:m
~ 
---~~~ 

~-

--- --

2 

hllp:/lwww.bundesbank.de/Navigalion/DEfStatislikentZe1lre1hen_Oatenbanken/Makrooekonom1sche_Ze1treihenlits_list_node ht 

ml?listld:;;www_s140_it01 (Stand:2011 2012) 

3 
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In Tabelle 2 sind die entsprechenden Werte seit dem Jahr 1999 dargestellt. Hieraus 

leitet sich für den Verbraucherpreisgesamtindex für den relevanten Zeitraum 2002 

bis 2011 ein durchschnittlicher Wert von 1,57 % ab. Die Ermäßigung der Zinssätze 

erfolgt anhand der nachstehenden Formel: 

Zins 
rt•uf 

= Zins 
llUlll 

- VPI 

Daraus folgt ein Wert für den realen Eigenkapitalzinssatz (EK-Zins rea1) in Höhe von 

7,48 % und für den realen Fremdkapitalzinssatz (FK-Zins rea1) ein Wert von 2,01 % . 

Der zu verwendende Zinssatz (Zins M1tte1) bestimmt sich gemäß § 14 Abs. 2 S . 3 

ARegV als gewichteter Mittelwert aus Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzins­

satz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 

60 Prozent zu gewichten ist. Von den 60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfal­

len gemäß§ 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdka­

pital. 

Der gewichtete Zinssatz wird nach folgender Formel ermittelt: 

Zins Mittel = 40 % * EK-Zins real + 35 % * FK-Zins real + 25 % * 0 

Hieraus ergibt sich ein gewichteter Zinssatz in Höhe von 3,70 %. 

https //www destahs delDEIZahlenF aklen/Gesamtw1rtschaftUmwelUPre1seNerbrauchc•pre1smd1zes./Tabellen _Nerbraucherp1 e1s 

eKategorien hlml'lcms..gtp= 145110_slot%253D2&https 1 {Stand.26 04 2013) 
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8. Vergleichsparameter 

Die Vergleichsparameter gern. § 13 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 ARegV, die dem Effi­

zienzvergleich zu Grunde gelegt werden, sind in den Anlagen 7 aufgeführt. 

Aus den beigefügten Anlagen sind die Ergebnisse im Einzelnen ersichtlich. 
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